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Liebe Leserin, lieber Leser,

das neue Jahr beginnt, wie das 
alte Jahr geendet hat: mit der 
Pandemie. Zwischen Weihnach-
ten und Neujahr konnten wir uns 
über die Zulassung eines Impf-
stoffes und den Beginn der Imp-
fungen freuen. Dies war und ist 
sicherlich ein Hoffnungsschim-
mer. Und gleichzeitig müssen wir 
hier leider feststellen, dass Men-
schen mit Behinderung, die ein 
hohes Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf bei einer Infek-
tion aufweisen, deren Angehöri-
ge sowie die Mitarbeitenden in 

der Eingliederungshilfe in der Coronavirus-Impfverord-
nung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Auf der 
politischen Ebene sind wir – auch gemeinsam mit den 
anderen Fachverbänden – schon seit Wochen dabei, 
darauf aufmerksam zu machen. Kurz vor Redaktions-
schluss für diese Ausgabe der bvkm.aktuell haben wir 
nun den neuen Referentenentwurf zur Aktualisierung der 
Impfverordnung erhalten, der einige Verbesserungen 
enthält, aber aus unserer Sicht an einigen Stellen noch 
wichtige Nachbesserungen benötigt. In dieser Ausgabe 
finden Sie all unsere Aktivitäten rund um die Themen 
Impf-Priorisierung, Testungen und Schutzmasken. Dazu 
gehört auch die jüngste Stellungnahme der Fachverbän-
de zum oben genannten Referentenentwurf. Diese Stel-
lungnahme hat der bvkm federführend verfasst. 

Im Bereich der politischen Interessenvertretung war der 
bvkm nicht nur in Bezug auf die Corona-Gesetzgebung 
aktiv, sondern hat sich auch in anderen Bereichen stark 
gemacht. So haben wir uns in Stellungnahmen zum Refe-
rentenentwurf für ein Teilhabestärkungsgesetz und zum 
Thema Barrierefreiheit in den Medien geäußert. Ein wich-
tiges Thema ist und bleibt weiterhin die Verhinderungs-
pflege. Hier haben wir ein Anschreiben an Bundesminis-
ter Jens Spahn verfasst und sind darin seinen Plänen zur 
Einschränkung der Flexibilität von Verhinderungspflege 

entschieden entgegengetreten. Nach Auffassung des 
bvkm und der übrigen Fachverbände ist aus den Ansprü-
chen auf Kurzzeit- und Verhinderungspflege ein Gesamt-
jahres-Budget zu bilden, das vollständig flexibel ist und 
zu 100 Prozent für die stundenweise Inanspruchnahme 
von Ersatzpflege in Anspruch genommen werden darf. 
In dem Schreiben haben wir ferner gefordert, dass nicht-
verbrauchte Beträge der Verhinderungspflege aus dem 
Jahr 2020 auf das Jahr 2021 übertragen werden können. 
Hintergrund: Viele Familien konnten ihren Betrag auf-
grund der Corona-Pandemie nicht oder nicht vollständig 
nutzen. Dieses Anliegen haben wir auch nochmals in 
der Stellungnahme  zum „Gesetz zur Fortgeltung der die 
epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden 
Regelungen“  (EpiLage-Fortgeltungsgesetz) bestärkt.

Neben der politischen Arbeit finden Sie in dieser Aus-
gabe aber auch Informationen über kommende Veran-
staltungen und aktuelle Aktivitäten, wie beispielsweise 
unser neues Portal „mit.machen. Eure Ideen für freie 
Zeit“, auf dem Ideen und Tipps für die Freizeitgestaltung 
– gerade in Zeiten von Corona – entwickelt, gesammelt 
und ausgetauscht werden. Außerdem geben wir einen 
Rückblick auf die Veranstaltungen „Plattform Jugend“ 
und das „Geschwisterwochenende“, die beide digital 
stattgefunden haben. 

Nicht zuletzt möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, 
dass zu Beginn des Jahres wieder unser Steuermerkblatt 
und die  Broschüre zur Grundsicherung aktualisiert und 
neu aufgelegt wurden.

Wir werden Ihre Anliegen weiterhin im Blick behalten 
und uns für Sie stark machen. 

Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund. 

Ihre 

Dr. Janina Jänsch
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Viele Dinge kann man gerade nicht machen. Dadurch haben wir mehr 
freie Zeit. Habt ihr einen Tipp, was man Tolles machen kann? Und wollt
ihr euch Ideen von anderen holen? Kein Problem! Wir entwickeln mit
und für euch eine neue Internet-Plattform. Dort werden Freizeit-Ideen
gesammelt und erklärt. Schaut vorbei und macht mit!

Es darf alles sein – Kreatives, Bewegung, Handwerk, Technik, Entspannung, 
Ernährung usw. Vielleicht habt ihr auch ausgefallene Ideen zum Upcycling
(etwas aus Müll basteln) oder Tipps, was man am Computer / Tablet /
Smartphone machen kann.

Wie genau? – Schickt uns eine Beschreibung, eine Foto-Story, 
einen Kurzfi lm,Material oder was euch sonst einfällt.

Wann? – Wir brauchen eure Ideen jetzt.
Die Internetseite soll aber auch nach der Corona-Zeit noch lange 
zur Verfügung stehen.

Neugierig? – www.bvkm.de/mitmachen

Fragen? – bvkm – Bundesverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen e.V.
Sven Reitemeyer & Anne Willeke
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf, freizeit@bvkm.de

SCHICK  UNS DEINEIDEE!

 

Eure Ideen für freie Zeit –
nicht nur in Zeiten von Corona
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Mit freundlicher Unterstützung der AOK
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Landes- und Ortsverbände des bvkm, 
der bvkm aktualisiert stetig sein Mitgliederverzeichnis. Bitte schicken Sie uns dieses Schreiben, wenn 
sich in Ihrem Verein, Ihrer Gruppe oder Initiative etwas geändert haben sollte! Vielen Dank. 

Name der Mitgliedsorganisation: .........................................................................................................

Anschrift: ...........................................................................................................................................

Ansprechpartner/in: ...........................................................................................................................

Tel.: .......................................................................... Fax: ..........................................................

(allgemeine) E-Mail: ..............................................................................

Internetadresse: ....................................................................................

Bitte ergänzen Sie die Liste, wenn Sie ein Angebot Ihrer Organisation/Einrichtung nicht wiederfinden:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Bitte senden Sie den Bogen an:
bvkm, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf   oder per Fax an: 0211/64004-20

Angebot bitte ankreuzen:
q Frühförderung
q Sozialpädiatrisches Zentrum
q Elterntreff
q Ergotherapie
q Krankengymnastik
q Logopädie
q Reittherapie
q Therapeutisches Schwimmen
q Unterstützte Kommunikation
q Kindertagesstätte
q Schulvorbereitende Einrichtung
q Pflegedienst
q Ambulante Dienste
q Förderschule
q Integrative Schule
q Internat
q Kinderheim
q Beratung

q Testamentberatung/-vollstreckung
q Betreuungsverein
q Familienunterstützender Dienst
q Müttertreff/Müttergruppe
q Schullandheim
q Bildung/Kultur
q Ferieneinrichtung
q Freizeitangebote
q Jugendclub/Jugendtreff
q Fahrdienst
q Sport
q Wohneinrichtung
q Betreutes Wohnen
q Kurzzeitpflege
q Behindertengerechte Wohnungen
q Berufsbildungswerk
q Tagesförderstätte
q Werkstätte (WfbM)
q Integrationsfachdienst/-unternehmen

Ihr Eintrag im Verzeichnis der 
bvkm-Mitgliedsorganisationen
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Benötigen Sie Materialien zum Auslegen oder für Veranstaltungen?
Bestellen Sie einfach per Fax (0211/64004-20) oder per Mail an versand@bvkm.de

Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (auch div. Übersetzungen)  ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Vererben zugunsten behinderter Menschen      ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Der Erbfall – Was ist zu tun?       ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Berufstätig sein mit einem behinderten Kind      ____ Stück (je 1,- Euro, VKP*)

Freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern in Einrichtungen    ____ Stück (kostenlos)

Steuermerkblatt         ____ Stück (kostenlos)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII  ____ Stück (kostenlos)

DAS BAND – Zeitschrift des bvkm       ____ Stück (kostenlos)

MiMMi – MitmachMädchenmagazinMittendrin     ____ Stück (kostenlos)

Fritz und Frida – Zeitschrift für Frauen und Männer mit Behinderung   ____ Stück (kostenlos)

Informationsbroschüre des bvkm       ____ Stück (kostenlos)

Leitbild des bvkm         ____ Stück (kostenlos)

Verlagsprogramm         ____ Stück (kostenlos)

*Versandkostenpauschale

q Mitglied im bvkm  q nicht Mitglied im bvkm

bvkm-Materialien: Bestellschein

Wichtig! 
Bitte unbedingt ausfüllen // Bestellmöglichkeit bvkm.aktuell

q Ich möchte bvkm.aktuell weiterhin in der Druckversion geliefert bekommen 

q Ich möchte bvkm.aktuell zukünftig nur noch per E-Mail geschickt bekommen  

(Bitte die E-Mail-Adresse eintragen!) _____________________________________________

Absender: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den bvkm-Mitgliedsorganisationen, wir aktualisieren die 
Website und überarbeiten die nachfolgenden Verzeichnisse mit Adressen aus unseren Mitglieds-
organisationen. 

• Verzeichnis der Ferienunterkünfte (zu finden unter: https://bvkm.de/unsere-themen/kind-
heit-jugend-und-familie/)

• Verzeichnis der EUTB-Beratungsstellen, die von Mitgliedsorganisationen des bvkm geführt 
werden (zu finden unter: https://bvkm.de/unsere-themen/gesellschaftliche-und-politi-
sche-teilhabe/)

Wenn Sie die oben genannten Angebote bereitstellen, prüfen Sie bitte, ob unsere Informationen 
noch stimmen, ergänzt oder gelöscht werden müssen. 

Damit es für Sie einfach ist: 
Melden Sie sich bei uns unter info@bvkm.de. Sie können uns dort Ihre Änderungen direkt mittei-
len oder um Rückmeldung bitten. Wir setzen uns dann gern mit Ihnen in Verbindung und nehmen 
Ihre Änderungswünsche auf. 

Sie können uns auch klassisch ein Fax schicken: Fax: 0211/64 00 4-20

Wir möchten einen Eintrag im Ferienverzeichnis ändern: ................

Wir möchten einen Eintrag im Verzeichnis der EUTB-Stellen ändern: ................

Name der Mitgliedsorganisation: ............................................................................................................

Anschrift: ...............................................................................................................................................

Ansprechpartner/in: ...............................................................................................................................

Tel.: .......................................................................... Fax: ...........................................................

E-Mail: ..............................................................................

Internetadresse: ....................................................................................

Wir aktualisieren die Website www.bvkm.de 
// Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben
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Thema: Coronavirus-Impfverordnung 
(CoronaImpfV): 

Der bvkm setzt sich gemeinsam mit den anderen Fachverbänden für Menschen mit Behin-
derung seit Wochen für eine priorisierte Impfung von Menschen mit Behinderung und dem 
Personal in Einrichtungen der Eingliederungshilfe ein. 

Menschen mit Behinderung, die ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
bei einer Infektion aufweisen, werden derzeit nicht ausreichend bei der Impfpriorisierung 
berücksichtigt. Ein besonderes Augenmerk gilt hier Kindern mit Vorerkrankungen, da die 
Impfstoffe für Kinder derzeit nicht zugelassen sind. 

Hier fordert der bvkm gemeinsam mit Fachverbänden für Menschen mit Behinderung, dass 
das direkte Umfeld von Kindern mit Vorerkrankungen und einem hohen Risiko priorisiert 
geimpft werden soll, um auf diese Weise zumindest einen gewissen Infektionsschutz zu 
erzielen.

Auf den kommenden Seiten finden Sie die Stellungnahmen, Anschreiben und 
Medienmitteilungen, an denen sich der bvkm beteiligt hat. 

Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV): 
Stellungnahme der Fachverbände 

3. Februar 2021

Mit der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 
(CoronaImpfV) soll die bestehende Impfverordnung neu gefasst werden. 

Der bvkm begrüßt mit den Fachverbänden die Einführung einer Öffnungsklausel, die An-
passung einzelner Krankheitsbilder zu den Prioritätsgruppen sowie die Berücksichtigung 
der Alterseinschränkung des neu zugelassenen Vektorviren-Impfstoffs des Herstellers 
AstraZeneca Life Science. 

Gleichzeitig melden die Fachverbände dringenden Änderungsbedarf an, insbesondere 
eine Klarstellung, dass unter stationären Einrichtungen auch die besonderen Wohnformen 
der Eingliederungshilfe zu verstehen sind, die Schaffung einer Öffnungsklausel auch für 
die höchste Priorität sowie eine Erweiterung der priorisierten Kontaktpersonen. 

Hier fordert der bvkm gemeinsam mit den Fachverbänden auch eine priorisierte Impfung 
der Kontaktpersonen von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund schwerer Vorerkrankun-
gen ein hohes Risiko für einen schweren bis tödlichen Krankheitsverlauf bei einer Infekti-
on mit SARS-CoV-2 aufweisen.
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 Caritas Behindertenhilfe 

und Psychiatrie e.V. 
Reinhardtstraße 13 
10117 Berlin 
Telefon 030 284447-822 
Telefax 030 284447-828 
cbp@caritas.de 

 
 Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 

Hermann-Blankenstein-Str. 30 
10249 Berlin 
Telefon 030 206411-0 
Telefax 030 206411-204 
bundesvereinigung@lebenshilfe.de 

 
 Bundesverband anthroposophisches 

Sozialwesen e.V. 
Schloßstraße 9  
61209 Echzell-Bingenheim 
Telefon 06035 81-190 
Telefax 06035 81-217 
bundesverband@anthropoi.de 

 
 Bundesverband evangelische 

Behindertenhilfe e.V. 
Invalidenstr. 29 
10115 Berlin 
Telefon 030 83001-270 
Telefax 030 83001-275 
info@beb-ev.de 

 
 Bundesverband für körper- und 

mehrfachbehinderte Menschen e.V. 
Brehmstraße 5-7 
40239 Düsseldorf 
Telefon 0211 64004-0 
Telefax 0211 64004-20 
info@bvkm.de 

 

Stellungnahme der Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung  

zum Referentenentwurf der 
Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das 

Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronavirus-Impfverordnung – CoronaImpfVO) 

 
 
Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren ca. 
90 % der Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger, 
seelischer, körperlicher oder mehrfacher Behinderung in Deutschland. 
Ethisches Fundament ihrer Zusammenarbeit ist das gemeinsame 
Bekenntnis zur Menschenwürde sowie zum Recht auf Selbstbestimmung 
und auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft. Ihre zentrale Aufgabe 
sehen die Fachverbände in der Wahrung der Rechte und Interessen von 
Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher oder mehrfacher 
Behinderung in einer sich immerfort verändernden Gesellschaft.  
 
Die Fachverbände bedanken sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme, 
weisen jedoch darauf hin, dass aufgrund der kurzen Frist lediglich eine 
Kommentierung zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs 
stattfindet.  
 
1. Die Fachverbände begrüßen  

 
a) die Einführung einer Öffnungsklausel zur Ermöglichung von 

Einzelfallentscheidungen, 
b) die Anpassung einzelner Krankheitsbilder zu den 

Prioritätsgruppen sowie 
c) die Berücksichtigung der Alterseinschränkung des neu 

zugelassenen Vektorviren-Impfstoffs des Herstellers AstraZeneca 
Life Science. 
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2. Änderungsbedarf sehen wir insbesondere in folgenden Bereichen: 
 
a) die Klarstellung, dass unter stationären Einrichtungen auch die Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe, sogenannte besondere Wohnformen, zu verstehen 
sind.  

b) Eine Öffnungsklausel auch für die höchste Priorität. 
c) Eine Priorisierung auch von 16- und 17-Jährigen, die den vulnerablen Gruppen 

bzw. den Pflege- und Betreuungskräften (ggf. als Auszubildende) angehören. 
d) Eine Erweiterung der priorisierten Kontaktpersonen. 

 
Im Detail: 
 

§ 2 Schutzimpfungen mit höchster Priorität 
 
§ 2 Absatz 1 Nummer 2 und § 2 Absatz 2 Nummer 1 

Die Fachverbände halten eine Klarstellung für notwendig, dass pflegebedürftige 
Menschen mit Behinderung, die in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe leben, 
auch unter die Personen fallen, die gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 und § 2 Absatz 2 
Nummer 1 der Coronavirus-Impfverordnung mit höchster Priorität Anspruch auf eine 
Schutzimpfung haben.  
 
Gleiches gilt für das Personal in diesen Einrichtungen. Stationäre Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe werden seit Januar 2020 als besondere Wohnformen bezeichnet. 
Insofern soll es nicht dem Interpretationsspielraum überlassen werden, ob diese 
Einrichtungen zu den stationären Einrichtungen zählen. Zwar hat das Bayerische 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in seinen Vollzugshinweisen bereits 
darauf hingewiesen, dass unter den Personenkreis nach § 2 Nummer 2 der derzeitigen 
CoronaImpfV auch pflegebedürftige Menschen mit Behinderung fallen, die in 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, sowie das dort tätige Personal. Eine 
solche Klarstellung muss aber in den genannten Regelungen der neuen CoronaImpfV 
erfolgen, damit die Betroffenen ihren Anspruch auf Impfung in der höchsten Priorität 
auch geltend machen können. Gerade in den letzten Wochen gab es vermehrt 
Infektionsausbrüche in besonderen Wohnformen mit einer Vielzahl von infizierten und 
auch verstorbenen Menschen mit Behinderung sowie Mitarbeiter*innen.  
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§ 2 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 

Der jetzige Vorschlag enthält keine Impfpriorisierung für Menschen im Alter von 16 
bzw. 17 Jahren, obwohl der mRNA-Impfstoff Comirnaty von BioNTech bereits ab 16 
Jahren zugelassen ist.  
Insofern bedarf es einer weiteren Regelung, die eine Priorisierung für eine Impfung mit 
dem mRNA-Impfstoff Comirnaty für diejenigen Jugendlichen im Alter von 16 und 17 
Jahren festschreibt, die den in Nummer 2 bis 5 genannten Personengruppen 
angehören. 
 

Öffnungsklausel 

Die Fachverbände halten eine Öffnungsklausel in Anlehnung an § 3 Absatz 1 Nummer 
2 Buchstabe j), § 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe j) und § 4 Nummer 2 Buchstabe h) 
für dringend erforderlich, um bei Vorliegen eines vergleichbaren sehr hohen Risikos – 
belegt durch ein ärztliches Zeugnis – auch eine Einstufung in die höchste Priorität zu 
ermöglichen. Dies sehen auch die aktuellen STIKO-Empfehlung zur COVID-19-Impfung 
vom 29. Januar 2021 vor. Die STIKO führt dazu aus: „Bei der Priorisierung innerhalb der 
COVID-19-Impfempfehlung der STIKO können nicht alle Krankheitsbilder oder 
Impfindikationen explizit genannt werden. Es obliegt daher den für die Priorisierung in 
den Bundesländern Verantwortlichen, in Einzelfällen Personen, die nicht ausdrücklich 
im Stufenplan genannt sind, angemessen zu priorisieren. Dies betrifft z.B. Personen mit 
seltenen, schweren Vorerkrankungen oder auch schweren Behinderungen, für die 
bisher zwar keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz bzgl. des Verlaufes einer 
COVID-19-Erkrankung vorliegt, für die aber ein deutlich erhöhtes Risiko angenommen 
werden muss. Darüber hinaus sind Einzelfallentscheidungen möglich, wenn berufliche 
Tätigkeiten bzw. Lebensumstände mit einem nachvollziehbaren, unvermeidbar sehr 
hohen Infektionsrisiko einhergehen.“ Insoweit bleiben die Öffnungsklausel der 
vorliegenden Verordnung in § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe j), § 3 Absatz 2 Nummer 
1 Buchstabe j) und § 4 Nummer 2 Buchstabe h) hinter der Empfehlung der STIKO 
zurück. 

 

§ 3 Schutzimpfung mit hoher Priorität 
 
§ 3 Absatz 1 Nummer 2 

Die Fachverbände begrüßen sehr, dass weitere Krankheitsbilder in diese Priorität 
aufgenommen wurden, insbesondere die Formulierung in Buchstabe e „oder anderer, 
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ähnlich schwerer chronischer Lungenerkrankung“, um hier nicht genannte 
Lungenerkrankungen berücksichtigen zu können. Gleiches gilt auch für die 
Öffnungsklausel in Buchstabe j), um in medizinisch begründeten Einzelfällen die 
Möglichkeit einer priorisierten Impfung mithilfe einer ärztlichen Beurteilung zu 
eröffnen. 
 
§ 3 Absatz 1, Nummer 2 bis 8 

Der jetzige Vorschlag enthält keine Impfpriorisierung für Menschen im Alter von 16 
bzw. 17 Jahren, obwohl der mRNA-Impfstoff Comirnaty von BioNTech bereits ab 16 
Jahren zugelassen ist.  
 
Insofern bedarf es dringend einer weiteren Regelung, die eine Priorisierung für eine 
Impfung mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty für diejenigen Jugendlichen im Alter von 
16 und 17 Jahren festschreibt, die den in Nummer 2 bis 8 genannten Personengruppen 
angehören. 
 
§ 3 Absatz 1 Nummer 3 

Die Fachverbände begrüßen grundsätzlich die Erweiterung um eine weitere 
Kontaktperson, weisen aber darauf hin, dass dies in vielen Fällen nicht ausreichend ist, 
um die in § 3 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a) und b) genannten Personen zu schützen. 
Besonders Menschen mit Behinderung, die von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt 
werden, haben im eigenen Haushalt regelmäßigen und engen Kontakt zu mehr als zwei 
Personen. Hier ist es dringend erforderlich, nicht nur Kontaktpersonen, wie 
beispielsweise Assistenzkräfte, sondern alle Mitglieder des Haushalts priorisiert zu 
impfen, um einen gewissen Schutz vor Ansteckung herzustellen. 
 
Zudem weisen die Fachverbände darauf hin, dass § 3 Absatz 1 Nummer 3a um 
Personen nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 ergänzt werden muss. Denn Kontaktpersonen 
über 65 Jahre versorgen und unterstützen selbstverständlich auch die in § 3 Absatz 2 
Nummer 1 genannten Personen mit Vorerkrankung in der Altersgruppe von 18 bis 64 
Jahre. Die Vorschrift müsste daher lauten: „a) von nicht in einer Einrichtung 
befindlichen pflegebedürftigen Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1, nach Absatz 1 
Nummer 1 und 2 und Absatz 2 Nummer 1, die von dieser Person oder von ihrer 
rechtlichen Vertretungsperson bestimmt werden,“.  
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Außerdem muss sichergestellt werden, dass auch Kontaktpersonen im Alter von 16 
und 17 Jahren von § 3 Absatz 1 Nummer 3 erfasst werden. Dies ist für den Schutz der 
vulnerablen Gruppen erforderlich. 
 
Darüber hinaus weisen die Fachverbände darauf hin, dass durch die eingeführte 
Differenzierung nach Altersgruppen Kontaktpersonen von Kindern und Jugendlichen 
unter 16 Jahren weder nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 noch nach § 3 Absatz 2 Nummer 
2 erfasst und prioritär geimpft werden können. Denn Kinder und Jugendliche unter 16 
Jahren werden von § 3 Absatz 2 Nummer 2 aufgrund der Einengung auf 18- bis 64- 
Jährige nicht mehr erfasst. Eine Impfung von Kontaktpersonen ist wegen der fehlenden 
Impfmöglichkeit bei Kindern und Jugendlichen mit entsprechenden Vorerkrankungen 
aber besonders wichtig, weil es momentan die einzige Chance für einen gewissen 
Schutz ist. Daher bedarf es dringend einer Änderung (siehe auch unten zu § 3 Absatz 2 
Nummer 2). 
 
Kritisch zu betrachten ist zudem die Einschränkung, wonach Kontaktpersonen nach § 
3 Absatz 1 Nummer 3a nur prioritär geimpft werden, wenn die Person nach § 2 Absatz 
1 Nummer 1 und nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 pflegebedürftig ist. Da die Ansteckung 
insbesondere über Aerosole erfolgt, besteht auch jenseits einer Pflegebedürftigkeit 
eine sehr hohe Ansteckungsgefahr, wenn die gefährdete Person mit der/den engen 
Kontaktpersonen im gleichen Haushalt lebt; dementsprechend wurde auch bei 
Schwangeren auf dieses eingrenzende Merkmal verzichtet. Gerade bei der dringend 
erforderlichen Impfung der Kontaktpersonen von gefährdeten Kindern halten die 
Fachverbände eine Einschränkung auf pflegebedürftige Kinder nicht für sinnvoll, da bei 
Kindern unabhängig von einer Pflegebedürftigkeit aufgrund des Alters in aller Regel ein 
noch enger Kontakt besteht, der die Übertragungsmöglichkeiten erhöht. Die 
vorstehenden Ausführungen gelten gleichermaßen für § 3 Absatz 2 Nummer 2a und § 
4 Nummer 3. 
 
Mit dem geplanten Entwurf soll zudem die einschränkende Formulierung „nicht in 
einer Einrichtung befindlichen “ Personen eingeführt werden. Die Fachverbände stellen 
nicht in Frage, dass eine Impfung von Kontaktpersonen insbesondere bei Personen 
dringend erforderlich ist, die in ihrer eigenen Häuslichkeit unterstützt werden. Die 
Fachverbände weisen jedoch darauf hin, dass viele Menschen mit Behinderung, die in 
besonderen Wohnformen leben, ihre engen Angehörigen regelmäßig am Wochenende 
zu Hause besuchen und dass diese Besuche einen relevanten Beitrag zu ihrer sozialen 
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Teilhabe leisten. Daher halten die Fachverbände es für erforderlich, die Eingrenzung 
für diese Fallkonstellation aufzuheben. Auch diese Ausführungen gelten 
gleichermaßen für § 3 Absatz 2 Nummer 2a und § 4 Nummer 3. 

 
§ 3 Absatz 1 Nummer 4 

Aufgrund der gewählten Formulierung „ambulante Pflegedienste“ ist fraglich, ob von 
der Vorschrift auch Mitarbeitende ambulanter Dienste der Eingliederungshilfe nach 
dem SGB IX erfasst sind. Diese Unklarheit muss dringend beseitigt werden. In der 
STIKO-Empfehlung ist von „Tätige[n] in der ambulanten oder stationären Versorgung 
von Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung“ die Rede (vgl. S. 4, 59, 61 der 
aktualisierten STIKO-Empfehlung vom 29.01.2021). Die STIKO-Empfehlung verengt es 
damit nicht auf ambulante Pflegedienste im Sinne des SGB XI, sondern bezieht sich 
darauf, wer in der Betreuung dieses Personenkreises tätig wird. In der STIKO-
Empfehlung ist in diesem Kontext auch von Angeboten der Eingliederungshilfe die 
Rede (vgl. S. 51 der aktualisierten STIKO-Empfehlung vom 29.01.2021). 
Widersprüchlich ist zudem, dass in der Verordnung zwar der Begriff „ambulante 
Pflegedienste“ verwendet wird, die betreuten Menschen mit geistiger Behinderung 
aber nicht pflegebedürftig sein müssen, wie der Vergleich mit § 2 Absatz 1 Nummer 3 
bzw. Absatz 2 Nummer 2 zeigt. Menschen, die nicht pflegebedürftig sind, werden aber 
in aller Regel nicht von ambulanten Pflegediensten unterstützt, sondern von 
ambulanten Diensten der Eingliederungshilfe.  
 
Daher bedarf es nach Auffassung der Fachverbände dringend der Ergänzung 
„ambulante Pflegedienste bzw. ambulante Dienste der Eingliederungshilfe“. 
 
Gleiches gilt für § 3 Absatz 2 Nummer 3. 
 

§ 3 Absatz 2 Nummer 1 

Die Fachverbände begrüßen sehr, dass weitere Krankheitsbilder in diese Priorität 
aufgenommen wurden, insbesondere die Formulierung in Buchstabe e) „oder anderer, 
ähnlich schwerer chronischer Lungenerkrankung“, um hier nicht genannte 
Lungenerkrankungen berücksichtigen zu können. Gleiches gilt auch für die 
Öffnungsklausel in Buchstabe j), um in medizinisch begründeten Einzelfällen die 
Möglichkeit einer priorisierten Impfung mithilfe einer ärztlichen Beurteilung zu 
eröffnen.  
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§ 3 Absatz 2 Nummer 2 

Die Fachverbände begrüßen auch hier grundsätzlich die Erweiterung um eine weitere 
Kontaktperson, weisen aber darauf hin, dass dies in vielen Fällen nicht ausreichend ist. 
So sind Kontaktpersonen von Menschen aus der Personengruppe in Absatz 2 Nummer 
1 nicht berücksichtigt sowie Kontaktpersonen von Kindern und Jugendlichen unter 16 
Jahren, die aufgrund schwerer Vorerkrankungen ein hohes Risiko für einen schweren 
bis tödlichen Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 aufweisen. Bis 
Impfungen auch für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren mit Vorerkrankungen 
möglich sind, halten die Fachverbände es für dringend geboten, enge Kontaktpersonen 
sowie Personen des gleichen Haushalts in die Priorisierung aufzunehmen. Nur dadurch 
kann ein gewisser Infektionsschutz erzielt werden. In diesem Zusammenhang bitten 
die Fachverbände darum, dass sobald ein Impfstoff für Kinder und Jugendliche unter 
16 Jahren zur Verfügung steht, dieser prioritär für diesen Personenkreis zur Verfügung 
gestellt wird. 
 
Die Fachverbände schlagen deshalb vor, § 3 Absatz 2 Nummer 2a um die Formulierung 
„und Absatz 2 Nummer 1“ zu ergänzen sowie einen neuen Buchstaben 2c) mit 
folgendem Wortlaut einzufügen „von nicht in einer Einrichtung befindlichen Kindern 
und Jugendlichen unter 16 Jahren, die eine Vorerkrankung nach Absatz 2 Nummer 1 
aufweisen“.  
 
Darüber hinaus wird auf die weitergehenden Ausführungen zu § 3 Absatz 1 Nummer 3 
verwiesen. 
 
§ 3 Absatz 4 
§ 3 Absatz 4 normiert gesetzlich eine Priorisierung innerhalb der Personengruppe nach 
§ 3 Absatz 1 Nummer 1. Personen im Alter von 75 bis 79 Jahren haben danach Vorrang 
vor den Personen im Alter von 70 bis 74 Jahren. Damit setzt der Verordnungsgeber die 
von der STIKO vorgegebene Stufung um (Stufe 2 und Stufe 3 der STIKO-Empfehlung 
vom 29.01.2021).  
 
Da der Gesetzgeber die Stufe 2 und 3 der STIKO-Empfehlung in § 3 der Verordnung 
zusammengefasst hat, wäre es aus Sicht der Fachverbände sinnvoll, insgesamt eine 
Priorisierung innerhalb dieser Gruppe vorzunehmen, indem § 3 Absatz 4 auf andere 
Personengruppen erweitert wird, die von der STIKO in Gruppe Stufe 2 aufgeführt 
werden, bspw. Menschen mit Trisomie 21. Sollte dies nicht erfolgen, sind die Länder 
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dringend aufgerufen, den ihnen nach § 1 Absatz 2 Satz 2 eingeräumten 
Handlungsspielraum zu nutzen, um den von der STIKO nach wissenschaftlichen 
Vorgaben gemachten Priorisierungen Rechnung zu tragen. 
 

§ 4 Schutzimpfung mit erhöhter Priorität 
 
§ 4 Nummer 2 Buchstabe d) und h) 

Die Fachverbände begrüßen die Formulierung in § 4 Nummer 2 Buchstabe d) „und 
anderer chronischer neurologischer Erkrankung“, um hier nicht genannte 
neurologische Krankheitsbilder einzubeziehen. Gleiches gilt auch für die 
Öffnungsklausel in § 4 Nummer 2 Buchstabe h), um in medizinisch begründeten 
Einzelfällen die Möglichkeit einer priorisierten Impfung mithilfe einer ärztlichen 
Beurteilung zu eröffnen. 
 
§ 4 Nummer 3  

Die Fachverbände begrüßen auch hier grundsätzlich die Erweiterung um eine weitere 
Kontaktperson, weisen aber darauf hin, dass dies in vielen Fällen nicht ausreichend ist. 
Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zu § 3 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 
Nummer 2 verwiesen, allerdings mit folgender Einschränkung: § 4 Nummer 3 
ermöglicht nach dem Wortlaut, anders als § 3 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 
Nummer 2, eine Impfung von Kontaktpersonen von Kindern und Jugendlichen unter 
16 Jahren mit entsprechenden Vorerkrankungen, da § 4 keine Differenzierung nach 
Altersgruppen vorsieht und danach auch Kinder und Jugendliche von § 4 erfasst sind, 
auch wenn für sie – mangels Zulassung eines Impfstoffs – aktuell noch keine Impfung 
möglich ist. Das bestärkt die Forderung der Fachverbände, auch in § 3 Absatz 1 
Nummer 3 und Absatz 2 Nummer 2 Kontaktpersonen von Kindern und Jugendlichen 
eine prioritäre Impfung zu ermöglichen. 
 
§ 6 Leistungserbringung 
 
§ 6 Absatz 6 

Die Fachverbände begrüßen die Regelung, dass zur Ausstellung des ärztlichen 
Zeugnisses über das Vorliegen eines sehr hohen, hohen oder erhöhten Risikos für 
einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 ausschließlich die Einrichtungen berechtigt sind, die von den 
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obersten Landesgesundheitsbehörden und den von ihnen bestimmten Stellen mit der 
Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragt werden. Allerdings halten es die 
Fachverbände für nicht zielführend, als zuständige Einrichtungen die Impfzentren zu 
benennen, da in den Impfzentren in der Regel keine ausreichenden medizinischen 
Fachkenntnisse im Bereich der vielfältigen Krankheitsbilder von Menschen mit 
Behinderung vorliegen. Die Fachverbände halten es deshalb für dringend geboten, bei 
der Benennung der zuständigen Einrichtungen nicht nur auf einen barrierefreien 
Zugang, sondern auch auf die notwendige Kompetenz bei der Diagnoseerstellung zu 
achten.  
 
Darüber hinaus empfehlen die Fachverbände eine zeitnahe Veröffentlichung der 
entsprechenden Liste der Einrichtungen. 
 
 
Düsseldorf, 3. Februar 2021 
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Medienmitteilung 
 
 
Fachverbände für Menschen mit Behinderung 
fordern schnelleren Zugang zu Impfungen und 
Schnelltests 
 
Berlin, 14. Januar 2021 – Menschen mit Behinderung und das Personal 
in Einrichtungen der Eingliederungshilfe müssen sich jetzt 
schnellstmöglich gegen das Coronavirus impfen lassen können. Das 
fordern die Fachverbände für Menschen mit Behinderung in einem Brief 
an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die hohe Zahl an schweren 
Verläufen und Todesfällen bei Menschen mit geistiger Behinderung 
gerade in den östlichen Bundesländern zeigt, dass Menschen mit 
geistiger oder mehrfacher Behinderung ein erhöhtes Risiko für eine 
Erkrankung mit schwerem Verlauf durch SARS-CoV-2 haben. Es muss 
jetzt gehandelt werden. 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat in 
seinen Vollzugshinweisen bereits darauf hingewiesen, dass unter die 
Personen, die gemäß Paragraf 2 Nr. 2 Coronavirus-Impfverordnung mit 
höchster Priorität Anspruch auf eine Schutzimpfung haben, auch 
pflegebedürftige Menschen mit Behinderung fallen, die in Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe leben, sowie das dort tätige Personal. Diese 
Regelung halten die Fachverbände für sehr zielführend. 
 
Auch Menschen mit psychischen Erkrankungen weisen vermehrt 
schwere Verläufe und eine erhöhte Mortalitätsrate auf, wie Studien 
belegen. Daher ist ein vorrangiger Anspruch auf Impfung auch für 
diesen Personenkreis notwendig, insbesondere wenn sie in 
gemeinschaftlichen Wohnformen leben oder in Einrichtungen betreut 
werden oder arbeiten.  
 
Um rasch eine Senkung an schweren Erkrankungen und Todesfällen 
herbeizuführen, halten es die Fachverbände für dringend geboten, 
Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung sowie die 
Mitarbeitenden in Einrichtungen der Eingliederungshilfe in die höchste 
Prioritätsstufe einzubeziehen. Ebenso ist eine Höherstufung der 
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Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie der sie betreuenden Mitarbeitenden 
zwingend. 
 
Das gilt auch für enge Kontaktpersonen von Kindern mit Vorerkrankungen und einem 
hohen Corona-Risiko. Da Kinder derzeit vollständig von Impfungen ausgeschlossen 
sind, kann nur durch die Impfung ihres direkten Umfeldes ein gewisser 
Infektionsschutz erzielt werden.  
 
Wie im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 5. Januar 2021 
beschrieben, kommt überdies den Schnelltests beim Betreten von Einrichtungen – 
auch der Eingliederungshilfe und Sozialpsychiatrie – eine besondere Bedeutung zu. 
Die regelmäßigen Schnelltests dienen der Eindämmung der Pandemie und dem 
Gesundheitsschutz der Menschen mit Behinderung und Mitarbeitenden. Damit die 
Tests nun endlich flächendeckend und ohne Zögern vorgenommen werden können, 
ist es unbedingt erforderlich, dass die für die Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
noch immer ungeklärten Fragen um die Kostenübernahme des zusätzlichen 
Personalaufwands umgehend geklärt werden. Die Durchführung der Tests muss 
deshalb unbürokratisch in pauschalierter Form von der gesetzlichen 
Krankenversicherung refinanziert werden. 
 
 
Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren ca. 90 Prozent 
der Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher 
oder mehrfacher Behinderung in Deutschland. Ethisches Fundament der 
Zusammenarbeit ist das gemeinsame Bekenntnis zur Menschenwürde sowie zum 
Recht auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung am Leben in der Gesellschaft. Weitere Informationen unter: 
www.diefachverbaende.de 
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An den Bundesminister für Gesundheit  
Herrn Jens Spahn 
Friedrichstraße 108 
10117 Berlin 

 
 
 
 
 
 
 

Berlin, 14.01.2021 
 

 
Impfungen und Schnelltests für Menschen mit Behinderung und 
Mitarbeitende in Eingliederungshilfe und Sozialpsychiatrie 
  
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn, 
 
aktuell zeigt sich an der hohen Zahl an schweren Verläufen und 
Todesfällen bei Menschen mit geistiger Behinderung gerade in den 
östlichen Bundesländern, was sich aus entsprechenden Studien, die die 
Bundesvereinigung Lebenshilfe Ihnen Anfang Dezember bereits 
übersandt hat, schon im Vorfeld erwarten ließ: Menschen mit geistiger 
oder mehrfacher Behinderung haben ein erhöhtes Risiko für eine 
Erkrankung mit schwerem Verlauf durch SARS-CoV-2. Angesichts der 
aktuell hohen Prävalenz der Erkrankungen ist es überaus wichtig, diesen 
Personenkreis bei der Impfung schnellstmöglich zu berücksichtigen. Dies 
dürfte angesichts des relativ kleinen Personenkreises und in Anbetracht 
nun weiterer Impfstoffzulassungen auch umsetzbar sein.  
 
Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat in 
seinen Vollzugshinweisen bereits darauf hingewiesen, dass unter die 
Personen, die gemäß § 2 Nr. 2 der Coronavirus-Impfverordnung mit 
höchster Priorität Anspruch auf eine Schutzimpfung haben, auch 
pflegebedürftige Menschen mit Behinderung fallen, die in Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe leben, sowie das dort tätige Personal. Diese 
Regelung halten die Fachverbände für sehr zielführend. 
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Auch Menschen mit psychischen Erkrankungen weisen vermehrt schwere Verläufe und eine 
erhöhte Mortalitätsrate auf, wie Studien zeigen. Daher ist eine vorrangige Impfung auch für diesen 
Personenkreis notwendig, insbesondere wenn sie in gemeinschaftlichen Wohnformen leben oder 
in Einrichtungen betreut werden oder arbeiten.  
 
Um rasch eine Senkung an schweren Erkrankungen und Todesfällen in Verbindung mit 
erheblichen Schwierigkeiten in der Behandlung in Kliniken und auf Intensivstationen herbei-
zuführen, halten wir eine entsprechende Überarbeitung der Rechtsverordnung nach § 20 i SGB V 
und die Einbeziehung von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung sowie der 
Mitarbeitenden in Einrichtungen der Eingliederungshilfe in die höchste Prioritätsstufe für dringend 
geboten. Ebenso ist eine Höherstufung der Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie der sie 
betreuenden Mitarbeitenden zwingend. 
 
Zudem halten wir es für dringend geboten, enge Kontaktpersonen von Kindern mit 
Vorerkrankungen und einem hohen Risiko in die höchste Priorisierung aufzunehmen. Da Kinder 
derzeit vollständig von Impfungen ausgeschlossen sind, kann nur durch die Impfung ihres 
direkten Umfeldes ein gewisser Infektionsschutz erzielt werden.  
 
Wie im Ministerpräsidentenkonferenz-Beschluss vom 05.01.2021 beschrieben, kommt überdies 
den Schnelltests beim Betreten der Einrichtungen – auch der Eingliederungshilfe und 
Sozialpsychiatrie – eine besondere Bedeutung zu. Die regelmäßigen Schnelltests dienen der 
Eindämmung der Pandemie und dem Gesundheitsschutz der Menschen mit Behinderung und 
Mitarbeitenden. Damit die Tests nun endlich flächendeckend und ohne Zögern stattfinden, ist es 
zwingend erforderlich, dass die für die Einrichtungen der Eingliederungshilfe noch immer 
ungeklärten Fragen um die Kostentragung der Personalaufwände bei den Testungen 
schnellstmöglich geklärt werden und insofern in pauschalierter Form unbürokratisch von der 
gesetzlichen Krankenversicherung refinanziert werden. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Namen der Fachverbände für Menschen mit Behinderung 
 
 
 
 
 
Ulla Schmidt, MdB und Bundesministerin a.D. 
Bundesvorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe  
 
 
cc:  An die Fraktionsvorsitzenden und die behindertenpolitischen SprecherInnen   

der Fraktionen CDU/CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen, Die Linke, FDP 
 

 An den Vorsitzenden und die Mitglieder des Gesundheitsausschusses 
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Medienmitteilung 
 
Wer darf sich zuerst gegen Covid-19  
impfen lassen?  
 
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung fordern 
eine bundeseinheitliche Rangfolge sowie einen schnellen 
Zugang zum Impfstoff für Menschen mit schwerer mehrfacher 
Behinderung in Institutionen und Angehörige von Kindern mit 
relevanten Vorerkrankungen. 

Berlin, 10. Dezember 2020 – In der ersten Impfphase wird es mehr 
impfbereite Menschen als Impfstoff geben. Unumgänglich ist daher die 
Entscheidung, wer zuerst Zugang zu einem Covid-19-Impfstoff 
bekommt. Die dafür von der Ständigen Impfkommission empfohlene 
Priorisierung sollte nach Auffassung der Fachverbände für Menschen 
mit Behinderung Gegenstand der nun im Entwurf vorliegenden 
Coronavirus-Impfverordnung werden. Um eine zügige und 
nachvollziehbare Regelung im gesamten Bundesgebiet in dieser für die 
betroffenen Personengruppen überaus relevanten Fragestellung zu 
erreichen, sollten länderspezifische Priorisierungen möglichst vermieden 
werden. 

Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung fordern, dass 
Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung und hohem 
Unterstützungsbedarf in Institutionen ebenfalls in die Zugangsstufe „sehr 
hoch“ eingruppiert werden, da ihre Risiken vergleichbar sind mit denen 
von Bewohnern und Bewohnerinnen von Altenpflegeheimen.  

Darüber hinaus ist bereits jetzt klar, dass es aufgrund der bislang noch 
nicht hinreichenden Untersuchungen auf Wirksamkeit und Sicherheit der 
Impfstoffe bei Kindern anfänglich keine Impfempfehlung für Kinder 
geben wird. Dies ist für Familien mit vorerkrankten Kindern eine herbe 
Enttäuschung. Ulla Schmidt, Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, MdB 
und Bundesgesundheitsministerin a.D., fordert daher: „Angehörige, die 
mit Kindern mit relevanten Vorerkrankungen zusammenleben, müssen 
ebenfalls vorrangig geimpft werden können, damit ihren Kindern 
möglichst bald die Angst vor einer schweren Erkrankung genommen 
werden kann. Hierfür bedarf es einer entsprechenden Anpassung des 
Verordnungsentwurfes.“ 

Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung haben ihre 
Forderungen zum Entwurf der Coronavirus-Impfverordnung in 
einer Stellungnahme zusammengefasst: 
https://www.diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/2020-12-09-
Fachverbaende_Stn_RefE%20BMG_Corona-ImpfV.pdf 
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Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren ca. 90 Prozent 
der Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher 
oder mehrfacher Behinderung in Deutschland. Ethisches Fundament der 
Zusammenarbeit ist das gemeinsame Bekenntnis zur Menschenwürde sowie zum 
Recht auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung am Leben in der Gesellschaft. Weitere Informationen unter: 
www.diefachverbaende.de 
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Berlin, den 09.12.2020  
 
 
 

Stellungnahme 
 

der Fachverbände für Menschen mit Behinderung 
 
zum Referentenentwurf  
des Bundesministeriums für Gesundheit: 

Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung  
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronavirus-Impfverordnung – CoronaImpfV) 

 
 

 
Vorbemerkung 
 
Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren 
ca. 90 % der Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger,  
seelischer, körperlicher oder mehrfacher Behinderung in Deutschland. 
Ethisches Fundament der Zusammenarbeit der Fachverbände für Men-
schen mit Behinderung ist das gemeinsame Bekenntnis zur Menschen-
würde sowie zum Recht auf Selbstbestimmung und auf volle, wirksame 
und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Le-
ben in der Gesellschaft. Ihre zentrale Aufgabe sehen die Fachverbände 
in der Wahrung der Rechte und Interessen von Menschen mit geistiger, 
seelischer, körperlicher oder mehrfacher Behinderung in einer sich im-
merfort verändernden Gesellschaft.  
 
Die Fachverbände bedanken sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Eine Schutzimpfung gegen Covid-19 ist ein wesentlicher Baustein, um 
besonders gefährdete Personen zu schützen und langfristig die 
Pandemie zu stoppen. Zu den besonders gefährdeten Gruppen gehören 
insbesondere auch Menschen mit sog. geistiger oder mehrfacher 
Behinderung, da sie besonders häufig relevante Vorerkrankungen 
haben, die das Risiko eines schweren Verlaufs erhöhen, in 
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gemeinschaftlichen Wohnsettings leben und körpernah unterstützt werden. Auch 
können sie Schutzmaßnahmen teilweise nicht adäquat umsetzen. 

Aufgrund des weltweiten Bedarfs an Impfstoffen wird jedoch in den nächsten 
Monaten keine ausreichende Menge an Impfstoff zur Verfügung stehen, um alle 
impfbereiten Personen zu impfen. Daher bedarf es einer demokratisch legitimierten 
Priorisierung. 

Der vorliegende Entwurf der Coronavirus-Impfverordnung und insbesondere die 
Empfehlung der Ständigen Impfkommision (STIKO), die derzeit den 
Fachgesellschaften zur Stellungnahme vorliegt und daher noch nicht im vollen 
Wortlaut allgemein verfügbar ist, sollen hierfür die Grundlage schaffen.  

Die Fachverbände begrüßen die bereits in der Presse bekannt gewordenen 
Vorschläge der STIKO zur Priorisierung, wonach Personen mit einer geistigen 
Behinderung in Institutionen in der Gruppe „hoch“ (vgl. 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/119116/STIKO-Impfempfehlungen-liegen-vor-
Medizinisches-Personal-wird-nicht-gleichermassen-priorisiert) eingruppiert sind, da 
dies den aus Studien abzuleitenden erhöhten Risiken entspricht. Menschen mit 
Trisomie 21 sind als Untergruppe hierbei einem besonders hohen Risiko ausgesetzt 
(vgl. Clift, Ashley Kieran et al.: COVID-19 Mortality Risk in Down Syndrome: Results 
From a Cohort Study Of 8 Million Adults. Ann Intern Med. 2020). 

Für Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung und hohem Unterstützungs-
bedarf in Institutionen bestehen die benannten Risiken in besonderer Weise, daher 
sollten sie vergleichbar den Bewohner*innen von Altenpflegeheimen in die Gruppe 
„sehr hoch“ eingruppiert werden. Eine englische Registerauswertung mit einem 
Vergleich nach Ausprägung der Behinderung ergibt auch adjustiert und für die 
Altersgruppe von 9-64 Jahre eine deutlich erhöhte Mortalität für Menschen mit 
schwerer Behinderung (vgl. Putz, Catherine; Ainslie, David: Coronavirus (COVID-19) 
related deaths by disability status, England and Wales: 2 March to 14 July 2020, 
Office for national statistics, September 2020). 

In ihrer Stellungnahme weisen die Fachverbände auf weitere wesentliche Punkte in 
Bezug auf die Rechtsverordnung hin, die aus ihrer Sicht von Bedeutung sind, wie 
bspw. der Schutz von Kindern mit Vorerkrankungen.  

Stellungnahme im Einzelnen 

1. Priorisierung  

Zur ersten Impfphase wird es mehr impfbereite Menschen als Impfstoff geben. Daher 
ist eine Verteilung der verfügbaren Impfstoffe unumgänglich. Wer prioritär Zugang zu 
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einem zugelassenen Covid-19-Impfstoff bekommt, ist dabei eine grundrechtsrelevan-
te Frage und muss daher auf einer klaren, präzisen Rechtsgrundlage fußen.  

Aufgrund der Impfstoffknappheit befürchtet Bundesgesundheitsminister Spahn emoti-
onale Diskussionen und Verteilungskonflikte in Deutschland (vgl. u. a. 
https://www.berliner-zeitung.de/news/spahn-fuerchtet-verteilungskaempfe-um-
impfstoff-li.123910). Umso wichtiger ist es daher, im Rahmen dieser Rechtsverord-
nung im Zusammenwirken mit der STIKO-Empfehlung klare Regelungen für die an-
gekündigte „sehr harte Priorisierung“ aufzustellen, die in einem transparenten Verfah-
ren entstanden sind und für alle Bürger*innen nachvollziehbar begründet werden. 

Eine erste Priorisierung hat der parlamentarische Gesetzgeber in § 20i Abs. 3 S. 2 
Nr. 1a SGB V vorgenommen, in dem er das Bundesministerium für Gesundheit er-
mächtigt hat, mit Rechtsverordnung zu bestimmen, dass in der GKV-Versicherte und 
Nicht-GKV-Versicherte Anspruch auf Schutzimpfung gegen Covid-19 haben, insbe-
sondere dann, wenn sie aufgrund ihres Alters oder Gesundheitszustandes ein signifi-
kant erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf haben, 
wenn sie solche Personen behandeln, betreuen oder pflegen oder wenn sie in zentra-
len Bereichen der Daseinsvorsorge und für die Aufrechterhaltung zentraler staatlicher 
Funktionen eine Schlüsselstellung besitzen. 

Damit hat der Gesetzgeber dem Bundesgesundheitsministerium Vorgaben gemacht, 
welche Personengruppen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung prioritär zu berück-
sichtigten sind. Diese vom parlamentarischen Gesetzgeber vorgegebenen Gruppen 
hat der Verordnungsgeber in § 2 bis § 4 der Verordnung zugrunde gelegt.  

Diese erste Priorisierung wäre jedoch in Anbetracht der zu erwartenden geringen 
Impfstoffdosen zu Beginn der Impfstoffzulassung zu grob, um die anstehenden Priori-
sierungsentscheidungen auf eine klare Rechtsgrundlage zu stellen. Daher bedarf es 
einer weitergehenden Priorisierung.  

Der bisher zur Verfügung stehende Entwurf der Rechtsverordnung lässt diese drin-
gend erforderliche weitere Priorisierung bisher nicht erkennen. Allerdings fehlen we-
sentliche Angaben, die der STIKO-Empfehlung zu entnehmen sein werden. 

Am 07.12.2020 sind wesentliche Bestandteile des Entwurfs der STIKO-
Impfempfehlung bekannt geworden, wie sie den Fachgesellschaften/Ländern zur 
Stellungnahme vorgelegt worden ist. Danach schlägt die STIKO eine konkrete Priori-
sierungsmatrix vor, die von „sehr hoher Priorität“ bis „niedrige Priorität“ reicht.  

Nach Auffassung der Fachverbände sollte diese Priorisierungsmatrix Gegenstand der 
Rechtsverordnung werden. Noch ist unklar, wie sich die Matrix in den Verordnungs-
entwurf einfügen lassen wird, da dieser derzeit weder eine Priorisierung zwischen 
den Anspruchsgruppen in § 2 bis § 4 noch innerhalb der in § 2 bis § 4 genannten 
Gruppen vorsieht. Diese Form der Priorisierung sollte jedoch auf Bundesebene erfol-
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gen und nicht den Ländern überlassen werden, nicht zuletzt, um eine zügige und 
nachvollziehbare Regelung im gesamten Bundesgebiet in dieser für die betroffenen  
Personengruppen überaus relevanten Fragestellung zu erreichen. Der Bund hat nach 
Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG die Möglichkeit, Regelungen zu Schutzimpfungen zu erlas-
sen. Die Regelungsdichte sollte in Anbetracht der Grundrechtsrelevanz der erforderli-
chen Verteilungsentscheidung so detailliert wie möglich erfolgen und daher die von 
der STIKO vorgeschlagene Matrix zugrunde legen. Da diese die Grundlage dafür sein 
wird, wer wann eine Impfung erhält, bedarf sie einer demokratischen Legitimierung. 

Möglicherweise wird in der ersten Impfphase selbst die von der STIKO vorgesehene 
Prioritätsstufe „sehr hoch“ für eine Priorisierungsentscheidung nicht ausreichen. Den 
Medien ist zu entnehmen, dass voraussichtlich mehr als 8,6 Mio. Menschen von die-
ser höchsten Prioritätsstufe erfasst sein werden. Je nachdem, wieviel Impfstoff an-
fänglich zur Verfügung stehen wird und wie viele Menschen aus der ersten Gruppe 
bereit sind, sich impfen zu lassen, wird es weitere Priorisierungsentscheidungen in-
nerhalb dieser Gruppe brauchen.  

Es stellt sich die Frage, ob für diese Situation aufgrund medizinisch und wissen-
schaftlich basierter Fakten weitere materiell-rechtliche Vorgaben möglich sind. Wenn 
dies der Fall sein sollte, erscheint auch hierfür eine bundesweit einheitliche Regelung 
geboten, da einheitliche Sachverhalte aufgrund der Grundrechtsrelevanz bundesweit 
möglichst einheitlich geregelt werden sollten. Der Anwendungsbereich des § 1 Abs. 3 
der Verordnung sollte daher so gering wie möglich gehalten werden.   

Wenn weitere materiell-rechtliche Priorisierungskriterien nicht möglich sein sollten, 
bedarf es nach Auffassung der Fachverbände zumindest transparenter Verfahrensre-
gelungen, um allen Personen aus der jeweiligen Prioritätsgruppe tatsächlich gleiche 
Zugangsmöglichkeiten einzuräumen und niemanden strukturell zu benachteiligen.  

Eine Benachteiligung, weil bspw. erst später Kenntnis von den Impfmöglichkeiten 
erhalten wurde bzw. aufgrund von Alter, Beeinträchtigung, Sprachbarrieren etc. grö-
ßere Schwierigkeiten vorlagen, den Anspruch auf Impfung durchzusetzen, sollte ver-
mieden werden. Der Bund sollte prüfen, inwieweit hier einheitliche Vorgaben möglich 
sind. Ansonsten sind die Länder aufgerufen, sachgerechte Verfahrensregelungen zu 
treffen, um Benachteiligung zu vermeiden. 

Zudem stellt sich die Frage, wann von einer Prioritätsgruppe in die nächst niedrigere 
gewechselt werden kann. Es sollte bspw. möglichst verhindert werden, dass in Bun-
desland A bereits Personen in der Prioritätsgruppe „hoch“ geimpft werden, während 
in anderen Bundesländern noch längere Zeit die Impfung der impfbereiten „Sehr 
hoch“-Risikogruppe läuft, da ansonsten deren Prioritätseinordnung aufgrund von 
wohnortspezifischen Faktoren unterlaufen würde. Daher bedarf es hier einer bundes-
einheitlichen Betrachtung, soweit dies möglich ist. 
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Außerdem braucht es insbesondere klare Vorgaben, welche Personen in die Katego-
rie „Personen mit Vorerkrankung mit erhöhtem Risiko“ und welche Personen in die 
Kategorie „Personen mit Vorerkrankung mit moderatem Risiko“ fallen.   

2. Kinder mit Vorerkrankung schützen 

Wie den Pressemeldungen zu entnehmen ist, wird die STIKO-Empfehlung keine Imp-
fempfehlung für Kinder aussprechen (vgl. 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/119116/STIKO-Impfempfehlungen-liegen-vor-
Medizinisches-Personal-wird-nicht-gleichermassen-priorisiert). Hintergrund ist, dass 
die derzeit entwickelten bzw. in Entwicklung befindlichen Impfstoffe nur für Erwach-
sene zugelassen werden, da sie bei Kindern noch nicht genügend auf Wirksamkeit 
und Sicherheit untersucht werden konnten (vgl. 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html, Top Allgemeines – 
Stand: 09.11.2020).  

Zwar erkranken Kinder weniger häufig und stark an Covid-19 (vgl. 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html, Top Allgemeines – 
Stand: 09.11.2020). Dies trifft jedoch nicht für Kinder zu, die aufgrund von Vorerkran-
kungen ein erhebliches Risiko haben, schwer zu erkranken.  

Familien mit Kindern, die entsprechende Vorerkrankungen aufweisen, haben in die 
Entwicklung von Impfstoffen große Hoffnung gesetzt, damit ihre Kinder vor einer 
schweren Erkrankung geschützt werden können und ihnen wieder mehr Teilhabe 
ermöglicht werden kann.  

Da es noch einige Zeit dauern wird, bis Impfungen auch an Kindern mit Vorerkran-
kungen möglich werden, halten es die Fachverbände für dringend erforderlich, das 
enge Umfeld von Kindern mit Vorerkrankungen prioritär zu impfen, insbesondere er-
wachsene Personen, mit denen sie in einem Haushalt leben. Dort ist das Risiko einer 
Ansteckung besonders groß. Über die Impfung enger Kontaktpersonen kann ein ge-
wisser Schutz der Kinder mit Vorerkrankungen ermöglicht werden. Gleiches ist, so 
die Medienberichte, offenbar für Schwangere geplant, für die die Impfung ebenfalls 
nicht empfohlen werden wird (vgl. 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/119116/STIKO-Impfempfehlungen-liegen-vor-
Medizinisches-Personal-wird-nicht-gleichermassen-priorisiert).  

Da enge Kontaktpersonen, die im gleichen Haushalt wie ein Kind mit Vorerkrankun-
gen leben, nicht zwangsläufig in deren Betreuung eingebunden sind (z. B. erwachse-
ne Geschwister) und daher nicht immer unter den geplanten Wortlaut des § 3 Abs. 1 
S. 2 der Verordnung fallen würden, bedarf es einer entsprechenden Anpassung von 
§ 3 Abs. 1 S. 2, um einen bestmöglichen Schutz von Kindern mit Vorerkrankungen zu 
ermöglichen. 
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Zudem halten es die Fachverbände für erforderlich, zielgruppenspezifisch über die 
Gründe für die nicht empfohlene Impfung von Kindern in der Öffentlichkeit zu infor-
mieren, damit die Familien nachvollziehen können, warum eine Impfung ihrer Kinder 
derzeit nicht möglich ist. 

3. Impfüberwachung und fortlaufende Auswertung neuer Studien 

Die Fachverbände begrüßen, dass in § 7 der Verordnung Regelungen vorgesehen 
sind, die eine systematische Überwachung der Schutzimpfungen (Impfsurveillance) 
ermöglichen. Nur so kann gewährleistet werden, dass zügig die notwendigen Er-
kenntnisse über die Anwendung der neuen Impfstoffe in Bezug auf verschiedene 
Personengruppen gewonnen und ausgewertet werden können. Hierfür halten es die 
Fachverbände für notwendig, neben der in § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 10 genannten „Impfin-
dikation nach § 2 bis § 4“ noch einen Punkt 11 aufzunehmen, der relevante Vorer-
krankungen erfasst, die Einfluss auf die Impfreaktion/ das Impfergebnis haben könn-
ten. 

Gleichermaßen wichtig ist es, fortlaufend neue Studien zu in der Entwicklung befindli-
chen Impfstoffen auszuwerten und die Impfempfehlung bei Bedarf anzupassen. In 
diesem Zusammenhang halten es die Fachverbände für dringend geboten, die Stu-
dienlage – soweit medizinisch und ethisch vertretbar – auf bisher nicht erfasste Grup-
pen wie Kinder mit Vorerkrankungen und Schwangere auszuweiten, um auch für die-
se Gruppen perspektivisch eine Impfung zu ermöglichen. 

4. Barrierefreiheit sicherstellen 

Damit Personen, die zu den priorisierten Personengruppen zählen, tatsächlich einen 
gleichberechtigten Zugang zu Impfungen erhalten, ist es notwendig, das Impfproze-
dere in Gänze barrierefrei zu gestalten.  

Wichtig ist dabei zunächst, Informationen zur Impfung barrierefrei zur Verfügung zu 
stellen, damit alle Personengruppen, unabhängig von behinderungsbedingten Ein-
schränkungen, sprachlichen Barrieren etc., die Chance haben, sich eine eigene Mei-
nung zu bilden, ob sie von der Impfmöglichkeit Gebrauch machen wollen (vgl. dazu 
auch das Positionspapier der STIKO, Leopoldina und des Deutschen Ethikrats, 
https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-
Empfehlungen/deutsch/gemeinsames-positionspapier-stiko-der-leopoldina-
impfstoffpriorisierung.pdf, S. 5).  

Die Fachverbände weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es insbeson-
dere Informationen in Leichter Sprache braucht, um Menschen mit sog. geistiger Be-
hinderung bzw. Lernschwierigkeiten eine selbstbestimmte Entscheidung in dieser 
wichtigen Frage zu ermöglichen. 
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Auch die Terminvergabe und die Organisation vor Ort in den Impfzentren sollte so 
barrierefrei wie möglich ausgestaltet werden. 

Der Verordnungsgeber sollte eine entsprechende Verpflichtung zur Barrierefreiheit im 
Rahmen des rechtlich Möglichen bereits in der Verordnung selbst verankern oder 
zumindest gemeinsam mit den Ländern möglichst bundeseinheitliche Leitlinien zur 
Umsetzung von Barrierefreiheit erarbeiten. 

5. Impfung von Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen 

Laut dem bekannt gewordenen STIKO-Entwurf werden „Menschen mit geistiger Be-
hinderung in Institutionen“ von der Prioritätsgruppe „hoch“ erfasst. Sollte eine Impfung 
der impfbereiten Menschen nicht über mobile Impfteams in den besonderen Wohn-
formen, sondern in den Impfzentren erfolgen, wird in aller Regel eine Begleitung 
durch eine Assistenzperson erforderlich sein. Je nach persönlicher Situation wird die 
Begleitung wahrscheinlich durch Mitarbeitende der besonderen Wohnform erfolgen. 
In Anbetracht der derzeit ohnehin enormen Belastung des Personals wird es den Mit-
arbeitenden nicht möglich sein, diese Begleitung ohne zusätzliche Zeitressourcen 
(Mehrarbeit etc.) zu leisten. Es braucht daher eine Lösung, wie ein erhöhter Personal- 
und Verwaltungsaufwand, den die Ermöglichung einer Impfung möglicherweise ver-
ursachen wird, organisiert und refinanziert werden kann. Die Fachverbände bitten 
darum, diese Frage frühzeitig in den Blick zu nehmen, damit eine Impfung der Perso-
nengruppe reibungslos umgesetzt werden kann. 
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An die 
Ständige Impfkommission (STIKO)
beim Robert Koch-Institut
z.Hd. Herrn Prof. Dr. Mertens
Seestraße 10
13353 Berlin

Zugang zu Impfungen für Menschen mit Behinderung
und Mitarbeiter*innen in der Behindertenhilfe

Berlin, 10.12.2020

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Mertens, 

am 07.12.2020 sind wesentliche Bestandteile des Entwurfs der STIKO-
Impfempfehlung bekannt geworden, wie sie den 
Fachgesellschaften/Ländern zur Stellungnahme vorgelegt worden ist. 
Danach schlägt die STIKO eine konkrete Priorisierungsmatrix vor, die 
von „sehr hohe Priorität“ bis „niedrige Priorität“ reicht.

Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung begrüßen diese
Priorisierungsmatrix und setzen sich dafür ein, dass diese Matrix 
Gegenstand der Rechtsverordnung nach § 20 i SGB V wird.

Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren ca. 
90% der Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger,
seelischer, körperlicher oder mehrfacher Behinderung in Deutschland.

Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung sind zwar eine 
sehr heterogene Gruppe, allerdings zeigen Studien, dass sie in 
Abhängigkeit von Art und Schwere der Behinderung, ihrem Lebensalter 
sowie vorhandenen Komorbiditäten einem erhöhten Risiko schwerer 
Krankheitsverläufe und tödlicher Verläufe ausgesetzt sind. 

Daher begrüßen die Fachverbände die bereits in der Presse bekannt 
gewordenen Vorschläge der STIKO zur Priorisierung, wonach Personen 
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mit einer geistigen Behinderung in Institutionen in der Gruppe „hoch“ (vgl. 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/119116/STIKO-Impfempfehlungen-liegen-
vor-Medizinisches-Personal-wird-nicht-gleichermassen-priorisiert) eingruppiert sind, 
da dies den aus Studien abzuleitenden erhöhten Risiken entspricht.

1. Menschen mit schwerer Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf in 
Institutionen

Die Umsetzung von drei der vier im Beschlussentwurf der STIKO (Stand 07.12.2020) 
genannten Impfziele,  

• die Verhinderung schwerer COVID-19-Verläufe (Hospitalisation) und 
Todesfälle,

• der Schutz von Personen mit besonders hohem arbeitsbedingten SARS-CoV-2-
Expositionsrisiko (berufliche Indikation) und 

• die Verhinderung von Transmission sowie Schutz in Umgebungen mit hohem 
Anteil vulnerabler Personen und in solchen mit hohem Ausbruchspotenzial,

macht es erforderlich, auch Menschen mit schwerer oder mehrfacher Behinderung zu 
berücksichtigen, soweit sie in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe leben.

Eine englische Registerauswertung mit einem Vergleich nach Ausprägung der 
Behinderung ergibt auch adjustiert und für die Altersgruppe von 9-64 Jahre eine 
deutlich erhöhte Mortalität für Menschen mit schwerer Behinderung (vgl. Putz, 
Catherine; Ainslie, David: Coronavirus (COVID-19) related deaths by disability status, 
England and Wales: 2 March to 14 July 2020, Office for national statistics, September 
2020).

Für Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung und hohem 
Unterstützungsbedarf (insbesondere mit dem Pflegegrad 4 und höher) in 
Institutionen besteht somit ein erhöhtes Mortalitätsrisiko, daher sollten sie 
vergleichbar den Bewohner*innen von Altenpflegeheimen in die Gruppe „sehr hoch“ 
eingruppiert werden. 

Analog zum Personal in Senioren- und Altenpflegeheimen sind zur Verhinderung der 
Transmission auch die Beschäftigten der Einrichtungen für Menschen mit Schwerst-
und Mehrfachbehinderung mit „sehr hoher Priorität“ zu impfen. 

2. Kinder mit Vorerkrankung schützen

Da aktuell noch keine Daten zur Anwendung des Impfstoffes bei Kindern vorliegen, 
können sie – ähnlich wie Schwangere – in die Priorisierung zur Impfung nicht direkt 
einbezogen werden.

Da es noch einige Zeit dauern wird, bis Impfungen auch an Kindern mit 
Vorerkrankungen möglich werden, halten es die Fachverbände für dringend 
erforderlich, das enge Umfeld von Kindern mit Vorerkrankungen – ähnlich wie bei 
Schwangeren – prioritär zu impfen, insbesondere Personen, mit denen sie in einem 
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Haushalt leben. Dort ist das Risiko einer Ansteckung besonders groß. Über die 
Impfung enger Kontaktpersonen kann ein gewisser Schutz der Kinder mit 
Vorerkrankungen ermöglicht werden. 

Sehr gerne stehen Ihnen die Fachverbände für Menschen mit Behinderung zum 
konstruktiven Austausch zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen

1. Vorsitzender
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V.

Kontakt: cbp@caritas.de 

Jetzt vormerken // Sozialpolitische Fachtage des bvkm 2021

17.05.2021 Frankfurt, Spenerhaus // 1. Sozialpolitischer Fachtag 2021

16.11.2021 Hannover, Hanns-Lilje-Haus // 2. Sozialpolitischer Fachtag 2021

Die Fachtage werden sich mit aktuellen sozialpolitischen Themen und Fragen des Sozialrechts befas-
sen. Weitere Informationen zum Programm folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
Zielgruppe: Menschen, die Betroffene in sozialrechtlichen Angelegenheiten beraten und/oder sich für 
die sozialpolitischen Aktivitäten des bvkm interessieren.
Leitung: Dr. Janina Jänsch (Geschäftsführerin beim bvkm), Katja Kruse, Sebastian Tenbergen (Juristen 
beim bvkm)

Aktuelle Informationen zum Programm finden Sie auf unserer Website www.bvkm.de unter: Über uns/ 
Veranstaltungen des bvkm
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Robert Koch-Institut 
Ständige Impfkommission (STIKO) 
Herrn Prof. Dr. Thomas Mertens 
Seestraße 10 
13353 Berlin 

 
 
 
 

Zugang zu Impfungen für Menschen mit Behinderung 
und Mitarbeiter*innen in der Behindertenhilfe 

 
Berlin, 07.12.2020 

 
 

Sehr geehrter Herr Professor Mertens,  
 
 
die Fachverbände für Menschen mit Behinderung begrüßen das am  
9. November 2020 vorgelegte Positionspapier „Wie soll der Zugang zu 
einem COVID-19-Impfstoff geregelt werden?“, dass die Problemlage 
differenziert und klar beschreibt.  
 
Auf dieser Grundlage weisen die Fachverbände darauf hin, welche 
Belange von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung bei 
der Formulierung und Umsetzung der Rechtsverordnung nach § 20i SGB 
V zu berücksichtigen sind. 
 
Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren ca. 
90 % der Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger, 
seelischer, körperlicher oder mehrfacher Behinderung in Deutschland. 
Die dort betreuten Menschen gehören zwar nicht per se einer 
Risikogruppe an. In Abhängigkeit von Art und Schwere der Behinderung, 
ihrem Lebensalter sowie vorhandenen Komorbiditäten ist jedoch ein 
signifikanter Teil dieser Menschen einem erhöhten Risiko schwerer 
Krankheitsverläufe ausgesetzt.  
 
Vor diesem Hintergrund möchten die Fachverbände bereits frühzeitig 
darauf aufmerksam machen, Menschen mit Behinderung sowie die 
Einrichtungen und Dienste zur Versorgung und Betreuung dieser 
Menschen bei der Entwicklung der Impfstrategie und der Impf-
Priorisierung wie auch für die Verteilung von FFP2/3-Masken zu 
berücksichtigen. 
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Die Umsetzung von drei der vier im Positionspapier der Gemeinsamen Arbeitsgruppe 
genannten Impfziele,   
 

• die Verhinderung schwerer COVID-19-Verläufe (Hospitalisation) und 
Todesfälle, 

• der Schutz von Personen mit besonders hohem arbeitsbedingtem SARS-CoV-
2-Expositionsrisiko (berufliche Indikation) und  

• die Verhinderung von Transmission sowie Schutz in Umgebungen mit hohem 
Anteil vulnerabler Personen und in solchen mit hohem Ausbruchspotenzial, 

 
macht es erforderlich, Menschen mit schwerer oder mehrfacher Behinderung in die 
Verordnung als prioritär aufzunehmen.  
 
Die Fachverbände bitten, um folgende Konkretisierung der Formulierung auf Seite 3 
des Positionspapiers (die vorrangig zu priorisierende Personengruppe): 
 

• „Personen (Personengruppen), die aufgrund ihres Alters oder vorbelasteten 
Gesundheitszustandes ein signifikant erhöhtes Risiko für einen schweren oder 
tödlichen Krankheitsverlauf haben, insbesondere bei erhöhter Kontaktdichte 
(etwa in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen der Langzeitpflege oder 
Behindertenhilfe)“.  

 
Die Ergänzung ist dringend notwendig, weil man aus der Formulierung 
„Langzeitpflege“ schließen könnte, dass nur Pflegeeinrichtungen nach SGB XI gemeint 
sind. In der Behindertenhilfe werden zwar regelmäßig Pflegeleistungen erbracht, dies 
wird bei der Bezeichnung Behindertenhilfe (SGB IX) aber nicht für jede 
verantwortliche Stelle unmittelbar ersichtlich sein. 
 
Aus bisher vorliegenden Studien aus dem Angelsächsischen und Amerikanischen 
ergibt sich ein deutlich erhöhtes Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko für Menschen mit 
geistiger und mehrfacher Behinderung insgesamt, wie auch für spezifische Gruppen, 
zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom (z. B. Clift 2020, 10faches 
Mortalitätsrisiko). Zum einen sind Menschen mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung besonders häufig von Vorerkrankungen betroffen, hierzu zählen 
Herzfehler, Lungenerkrankungen und Beeinträchtigungen des Immunsystems aber 
auch Fettleibigkeit. Diese Erkrankungen sind allein bereits mit einem erhöhten 
Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko verknüpft. Darüber hinaus leben Menschen mit 
geistiger oder mehrfacher Behinderung besonders häufig in Wohnstätten, in denen 
viele Personen gemeinsam leben. Zusätzlich sind sie oft auf körpernahe 
Unterstützung angewiesen, die ein erhöhtes Infektionsrisiko gerade bei wechselnden 
Assistenz-Personen mit sich bringen kann.  
 
Daher sind bei der weiteren Spezifizierung der Kriterien im Sinne einer Matrix 
behinderungsspezifische Vorbelastungen von schwer- und mehrfachbehinderten 
Menschen eigens zu berücksichtigen.  
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Die Fachverbände sehen zudem in der folgenden Formulierung auf S. 3 
(die zweite zu priorisierende Gruppe) die Notwendigkeit der Erweiterung um 
Einrichtungen der Behindertenhilfe:  

 
• „Mitarbeiter*innen von stationären oder ambulanten Einrichtungen der 

Gesundheitsversorgung, der Altenpflege und der Behindertenhilfe, die 
aufgrund berufsspezifischer Kontakte ein signifikant erhöhtes Risiko für eine 
Infektion und gegebenenfalls zusätzlich für einen schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf haben oder die als Multiplikatoren das Virus in die 
Einrichtungen hinein und in andere Bereiche der Gesellschaft hinaustragen 
können. (ebd.) 

 
Die Ergänzung (Behindertenhilfe) ist notwendig, da das Infektionsrisiko für 
Mitarbeitende in der Behindertenhilfe aufgrund des engen, auch körperlichen 
Kontakts mit den zu betreuenden (und ggf. vulnerablen) Menschen mit Behinderung 
mit einem vergleichbaren Risiko verbunden ist.  

 
Die Fachverbände fordern daher, dass die Rechtsverordnung zu Impfungen den 
Belangen von Menschen mit Behinderung Rechnung trägt. 
 
Darüber hinaus ist es dringend erforderlich, dass eventuell einzurichtende 
Impfzentren vollständig zugänglich für Menschen mit verschiedenen 
Behinderungsbildern sind oder sichergestellt wird, dass mobile Impfteams die zu 
impfenden Personen aufsuchen.  
 
Wir halten es für dringend erforderlich, dass Informationen in Leichter Sprache zur 
Verfügung gestellt werden, um eine gute Aufklärung und Akzeptanz der Impfung zu 
erreichen. Schon jetzt erreichen uns Nachfragen von Einrichtungen und Diensten der 
Behindertenhilfe, zum Beispiel zur Verträglichkeit des Impfstoffs für Menschen mit 
Behinderung, insbesondere auch mit Blick auf deren Vorerkrankungen. Auf Seiten der 
Menschen mit Behinderung, ihrer Angehörigen und ihrer gesetzlichen Betreuer*innen 
bestehen diesbezüglich große Sorgen.   
 
Sehr gerne stehen Ihnen die Fachverbände für Menschen mit Behinderung zum 
konstruktiven Austausch bei der Erstellung der Priorisierungsmatrix zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
    
 
 
Vorstandsvorsitzender    
Caritas Behindertenhilfe und    
Psychiatrie e. V.     
 
Kontakt: cbp@caritas.de 
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Thema: Anspruch auf Medizinische Schutzmasken
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Medienmitteilung 
 
Fachverbände fordern Anspruch auf medizinische 
Schutzmasken auch für Menschen mit Behinderung 
in gemeinschaftlichen Wohnformen  
 
 
Berlin, 16. Dezember 2020 – Die Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung begrüßen das entschlossene Handeln im Umgang mit der 
Corona-Pandemie. Zudem appellieren sie an die Bundesregierung, die 
gleichen Schutzmaßnahmen, die für Pflegeheime und mobile 
Pflegeteams geplant werden, auch für Menschen mit Behinderung 
vorzusehen, die in gemeinschaftlichen Wohnformen leben oder von 
mobilen Diensten betreut werden.  
  
Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Bekämpfung der 
Coronavirus-Pandemie vom 13. Dezember 2020 ist vorgesehen, dass  
der Bund Alten- und Pflegeheime sowie mobile Pflegedienste mit 
medizinischen Schutzmasken und durch die Übernahme der Kosten für 
Antigen-Schnelltests unterstützt. Sollte dies bedeuten, dass in diesem 
Bereich weitere, über die bereits bestehenden Regelungen 
hinausgehende Schutzmaßnahmen geplant sind, müssen auch 
besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderung sowie mobile 
Dienste der Eingliederungshilfe in diese Regelungen miteinbezogen 
werden.  Menschen mit Behinderung sind gleichermaßen schutzwürdig, 
denn sie haben oft relevante Vorerkrankungen und leben in 
gemeinschaftlichen Wohnformen. Dem Risiko, an COVID-19 zu 
erkranken, muss der Bund somit in gleichem Maße entgegentreten. 
  
Bei der Prävention von COVID-19 sind Menschen mit Behinderung 
immer einzubeziehen: „Ich finde es völlig unverständlich, dass man 
wieder nicht an Menschen mit Behinderung gedacht hat und die 
Eingliederungshilfe nicht erwähnt. Ich frage mich, ob man Menschen mit 
Behinderung überhaupt ernst nimmt. Viele von uns haben 
Vorerkrankungen und wegen der Wohnverhältnisse ein erhöhtes 
Ansteckungsrisiko. Wir und unsere Assistent*innen brauchen unbedingt 
Masken und ausreichend Schnelltests!“, sagt dazu Karsten Isaack, der 
Vorsitzende des Beirates der Menschen mit Behinderung oder 
psychischer Erkrankung des Bundesverbandes evangelische 
Behindertenhilfe (BeB). 

 
Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren 
ca. 90 Prozent der Dienste und Einrichtungen für Menschen mit 
geistiger, seelischer, körperlicher oder mehrfacher Behinderung in 
Deutschland. Ethisches Fundament der Zusammenarbeit ist das 
gemeinsame Bekenntnis zur Menschenwürde sowie zum Recht auf 

 

Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
am Leben in der Gesellschaft. Weitere Informationen unter: 
www.diefachverbaende.de 
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Thema: Probleme bei den Medizinischen Behandlungszentren für Er-
wachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinde-
rungen (MZEB) 
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung machen das Bundesministerium für Gesundheit in ei-
nem Anschreiben auf Probleme bei den Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger 
Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) aufmerksam. Mit dem im Jahre 2015 einge-
führten § 119c SGB V wurde zwar die gesetzliche Grundlage für die Errichtung von MZEB geschaffen, aller-
dings sind bei deren Umsetzung erhebliche Probleme aufgetreten, so dass fünf Jahre später bundesweit 
vergleichbare Maßstäbe zur genauen Ausgestaltung der medizinischen Behandlungszentren fehlen. Um 
die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehin-
derungen in MZEB zu sichern, setzen sich die Fachverbände für die Festlegung von bundeseinheitlichen 
Standards in einer Rahmenvereinbarung auf Bundesebene ein. 

 Caritas Behindertenhilfe
und Psychiatrie e.V.
Reinhardtstraße 13
10117 Berlin
Telefon 030 284447-822
Telefax 030 284447-828
cbp@caritas.de

 Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.
Hermann-Blankenstein-Str. 30
10249 Berlin
Telefon 030 206411-0
Telefax 030 206411-204
bundesvereinigung@lebenshilfe.de

 Bundesverband anthroposophisches 
Sozialwesen e.V.
Schloßstraße 9 
61209 Echzell-Bingenheim
Telefon 06035 81-190
Telefax 06035 81-217
bundesverband@anthropoi.de

 Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe e.V.
Invalidenstr. 29
10115 Berlin
Telefon 030 83001-270
Telefax 030 83001-275
info@beb-ev.de

 Bundesverband für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen e.V.
Brehmstraße 5-7
40239 Düsseldorf
Telefon 0211 64004-0
Telefax 0211 64004-20
info@bvkm.de

Bundesministerium für Gesundheit
Herrn Staatssekretär
Dr. Thomas Steffen
Friedrichstraße 108
10117 Berlin

Berlin, 03.12.2020

Zulassung und Finanzierung von Medizinischen 
Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger 
Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen
(MZEB) nach § 119c SGB V 

Sehr geehrter Herr Dr. Steffen,

mit der Einführung des § 119c SGB V durch das GKV-VSG im Juli 2015 
wurde die gesetzliche Grundlage für die Errichtung von Medizinischen 
Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder 
schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) geschaffen. Durch diese 
Regelung sollte für den genannten Personenkreis eine bedarfsgerechte 
ambulante medizinische Versorgung in Form von interdisziplinär und 
multiprofessionell ausgestatteten Behandlungszentren gesichert werden. 
Die MZEB sollten eine Lücke in der ambulanten medizinischen 
Versorgung von Menschen mit Behinderung schließen. 
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung haben mit der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Ärzte für Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung (heute: Deutsche Gesellschaft für Medizin für 
Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung), bereits in 
2014/2015 eine Rahmenkonzeption für die MZEB entwickelt und 
veröffentlicht
(vgl. https://www.diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/2015-10-
12-Rahmenkonzeption_MZEB_2015.pdf).

In den letzten fünf Jahren sind bei der Umsetzung des § 119c SGB V 
erhebliche Probleme aufgetreten, die auf den Erlass der internen 
Eckpunkte der Krankenkassen vom 21. Juni 2016 zurückzuführen sind. 
Die Eckpunkte der Krankenkassen wurden ohne Einbindung der 
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Leistungsanbieter einseitig durch die Krankenkassen entwickelt und weichen deutlich 
von der Intention des Gesetzgebers ab.

Diese berücksichtigen die Rahmenkonzeption der Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung nicht und beschränken erheblich den Handlungsspielraum der MZEB.  
Auch fünf Jahre nach Einführung der gesetzlichen Grundlage fehlen bundesweit 
vergleichbare Maßstäbe zur genauen Ausgestaltung der medizinischen 
Behandlungszentren. Häufig wird über Jahre z.B. über den Umfang der Leistungen, 
die Investitionskosten, die personelle Ausstattung, die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
des Personals sowie die Vergütung gestritten. Darüber hinaus wird der Zugang der 
betroffenen Patient*innen zu den MZEB durch fachlich unsachgemäße 
Beschränkungen erschwert (z.B. das Erfordernis bestimmter Diagnose oder einer 
bestimmten Schwere der Behinderung in Form des Grades der Behinderung). Und 
schließlich wird den MZEB durch das Verbot der Behandlung ihrer Patient*innen, d.h. 
durch die Reduktion des Wirkungskreises auf die Erstellung von Behandlungsplänen, 
medizinische Effektivität und auskömmliche Refinanzierung verwehrt.

Diese Umsetzungsprobleme wurden von der Bundesregierung in der Antwort auf die 
Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Bundestagsdrucksache 
18/8797) vom 8. Februar 2019 bestätigt. Auch der Beauftragte der Bundesregierung 
für die Belange der Menschen mit Behinderung hat in mehreren Stellungnahmen z.B. 
in seinen Teilhabeempfehlungen Korrekturen des aktuell insuffizienten Systems 
angemahnt. Zum Zeitpunkt der o.g. Bundestagsdrucksache waren 37 MZEB 
bundesweit zugelassen. Durch die Vorlage der Eckpunkte der Krankenkassen, die die 
Umsetzung des § 119c SGB V einschränken, wurde die Zulassung der weiteren 
erforderlichen MZEB massiv verzögert. Es ist bekannt, dass zahlreiche 
gründungswillige Träger sich in einem bereits mehrjährigen Beantragungsprozess 
befinden und geneigt sind, durch Hürden und Auflagen zermürbt aufzugeben. Zum 
Zeitpunkt der Einführung des § 119c SGB V wurde mit ca. 77 MZEB gerechnet. Die 
Versorgung der Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren 
Mehrfachbehinderungen wurde daher noch nicht sichergestellt und die Lücke in der 
ambulanten gesundheitlichen Versorgung nicht geschlossen.

Nunmehr haben sich die Problematik der gesundheitlichen Versorgung der Menschen 
mit Behinderung und die Situation der bereits zugelassenen MZEB erheblich 
verschlechtert. Die MZEB mussten teilweise die Behandlungen pandemiebedingt 
verschieben, die Ausgaben der MZEB haben sich erheblich erhöht und die 
Vergütungen wurden nur in seltenen Fällen angepasst.

Nach der neu eingeführten Regelung des § 120 Abs. 2 SGB V sollten die 
Vereinbarungen über die Vergütung von Leistungen der MZEB auf Grund der 
besonderen Situation dieser Einrichtungen durch die SARS-CoV-2-Pandemie bis zum 
20. Juni 2020 vorübergehend angepasst werden. Die Anpassung der Vergütungen 
zwecks Refinanzierung konnte jedoch in Verhandlungen mit Krankenkassen bisher 
nur in seltenen Fällen erreicht werden. Wo Änderungsvereinbarungen geschlossen 
wurden, sind diese größtenteils nicht ausreichend, um die entstandenen finanziellen 
Engpässe auszugleichen. Die Krankenkassen beschränken sich ausschließlich auf die 
bereits vor Jahren einseitig vorgelegten Eckpunkte, die keinesfalls die erforderliche 
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Sach- und Personalausstattung berücksichtigen. Die gesundheitliche Versorgung von 
Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen ist daher 
gefährdet. Die Leistungen der MZEB werden nicht ausreichend refinanziert, sodass 
bundesweit Schließungen drohen.

Diese Entwicklung nehmen die Fachverbände für Menschen mit Behinderung mit 
Besorgnis wahr und schlagen die folgende Vorgehensweise vor:

• Zwecks Umsetzung des § 119c SGB V ist die Festlegung von 
bundeseinheitlichen Standards für die MZEB in einer Rahmenvereinbarung auf 
Bundesebene erforderlich.

• Folgende Ergänzung des § 119c SGB V als Abs. 3:
„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit den 
Vereinigungen der Träger der in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen auf 
Bundesebene erstmals bis zum 31.12.2021 das Nähere über die Inhalte und 
Anforderungen der nach den Absätzen 1 und 2 genannten Einrichtungen“.

• Es sollte die Schiedsstellenfähigkeit hergestellt werden.
• Die Konzeption der Fachverbände für Menschen mit Behinderung sollte als 

Grundlage der Vereinbarung berücksichtigt werden.

Durch die Rahmenvereinbarung auf der Bundesebene wird die gesundheitliche 
Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren 
Mehrfachbehinderungen in MZEB gesichert. 

Wir würden es sehr begrüßen, wenn das Bundesministerium für Gesundheit zwecks 
Umsetzung des § 119c SGB V die Gesetzgebungsinitiative möglichst schnell einleitet.

Wir freuen uns, wenn Sie die von uns genannten Punkte berücksichtigen und so 
einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der gesundheitlichen Versorgung von 
Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen leisten. 

Für Rückfragen oder weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Für die Fachverbände für Menschen mit Behinderung

Johannes Magin Janina Bessenich
1. Vorsitzender Geschäftsführerin
Caritas Behindertenhilfe Caritas Behindertenhilfe 
und Psychiatrie e. V. und Psychiatrie e. V.

Kontakt:
cbp@caritas.de
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Thema: Teilhabestärkungsgesetz // Stellungnahme der Fachverbände
Mit dem im Dezember 2020 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgelegten Referentenent-
wurf für ein Teilhabestärkungsgesetz soll unter anderem der leistungsberechtigte Personenkreis in der 
Eingliederungshilfe geregelt werden. Vorgesehen ist ferner eine Regelung zum Gewaltschutz einzuführen, 
das Budget für Ausbildung zu erweitern und einheitliche Zutrittsregelungen zu Behörden, Arztpraxen, The-
atern etc. für Menschen mit Behinderung, die von ihren Assistenzhunden begleitet werden, zu schaffen. 
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung, zu denen auch der bvkm gehört, begrüßen den Refe-
rentenentwurf im Wesentlichen, fordern aber unter anderem, den Schutz vor Gewalt für Menschen mit 
Behinderung wirksamer zu regeln.
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SStteelllluunnggnnaahhmmee  ddeerr  FFaacchhvveerrbbäännddee  ffüürr  MMeennsscchheenn  mmiitt  
BBeehhiinnddeerruunngg  zzuumm  RReeffeerreenntteenneennttwwuurrff  ddeess  
BBuunnddeessmmiinniisstteerriiuummss  ffüürr  AArrbbeeiitt  uunndd  SSoozziiaalleess  vvoomm  
2222..1122..22002200  
  
EEnnttwwuurrff  eeiinneess  GGeesseettzzeess  zzuurr  SSttäärrkkuunngg  ddeerr  TTeeiillhhaabbee  vvoonn  
MMeennsscchheenn  mmiitt  BBeehhiinnddeerruunnggeenn  
((TTeeiillhhaabbeessttäärrkkuunnggssggeesseettzz))    
 

VVoorrbbeemmeerrkkuunngg    
 
Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung 
repräsentieren ca. 90 % der Dienste und Einrichtungen für 
Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher oder mehrfacher 
Behinderung in Deutschland. Ethisches Fundament  ihrer 
Zusammenarbeit ist das gemeinsame Bekenntnis zur 
Menschenwürde sowie zum Recht auf Selbstbestimmung und auf 
volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung am Leben in der Gesellschaft. Ihre zentrale Aufgabe 
sehen die Fachverbände in der Wahrung der Rechte und Interessen 
von Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher oder 
mehrfacher Behinderung in einer sich immerfort verändernden 
Gesellschaft.  
 
Die Fachverbände bedanken sich für die Möglichkeit zur 
Stellungnahme, weisen jedoch darauf hin, dass aufgrund der kurzen 
Frist lediglich eine Kommentierung zu einzelnen Regelungen des 
Gesetzentwurfs stattfindet.  
 
Die Fachverbände begrüßen, dass das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) mit diesem Gesetzesvorhaben eine ganze Reihe 
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an positiven Regelungen zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung vorschlägt. 
 
DDiiee  FFaacchhvveerrbbäännddee  rreeggeenn  üübbeerrddiieess  ddrriinnggeenndd  aann,,  nnoocchh  eeiinnee  wweeiitteerree  KKoorrrreekkttuurr  iinn  
§§  114422  AAbbss..  33  SSGGBB  IIXX  vvoorrzzuunneehhmmeenn::    
 
Nach der Rechtsauffassung der Fachverbände für Menschen mit Behinderung, 
die das BMAS dem Vernehmen nach teilt, ist in § 142 Abs. 3 SGB IX eine 
gesetzliche Klarstellung erforderlich, um sicherzustellen, dass entsprechend dem 
Willen des Gesetzgebers und entgegen der derzeitigen Praxis einiger Landkreise 
Eltern von jungen volljährigen Kindern mit Behinderung, die in einem Internat 
oder in einer sonstigen Wohneinrichtung leben, die konzeptionell auf Kinder und 
Jugendliche ausgerichtet ist, nicht zu den Kosten des Lebensunterhalts 
herangezogen werden können. Zur näheren Begründung der angeregten 
Klarstellung wird ergänzend auf den Musterwiderspruch des Bundesverbandes 
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) zu § 142 Abs. 3 SGB IX 
vom Dezember 2020 verwiesen.1 
  

§§  3377aa  SSGGBB  IIXX  ((nneeuu))  ––  GGeewwaallttsscchhuuttzz  
 
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung begrüßen das Vorhaben des 
BMAS, den Gewaltschutz nun im SGB IX zu regeln, damit Leistungserbringer 
geeignete Maßnahmen zum Gewaltschutz treffen und die Rehabilitationsträger 
und Integrationsämter die Aufgabe erhalten, auf die Umsetzung dieser Regelung 
hinzuwirken.  
 

In den abschließenden Bemerkungen über den ersten Staatenbericht empfiehlt 
der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Deutschland, einen wirksamen Gewaltschutz für Frauen und Mädchen mit 
Behinderungen zu gewährleisten und zudem sicherzustellen, dass Beschwerden 
zu Vorfällen in Einrichtungen von einer unabhängigen Stelle untersucht werden. 

                                                           
1 https://bvkm.de/ratgeber/eingliederungshilfe-bthg/ 
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Mehr als zwei Drittel der kognitiv beeinträchtigten Frauen, die in Einrichtungen 
leben, sind oder waren in ihrem Erwachsenenleben von Gewalt betroffen.2 Die 
aktuelle Gesundheitsberichterstattung des Bundes sieht einen Zusammenhang 
von erhöhter Gewaltbetroffenheit von Frauen mit Behinderung und 
institutioneller Unterbringung z. B. in Wohnheimen für Menschen mit 
Behinderung.3 In Anbetracht dieser hohen Prävalenzen halten die Fachverbände 
die im Referentenentwurf aktuell vorgeschlagene Regelung für eine 
Minimallösung, durch die jedoch voraussichtlich wenig erreicht wird.   
 
Wirksamer Gewaltschutz erfordert nach der Erfahrung der Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung einen fortlaufenden partizipativen Prozess, an dem 
auch die Menschen mit Behinderung selbst mitwirken. Ein solcher Prozess ist mit 
den engen zeitlichen und personellen Ressourcen in der Eingliederungshilfe 
selten zu verwirklichen. Daher sprechen sich die Fachverbände dafür aus, dass 
der Gewaltschutz im Bereich der Eingliederungshilfe ein noch stärkeres Gewicht 
erhält und mit Kostenfolgen hinterlegt wird, da in Wohn- und 
Arbeitszusammenhängen aufgrund des erhöhten Abhängigkeitsverhältnisses das 
Erfordernis des Gewaltschutzes besonders hoch ist.  
 
Hierfür schlagen die Fachverbände vor, dass neben der neuen Regelung des 
§ 37a SGB IX der Gewaltschutz eine besondere Erwähnung im 
Leistungserbringungsrecht der Eingliederungshilfe erfährt. Damit ginge einher, 
dass derlei Maßnahmen auch vergütungsrelevant würden. In diesem Sinne 
halten die Fachverbände die Aufnahme eines partizipativen Gewaltschutzes in die 
Liste der Leistungsmerkmale in § 125 Abs. 2 SGB IX für angezeigt. 
 
Überdies regen die Fachverbände an, dass eine bundesweit unabhängige 
Beschwerdestelle für Menschen mit Behinderung entsteht und vom Bund 
finanziert wird, die niedrigschwellig und barrierefrei Ansprechpartnerin zum 
Thema Gewalterfahrung von Menschen mit Behinderung ist. Aus Sicht der 
                                                           
2 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2013): Lebenssituation und 
Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland, 
https://bit.ly/2LrwGUo (abgerufen am 08.01.2021). 
3 Robert Koch-Institut (2020): Gesundheitliche Lage der Frauen in Deutschland: Kapitel 8, 
Gesundheitliche Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen, https://bit.ly/3owUJAg (abgerufen am 
08.01.2021). 
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Fachverbände können die bereits bestehenden Strukturen der Heimaufsicht bzw. 
der Rehabilitationsträger in diesem Bereich den Bedarf an einer derartigen 
niedrigschwelligen und unabhängigen Struktur nicht ersetzen.  
  

§§  4477aa  SSGGBB  IIXX  ((nneeuu))  ––  DDiiggiittaallee  GGeessuunnddhheeiittssaannwweenndduunnggeenn  
 
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung begrüßen die Aufnahme der 
digitalen Gesundheitsanwendungen in den Leistungskatalog der medizinischen 
Rehabilitation.  
 
Die Fachverbände weisen jedoch darauf hin, dass es erforderlich ist, diese 
Anwendungen auch barrierefrei zu gestalten. Nach § 47a SGB IX (neu) besteht ein 
Anspruch auf die in das Verzeichnis nach § 139e Abs. 1 SGB V aufgenommenen 
Gesundheitsanwendungen. Welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit 
eine Gesundheitsanwendung aufgenommen wird, regelt die Digitale 
Gesundheitsanwendungen-Verordnung  (DiGAV). Im Hinblick auf Barrierefreiheit 
ist hier bisher nur erforderlich, dass die digitale Gesundheitsanwendung 
spätestens ab dem 1. Januar 2021 Bedienhilfen für Menschen mit 
Einschränkungen bietet (vgl. § 5 Abs. 5 DiGAV i. V. m. der Anlage 2).  
 
Die Fachverbände halten es für notwendig, in § 5 DiGAV eindeutig das Erfordernis 
der Barrierefreiheit für digitale Gesundheitsanwendungen sowie genaue 
Kriterien, wann diese erreicht ist, aufzunehmen.4 Überdies müssten besondere 
Investitionen getätigt werden, um digitale Gesundheitsanwendungen spezifisch 
für den Personenkreis der Menschen mit Behinderung entstehen zu lassen.  
 
§§  6611aa  SSGGBB  IIXX  ––  BBuuddggeett  ffüürr  AAuussbbiilldduunngg  
  
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung begrüßen die Ergänzung des 
§ 61a SGB IX in Bezug auf den Anteil des Arbeitgebers am 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag und den Beitrag zur Unfallversicherung. 
Ebenso wird die Verpflichtung zur Übernahme der erforderlichen Fahrkosten 

                                                           
4 Vgl. hierzu auch die Stellungnahme des DBSV aus Februar 2020 zur DiGAV: 
https://www.dbsv.org/stellungnahme/RefE_DiGAV.html. 
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durch den Leistungsträger begrüßt. Der Wortlaut des § 61a Abs. 2 S. 1 SGB IX 
begründet eine Verpflichtung des Leistungsträgers zur Übernahme dieser Kosten 
(„umfasst“). Diese Verpflichtung sollte sich auch aus der Gesetzesbegründung 
ergeben. Dort heißt es derzeit jedoch, erforderliche Fahrkosten „können“ 
übernommen werden (S. 49 des Entwurfs). Das Wort „können“ sollte aus der 
Begründung gestrichen werden, um der Gefahr vorzubeugen, die Vorschrift 
könnte als Ermessensleistung missinterpretiert werden.  
 
Insbesondere begrüßen die Fachverbände, dass durch die Änderungen in § 61a 
Abs. 1 Satz 1 SGB IX zur Ermöglichung eines fortschreitenden Lernens künftig 
auch Menschen mit Behinderung aus dem Arbeitsbereich die Möglichkeit eines 
Wechsels in ein Ausbildungsverhältnis mit einem Budget für Ausbildung erhalten 
sollen. Diesbezüglich würden es die Fachverbände begrüßen, wenn in der 
Gesetzesbegründung erwähnt würde, dass es für das Budget für Ausbildung 
keine Altersgrenze gibt.  
 
Angesichts der extrem geringen Anzahl der in Anspruch genommenen Budgets 
für Ausbildung (nach unserem Kenntnisstand sind es neun Budgets seit dem 
01.01.2020) regen die Fachverbände an, das Budget für Ausbildung auszuweiten 
und damit mehr Menschen mit Behinderung den Weg in den Arbeitsmarkt zu 
ebnen. Ausgehend von § 61a SGB IX wird nach der fachlichen Weisung der 
Bundesagentur für Arbeit5 ausschließlich eine betriebliche Erstausbildung 
gefördert. Berufliche Anpassungs- und Weiterbildungsmaßnahmen werden nicht 
gefördert. Dabei wäre es für Menschen mit Behinderung oder psychischer 
Erkrankung sinnvoll, sich zunächst auf die Berufsausbildung vorzubereiten oder 
beruflich fortzubilden. Dadurch können mögliche Barrieren erkannt und durch 
die Leistungsträger und Integrationsämter behoben werden, um darauf 
aufbauend eine Ausbildung zu absolvieren.  
 
Die Fachverbände sprechen sich daher dafür aus, dass das Budget für Ausbildung 
auf alle Formen der Berufsbildung im Sinne von § 1 BBiG sowie auch für Teil- und 
Zusatzqualifikationen (z. B. Gabelstaplerführerschein, Maschinenschein, Erste 

                                                           
5 Vgl. https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba146221.pdf. 
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Hilfe-Lehrgang, Leichte Sprache-Qualifikationen etc.) Anwendung findet, um 
mehr Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.  
 
Eine weitere Möglichkeit, mehr Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen, wäre, die 
Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach § 51 SGB IX als 
Ausbildungsstätten zuzulassen. Dafür müsste der leistungsberechtigte 
Personenkreis nach § 57 SGB IX um Menschen mit Behinderung, die nicht in einer 
Werkstatt tätig sind, erweitert werden. Dadurch könnte es auch für 
Schüler*innen mit Behinderung möglich sein, zum Beispiel eine 
Berufsvorbereitung im Berufsbildungswerk zu absolvieren und im Anschluss eine 
Ausbildung bei einem öffentlichen oder privaten Arbeitgeber. 
 
Aus den bisherigen Erfahrungen mit den Budgets für Arbeit und Ausbildung ist 
maßgebliches Kriterium für Arbeitgeber, einen Ausbildungsplatz für Menschen 
mit Behinderung zu schaffen, dass die Anleitung und Begleitung sichergestellt ist. 
Der unbestimmte Rechtsbegriff „erforderlich“ stellt nicht sicher, dass Anleitung 
und Begleitung in umfänglichem Maße gewährleistet wird. Hier wäre es aus Sicht 
der Fachverbände hilfreich, wenn in der Gesetzesbegründung erwähnt würde, 
dass eine „erforderliche“ Begleitung auch eine 1 zu 1-Assistenz am 
Ausbildungsplatz bedeuten kann.  
 

§§  9999  SSGGBB  IIXX  ––  LLeeiissttuunnggssbbeerreecchhttiigguunngg,,  VVeerroorrddnnuunnggsseerrmmääcchhttiigguunngg  
  
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung begrüßen, dass das Ergebnis 
der Arbeitsgruppe „Leistungsberechtigter Personenkreis“ in den Gesetzentwurf 
des BMAS übernommen wurde. Die Fachverbände weisen darauf hin, dass sie in 
der genannten Arbeitsgruppe gefordert haben, in § 99 Abs. 1 SGB IX (neu) auch 
aufzunehmen, dass die Aussicht auf die Erfüllung der Ziele der Teilhabe nach § 4 
SGB IX im Einzelfall bestehen muss. Die Fachverbände halten das für erforderlich, 
um sicherzustellen, dass auch in Zukunft Menschen mit Behinderung, die einen 
hohen Pflegebedarf haben, nicht an die Pflegeversicherung verwiesen werden 
können. Denn von den Teilhabezielen nach § 4 SGB IX ist anders als bei den 
Aufgaben der Eingliederungshilfe auch umfasst, „die Verschlimmerung der 
Behinderung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern“. Die Aufnahme von § 4 
SGB IX in die Rechtsnorm des § 99 SGB IX dient damit insbesondere dem Schutz 
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und dem Interesse von Menschen mit Behinderung, die einen sehr hohen 
Unterstützungsbedarf haben.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der Fachverbände nicht ausreichend, 
wenn lediglich in der Begründung zum Referentenentwurf ein Hinweis 
aufgenommen wird, dass die in § 4 SGB IX aufgeführten Ziele der Leistungen zur 
Teilhabe bei der Auslegung der Vorschriften im SGB IX Teil 2 einbezogen werden 
können. Aus den bisherigen Erkenntnissen bei der Einführung der 
Bedarfsfeststellungsinstrumente kann gerade die Nichtbeachtung der Ziele des 
§ 4 SGB IX zum Ausschluss von Menschen mit Schwerst- und 
Mehrfachbehinderung aus der Teilhabe führen. 
 
Die Formulierung des § 4 SGB IX ist die Fortsetzung des bisherigen § 53 SGB XII, 
der noch vor der Einführung des Bundesteilhabegesetzes galt. Es ist wichtig, dass 
hierbei der leistungsberechtigte Personenkreis gegenüber dem Status Quo 
unverändert bleibt. Dies wird sichergestellt, wenn die Ziele der 
Teilhabeleistungen aus § 4 SGB IX in der neuen Regelung berücksichtigt werden. 
In Bezug auf die zur Konkretisierung des § 99 SGB IX noch erforderliche 
Verordnung regen die Fachverbände an, zeitnah den von der Arbeitsgruppe 
„Leistungsberechtigter Personenkreis“ konsentierten Verordnungsentwurf 
ebenfalls zu erlassen. Eine wie auch immer geartete „Vorabevaluation“ halten die 
Fachverbände für Menschen mit Behinderung weder für erforderlich noch für 
zielführend.  
 

§§§§  1122ee  bbiiss  jj    BBGGGG  ((nneeuu))  ––  AAssssiisstteennzzhhuunnddee  
 
Auch die neuen Regelungen in den §§ 12e bis j des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) zu bundesweit einheitlichen 
Zutrittsregelungen zum allgemeinen Publikums- und Benutzungsverkehr für 
Menschen mit Assistenzhunden und die finanzielle Unterstützung der Ausbildung 
von bis zu 100 Hunden zum Assistenzhund werden von den Fachverbänden 
begrüßt.  
 
Allerdings weisen die Fachverbände darauf hin, dass für auf Assistenzhunde 
angewiesene Personen ein weiteres Problem in der Kostenübernahme für 
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Assistenzhunde besteht.6 So ist derzeit nur für Blindenführhunde auf der 
Grundlage von § 33 Abs. 1 SGB V durch die Gesetzliche Krankenversicherung eine 
Kostenübernahme unproblematisch zu erlangen.   
 
Für diese Assistenzhunde ist gerichtlich anerkannt, dass sie dem unmittelbaren 
Behinderungsausgleich dienen, bei dem ein möglichst weitgehender Ausgleich 
durch die Gesetzliche Krankenversicherung geschuldet wird. Sie sind außerdem 
im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes gelistet.  
 
Dies gilt aber nicht für andere Assistenzhunde. Diese ordnet die Rechtsprechung 
teilweise dem mittelbaren Behinderungsausgleich zu. Im Bereich des mittelbaren 
Behinderungsausgleichs ist aber ein weniger weitgehender Ausgleich geschuldet. 
Ein Anspruch besteht nur, wenn der Hund der Erschließung eines 
Grundbedürfnisses des täglichen Lebens dient. Dies wird oftmals verneint und im 
Übrigen darauf verwiesen, dass wirtschaftlichere Hilfsmittel zur Verfügung 
stünden. Teilweise wird die Versorgung von Krankenkassen auch mit dem 
rechtlich nicht haltbaren Argument abgelehnt, die Hunde seien nicht im 
Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes gelistet. 
 
Um eine volle und gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen, ist es aber wichtig, 
dass die Kostenübernahme für alle Assistenzhunde sichergestellt wird und nicht 
vom gerichtlichen Einzelfallentscheid abhängt. Denn Assistenzhunde sind nicht 
nur Blindenführhunde, sondern alle Hunde mit einer speziellen Ausbildung, die 
geschult sind, Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung in 
verschiedenen Alltagssituationen zu helfen, vor Gefahrensituationen zu warnen, 
Hilfe zu holen und Sicherheit zu geben. Sie tragen dadurch unmittelbar zur 
Verbesserung der Lebensqualität bei, mildern Erkrankungen, gleichen Funktionen 
aufgrund Behinderung aus und können Leben retten. Durch die Unterstützung in 
Alltagssituationen, wie zum Beispiel beim Einkaufen, beim Arztbesuch und bei 
Tätigkeiten im Haushalt (Öffnen von Türen und Schränken, Herausholen oder 

                                                           
6 Vgl. hierzu sowohl eine Entschließung des Bundesrates: Gleichbehandlung aller von 
Assistenzhunden unterstützten Menschen mit Behinderungen schaffen - Assistenzhunde für 
Menschen mit Behinderungen anerkennen vom 7.12.2016, BR-Drucksache 742/16 als auch ein 
entsprechender Antrag der FDP-Bundestagsfraktion vom 25.10.2019, BT-Drucksache 19/14503: 
Volle und wirksame Teilhabe für Menschen mit Behinderung durch ein Assistenzhundegesetz. 
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Aufheben von Gegenständen, Betätigen von Lichtschaltern, Hilfe beim An- und 
Ausziehen) trägt ein Assistenzhund dazu bei, dass Menschen mit Behinderung 
oder psychischer Erkrankung in ihrem Sozialraum ein unabhängigeres und 
selbstbestimmteres Leben führen können. Dies gilt nicht nur für 
Blindenführhunde, sondern für alle Assistenz- oder Warnhunde. Dazu zählen 
zum Beispiel die Signalhunde für gehörlose Menschen, die medizinischen 
Warnhunde, die im Notfall auch Hilfe holen können oder die Assistenzhunde für 
Epileptiker oder Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. 
 
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung fordern daher, dass 
Assistenzhunde in der Finanzierung den Blindenführhunden gleichgestellt 
werden und eine Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis gemäß § 33 SGB V in 
Verbindung mit § 139 SGB V nach Vorbild der Blindenführhunde erfolgt.  
Hilfsweise wäre auch denkbar, die Finanzierung der Assistenzhunde in der 
Eingliederungshilfe zu verorten und eine entsprechende Regelung in § 78 SGB IX 
aufzunehmen.  
 

HHaannddlluunnggssbbeeddaarrff::  PPaannddeemmiieebbeeddiinnggttee  MMeehhrraauuffwweenndduunnggeenn  iinn  ddeerr  
EEiinngglliieeddeerruunnggsshhiillffee  
 
Weiterhin besteht dringender Handlungsbedarf hinsichtlich der ungelösten Frage 
der Erstattung der Corona-bedingten Mehraufwendungen in der 
Eingliederungshilfe. Vor diesem Hintergrund wird auf die noch nicht gelösten 
Problemlagen der Leistungserbringer hingewiesen, die seit März 2020 
pandemiebedingt zusätzliche Leistungen für Menschen mit Behinderung und 
Menschen mit psychischer Erkrankung erbringen und diese Mehraufwendungen 
(für die Schutzausrüstungen, Quarantäneregelungen sowie Testungen) aus 
eigenen Mitteln vorfinanzieren müssen. Entsprechend brauchen 
Leistungserbringer dringend eine zeitnahe bundeseinheitliche Regelung zur 
Übernahme der Mehraufwendungen im SGB IX. 
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Thema:  Volle Flexibilität der Verhinderungspflege erhalten // 
Schreiben der Fachverbände an das BMG
Mit Schreiben vom 8.12.2020 haben sich die Fachverbände für Menschen mit Behinderung, zu denen 
auch der bvkm gehört, an das Bundesgesundheitsministerium (BMG) gewandt. Darin fordern sie, im Rah-
men der geplanten Pflegereform die volle Flexibilität der Verhinderungspflege zu erhalten und in Bezug auf 
Corona, die Übertragbarkeit nicht verbrauchter Beträge der Verhinderungspflege aus dem Jahr 2020 auf 
das Jahr 2021 sicherzustellen.
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Bundesminister für Gesundheit 
Herrn Jens Spahn 
 
11055 Berlin 
 

 
Düsseldorf, 8.12.2020 

 
 
 
Forderungen der Fachverbände zur Verhinderungspflege  
in Bezug auf Corona und die Pflegereform 2021  
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
 
die Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI ist die wichtigste Entlastungsleistung 
in der Pflegeversicherung für Familien mit behinderten Kindern. Im Gegensatz 
zur Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI und dem Entlastungsbetrag nach § 45b SGB 
XI ist sie sehr flexibel einsetzbar und ermöglicht den durch die Pflege ihrer 
Kinder dauerhaft hoch belasteten Eltern wichtige Auszeiten vom Pflegealltag. 
 
Pflegereform 2021: Verhinderungspflege erhöhen und volle Flexibilität 
erhalten! 
 
Mit sehr großer Besorgnis erfüllt uns deshalb Ihr Eckpunktepapier zur 
Pflegereform 2021 vom 4.11.2020. Darin heißt es, dass für die stundenweise 
Inanspruchnahme der Verhinderungspflege ab dem 1. Juli 2022 maximal 40 
Prozent des Gesamtjahresbetrags zur Verfügung stehen sollen. 
 
Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung treten diesen Plänen zur 
Einschränkung der Flexibilität von Verhinderungspflege entschieden entgegen. 
Gerade die Möglichkeit, Verhinderungspflege stundenweise in Anspruch zu 
nehmen, ist für Familien mit behinderten Kindern von besonders großer 
Bedeutung, da hierdurch kurzfristige Auszeiten von der Pflege im nicht immer 
planbaren Pflege- und Familienalltag realisiert werden können. Auf diese Weise 
ermöglicht die Verhinderungspflege unter anderem die Wahrnehmung 
beruflicher Termine und dient damit der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf.  
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Für viele Familien ist die stundenweise Inanspruchnahme auch die einzige Möglichkeit, 
Verhinderungspflege geltend zu machen, da insbesondere für Kinder mit hohem 
Unterstützungsbedarf nicht genügend geeignete Ersatzpflegeangebote für längere Zeiträume 
zur Verfügung stehen. Der Anspruch auf Verhinderungspflege würde für die betroffenen 
Familien daher künftig teilweise ebenso ins Leere laufen wie jetzt bereits der Anspruch auf 
Kurzzeitpflege. Hinzu kommt, dass die beabsichtigte Einschränkung den Anspruch auf 
Verhinderungspflege komplizierter als bisher regeln würde. Gerade diese wichtige Leistung 
sollte jedoch so einfach, klar und unbürokratisch wie möglich gestaltet sein, um ihre 
Inanspruchnahme nicht unnötig zu erschweren. 
 

 Die Fachverbände fordern deshalb, aus den Ansprüchen auf Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege ein Gesamtjahresbudget zu bilden, dass voll flexibel ist und zu 
100 Prozent für die stundenweise Inanspruchnahme von Ersatzpflege in Anspruch 
genommen werden darf. 

 
Corona: Übertragbarkeit von nicht verbrauchten Beträgen der Verhinderungspflege aus 
2020 auf 2021 sicherstellen! 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten viele Familienunterstützende Dienste ihre Arbeit 
zeitweise einstellen. Auch war und ist Verhinderungspflege im Rahmen nachbarschaftlicher 
Hilfe häufig aus Gründen des Infektionsschutzes und aufgrund angeordneter 
Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Dies hat zur Folge, dass viele Familien ihren 
Leistungsbetrag für Verhinderungspflege in Höhe von 2.418 Euro (1.612 Euro plus 806 Euro 
aus Mitteln der Kurzzeitpflege) im laufenden Jahr 2020 nicht oder nicht vollständig nutzen 
konnten. Die nicht in Anspruch genommenen Beträge verfallen daher Ende des Jahres. Bei den 
durch die Corona-Pandemie ohnehin schon hochgradig belasteten Eltern behinderter Kinder 
stößt dies auf Unverständnis und große Empörung. 
 

 Die Fachverbände fordern deshalb, gesetzlich sicherzustellen, dass nicht verbrauchte 
Beträge der Verhinderungspflege und - zwecks Erhöhung der Verhinderungspflege - 
50 Prozent der ungenutzten Mittel der Kurzzeitpflege aus dem Jahr 2020 auf das Jahr 
2021 übertragen werden können und bis zum 31.12.2021 in Anspruch genommen 
werden dürfen. 
 

Wir erlauben uns, den folgenden Wortlaut einer gesetzlichen Regelung vorzuschlagen: 
 

„Der im Jahr 2020 nicht ausgeschöpfte Betrag der Verhinderungspflege sowie bis zu 
806 Euro aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege können 
in das folgende Kalenderjahr übertragen werden und dürfen bis zum 31.12.2021 in 
Anspruch genommen werden.“ 
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Im Interesse der betroffenen Familien bitten wir dringend darum, unseren Anliegen Rechnung 
zu tragen. 
 
Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn die Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung, die ca. 90 Prozent der Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger, 
seelischer, körperlicher oder mehrfacher Behinderung in Deutschland repräsentieren und in 
vielfacher Hinsicht von den Gesetzesvorlagen Ihres Ministeriums betroffen sind, sich Ihnen 
einmal in einem persönlichen Gespräch vorstellen dürften.  
 
Als fachkundige Ansprechpartner für die Belange von Menschen mit Behinderung und ihrer 
Angehörigen mit ihren vielfältigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und ihrer 
Pflegebedürftigkeit stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Helga Kiel 
Vorsitzende des Bundesverbandes für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen 
 
 
 
 
 
 
Nachrichtlich an: 

 Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
 Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege 
 Vorsitzende der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
 Deutscher Behindertenrat 
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Medienmitteilung 
 
 

Keine Einschränkung der Flexibilität von  
Verhinderungspflege durch die Pflegereform 2021! 
 
Düsseldorf, 8. Dezember 2020 – Mit Schreiben vom heutigen Tag haben die 
Fachverbände für Menschen mit Behinderung Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn dazu aufgefordert, aus den Ansprüchen auf Kurzzeit- und Verhin-
derungspflege ein Gesamtjahresbudget zu bilden, dass voll flexibel ist und zu 
100 Prozent für die stundenweise Inanspruchnahme von Ersatzpflege in An-
spruch genommen werden darf. 
 

Hintergrund ist das Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums zur 
Pflegereform 2021 vom 4. November 2020. Darin heißt es, dass ein Teil der Ver-
hinderungspflege künftig einer längeren Verhinderung der Pflegeperson vorbe-
halten bleibt. Für die stundenweise Inanspruchnahme der Verhinderungspflege 
sollen dagegen ab dem 1. Juli 2022 nur noch maximal 40 Prozent des Gesamt-
jahresbetrags zur Verfügung stehen. 
 

Diesen Plänen zur Einschränkung der derzeitigen Flexibilität von Verhinderungs-
pflege treten die Fachverbände entschieden entgegen. Gerade die Möglichkeit, 
Verhinderungspflege stundenweise in Anspruch zu nehmen, ist für Familien mit 
behinderten Kindern von besonderer Bedeutung, da hierdurch kurzfristige Aus-
zeiten von der Pflege im nicht immer planbaren Pflege- und Familienalltag rea-
lisiert werden können. Für viele Familien ist die stundenweise Inanspruchnahme 
auch die einzige Möglichkeit, Verhinderungspflege geltend zu machen, da ins-
besondere für Kinder mit hohem Unterstützungsbedarf nicht genügend geeig-
nete Ersatzpflegeangebote für längere Zeiträume zur Verfügung stehen.  
 

Mit demselben Schreiben fordern die Fachverbände den Minister außerdem 
dazu auf, sicherzustellen, dass nicht verbrauchte Beträge der Verhinderungs-
pflege aus dem Jahr 2020 auf das Jahr 2021 übertragen werden können. Auf-
grund der Corona-Pandemie sind im laufenden Jahr 2020 viele Ersatzpflegean-
gebote aus Gründen des Infektionsschutzes und wegen angeordneter Kontakt-
beschränkungen entfallen. Zahlreiche Familien konnten deshalb ihren diesjähri-
gen Betrag für Verhinderungspflege in Höhe von bis zu 2.418 Euro nicht oder 
nicht vollständig nutzen. Mangels Übertragbarkeit würden die nicht in Anspruch 
genommenen Beträge Ende des Jahres verfallen. Eltern behinderter Kinder, die 
durch die Corona-Pandemie ohnehin schon hochgradig belastet sind, sind über 
den drohenden Verlust ihrer Ansprüche empört. 



 Februar 2021 bvkm.aktuell Nr. 1/2021 53

bvkm. Positionen 

 

 2 

Zum Hintergrund: 
 
Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI wird gewährt, wenn eine Pflegeperson wegen Krank-
heit, Urlaub oder aus sonstigen Gründen an der Pflege gehindert ist. Für die Verhinderungs-
pflege steht ein jährlicher Betrag von 1.612 Euro zur Verfügung, der um bis zu 806 Euro aus 
Mitteln der Kurzzeitpflege aufgestockt werden kann. Anders als die Kurzzeitpflege, die nur in 
bestimmten stationären Einrichtungen in Anspruch genommen werden darf, ist die Verhinde-
rungspflege sehr flexibel einsetzbar. So kann sie beispielsweise durch nicht erwerbsmäßig pfle-
gende Personen, wie Angehörige oder Nachbarn oder Familienunterstützende Dienste, er-
bracht werden. Sie kann mehrere Wochen am Stück, aber auch tage- oder stundenweise in 
Anspruch genommen werden. Aufgrund ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeiten ist die Verhinde-
rungspflege die wichtigste Entlastungsleistung in der Pflegeversicherung für Familien mit be-
hinderten Kindern.  
 
 
Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren ca. 90 Prozent der 
Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher oder mehrfa-
cher Behinderung in Deutschland. Ethisches Fundament der Zusammenarbeit ist das gemein-
same Bekenntnis zur Menschenwürde sowie zum Recht auf Selbstbestimmung und gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft. Weitere In-
formationen unter: www.diefachverbaende.de  
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Stellungnahme  
der Fachverbände für Menschen mit Behinderung 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Fortgeltung  
der die epidemische Lage von nationaler Tragweite  

betreffenden Regelungen 
(EpiLage-Fortgeltungsgesetz) 

 
 
Vorbemerkung  
 
Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung repräsentieren ca. 
90 % der Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger, 
seelischer, körperlicher oder mehrfacher Behinderung in Deutschland. 
Ethisches Fundament ihrer Zusammenarbeit ist das gemeinsame 
Bekenntnis zur Menschenwürde sowie zum Recht auf Selbstbestimmung 
und auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft. Ihre zentrale Aufgabe 
sehen die Fachverbände in der Wahrung der Rechte und Interessen von 
Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher oder mehrfacher 
Behinderung in einer sich immerfort verändernden Gesellschaft.  
 
Die Fachverbände bedanken sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme, 
weisen jedoch darauf hin, dass sich die Stellungnahme aufgrund der 
kurzen Frist auf zwei wesentliche Punkte beschränkt.  
 
Begrüßen möchten die Fachverbände zunächst grundsätzlich, dass mit 
dem EpiLage-Fortgeltungsgesetz die Geltung der gegenwärtig geltenden 
Regelungen und Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
und zur Bewältigung der Auswirkungen auf das Gesundheitswesen und 
die langzeitpflegerische Versorgung über den 31. März 2021 verlängert 
und zugleich für künftige pandemische Lagen die geschaffenen 
rechtlichen Grundlagen erhalten werden sollen. Angesichts der nach wie 

Thema: EpiLage-Fortgeltungsgesetz // 
Stellungnahme der Fachverbände
Mit dem „Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Rege-
lungen“ sollen Regelungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit während der Corona-Pandemie ver-
längert werden. In ihrer Stellungnahme vom 3. Februar 2021 zu diesem sogenannten „EpiLage-Fortgel-
tungsgesetz“ haben die Fachverbände für Menschen mit Behinderung, zu denen auch der bvkm gehört, 
gefordert, eine neue Regelung aufzunehmen, die die Übertragbarkeit von nicht verbrauchten Beträgen 
der Verhinderungspflege aus 2020 auf 2021 sicherstellt.
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vor dynamischen Lage im Hinblick auf die Verbreitung, vor allem der neuen Mutationen des Coronavirus SARS-CoV-2 und der hierdurch verursachten Krankheit COVID-19, wird dies als notwendig erachtet.  Änderungsbedarfe sehen die Fachverbände allerdings vor allem in Bezug auf die in Artikel 7 des EpiLage-Fortgeltungsgesetzes vorgesehenen Änderungen des SGB XI. Insoweit fordern die Fachverbände:  1. in § 150 SGB XI eine neue Regelung aufzunehmen, die die Übertragbarkeit von nicht verbrauchten Beträgen der Verhinderungspflege aus 2020 auf 2021 sicherstellt sowie  2. in § 150 Abs. 5a SGB XI die bisherige Regelung zur Kostenerstattung bei Mindereinnahmen beizubehalten.  
 
Zu 1: Übertragbarkeit von nicht verbrauchten Beträgen der Verhinde-
rungspflege aus 2020 auf 2021  Die Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI ist die wichtigste Entlastungsleistung in der Pflegeversicherung für Familien mit behinderten Kindern. Im Gegensatz zur Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI und dem Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI ist sie sehr flexibel einsetzbar und ermöglicht den durch die Pflege ihrer Kinder dauerhaft hoch belasteten Eltern wichtige Auszeiten vom Pflegealltag.  Aufgrund der Corona-Pandemie mussten viele Familienunterstützende Dienste ihre Arbeit im Jahr 2020 zeitweise einstellen. Auch ist im vergangenen Jahr Verhinderungspflege im Rahmen nachbarschaftlicher Hilfe häufig aus Gründen des Infektionsschutzes und aufgrund angeordneter Kontaktbeschränkungen nicht möglich gewesen. Dies hat zur Folge, dass viele Familien ihren Leistungsbetrag für Verhinderungspflege in Höhe von 2.418 Euro (1.612 Euro plus 806 Euro aus Mitteln der Kurzzeitpflege) im abgelaufenen Jahr 2020 nicht oder nicht vollständig nutzen konnten. Die nicht in Anspruch genommenen Beträge sind mangels der Möglichkeit, diese Beträge in das folgende Jahr zu übertragen, Ende 2020 verfallen. Bei den durch die Corona-Pandemie ohnehin schon hochgradig belasteten Eltern behinderter Kinder stößt dies auf Unverständnis und große Empörung. 

 

vor dynamischen Lage im Hinblick auf die Verbreitung, vor allem der neuen 
Mutationen des Coronavirus SARS-CoV-2 und der hierdurch verursachten Krankheit 
COVID-19, wird dies als notwendig erachtet. 
 
Änderungsbedarfe sehen die Fachverbände allerdings vor allem in Bezug auf die in 
Artikel 7 des EpiLage-Fortgeltungsgesetzes vorgesehenen Änderungen des SGB XI. 
Insoweit fordern die Fachverbände: 
 

1. in § 150 SGB XI eine neue Regelung aufzunehmen, die die Übertragbarkeit 
von nicht verbrauchten Beträgen der Verhinderungspflege aus 2020 auf 
2021 sicherstellt sowie 
 

2. in § 150 Abs. 5a SGB XI die bisherige Regelung zur Kostenerstattung bei 
Mindereinnahmen beizubehalten. 
 

 
Zu 1: Übertragbarkeit von nicht verbrauchten Beträgen der Verhinde-
rungspflege aus 2020 auf 2021 
 
Die Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI ist die wichtigste Entlastungsleistung in der 
Pflegeversicherung für Familien mit behinderten Kindern. Im Gegensatz zur 
Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI und dem Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI ist sie 
sehr flexibel einsetzbar und ermöglicht den durch die Pflege ihrer Kinder dauerhaft 
hoch belasteten Eltern wichtige Auszeiten vom Pflegealltag. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten viele Familienunterstützende Dienste ihre 
Arbeit im Jahr 2020 zeitweise einstellen. Auch ist im vergangenen Jahr 
Verhinderungspflege im Rahmen nachbarschaftlicher Hilfe häufig aus Gründen des 
Infektionsschutzes und aufgrund angeordneter Kontaktbeschränkungen nicht möglich 
gewesen. Dies hat zur Folge, dass viele Familien ihren Leistungsbetrag für 
Verhinderungspflege in Höhe von 2.418 Euro (1.612 Euro plus 806 Euro aus Mitteln der 
Kurzzeitpflege) im abgelaufenen Jahr 2020 nicht oder nicht vollständig nutzen 
konnten. Die nicht in Anspruch genommenen Beträge sind mangels der Möglichkeit, 
diese Beträge in das folgende Jahr zu übertragen, Ende 2020 verfallen. Bei den durch 
die Corona-Pandemie ohnehin schon hochgradig belasteten Eltern behinderter Kinder 
stößt dies auf Unverständnis und große Empörung. 
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Die Fachverbände fordern deshalb, gesetzlich sicherzustellen, dass nicht 
verbrauchte Beträge der Verhinderungspflege und – zwecks Erhöhung der 
Verhinderungspflege – 50 Prozent der ungenutzten Mittel der Kurzzeitpflege 
aus dem Jahr 2020 auf das Jahr 2021 übertragen werden können. 
 

Es wird deshalb vorgeschlagen, eine Neuregelung mit folgendem Wortlaut in § 150 SGB 
XI aufzunehmen: 

 
Der im Jahr 2020 nicht verbrauchte Betrag für die Leistung nach § 39 Absatz 1 
Satz 1 sowie bis zu 806 Euro aus dem noch nicht verbrauchten Betrag für die 
Leistung nach § 42 Absatz 1 Satz 1 können in das folgende Kalenderjahr 
übertragen werden und dürfen bis zum 31. Dezember 2021 in Anspruch 
genommen werden. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Regelung keine zusätzlichen Kosten auslöst, 
weil der Anspruch aus dem Vorjahr resultiert und in der Neuregelung lediglich die 
Übertragbarkeit geregelt werden soll. Die Neuregelung ist daher mit der Regelung in    
§ 150 Abs. 5c SGB XI (siehe Art. 7 Nr. 7 Buchstabe d) des EpiLage-Fortgeltungsgesetzes) 
vergleichbar, mit der die Übertragbarkeit nicht verbrauchter Beträge des 
Entlastungsbetrages nach § 45b Abs. 1 Satz 1 SGB XI aus den Jahren 2019 und 2020 auf 
den Zeitraum bis zum 30. September 2021 geregelt wird.     
 
 
Zu 2: Beibehaltung der bisherigen Regelung zur Kostenerstattung bei 
Mindereinnahmen in § 150 Abs. 5a SGB XI  
 
Die in Artikel 7 Nr. 7 Buchstabe c) des EpiLage-Fortgeltungsgesetzes vorgesehene 
Änderung des § 150 Abs. 5a SGB XI sehen die Fachverbände aus den folgenden 
Gründen als problematisch an: 
 
Bisher regelt § 150 Abs. 5a SGB XI, dass die nach Landesrecht anerkannten Angebote 
zur Unterstützung im Alltag außerordentliche Aufwendungen sowie 
Mindereinnahmen, die im Rahmen ihrer Leistungserbringung infolge des neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2 anfallen und nicht anderweitig finanziert werden, aus Mitteln 
der Pflegeversicherung erstattet werden. Diese Regelung war und ist nach wie vor von 
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enormer Bedeutung, um die wichtigen Angebote zur Unterstützung im Alltag zu 
sichern. 
 
Der Gesetzgeber plant nun, die bisherige Regelung zur Erstattung von 
Mindereinnahmen anzupassen. Zukünftig soll die Formulierung wie folgt lauten:  
 
„Satz 1 findet entsprechende Anwendung bei Mindereinnahmen, die den anerkannten 
Angeboten zur Unterstützung im Alltag infolge der Umsetzung behördlicher Auflagen 
sowie von landesrechtlichen Regelungen zur Eindämmung der Coronavirus SARS-CoV-
2-Pandemie unmittelbar entstehen. Diese Voraussetzung ist von der Pflegekasse vor 
der Auszahlung zu überprüfen.“ 
 
Mindereinnahmen sollen zukünftig also nur noch dann erstattet werden, wenn sie 
unmittelbar durch die Umsetzung von behördlichen Auflagen sowie von 
landesrechtlichen Regelungen zur Eindämmung der Coronavirus SARS-CoV-2-
Pandemie entstanden sind. In der Gesetzesbegründung werden beispielhaft die 
Verringerung der Platzzahlen oder Schließungen genannt (vgl. Gesetzesbegründung S. 
22). Nicht mehr erfasst werden sollen hingegen Mindereinnahmen, die nicht 
unmittelbare Folge der behördlichen Maßnahmen sind, sondern beispielsweise infolge 
einer allgemein pandemiebedingten Nichtinanspruchnahme der Pflegeleistungen 
durch die Pflegebedürftigen entstehen. Nicht mehr erfasst wären dann z.B. 
Mindereinnahmen, die entstehen, weil Klienten die Leistung nicht in Anspruch 
nehmen, um durch Kontaktreduktionen Infektionen zu vermeiden. 
 
Zur Begründung dieser gesetzlichen Änderung wird auf eine gleichlautende Änderung 
in §§ 150 Abs. 2/ 2a SGB XI für zugelassene Pflegeeinrichtungen verwiesen, zu der es 
in der Gesetzesbegründung heißt, „dass durch die Umsetzung der Coronavirus-
Testverordnung und der Impfstrategie ab dem Frühjahr 2021 mit einer sukzessiven 
Verbesserung der Leistungserbringung für zugelassene ambulante und stationäre 
Pflegeeinrichtungen sowie für die durch diese versorgten Pflegebedürftigen 
auszugehen ist. Ziel ist eine Rückkehr zum regulären Betrieb im Rahmen der 
behördlichen und landesrechtlichen Vorgaben.“ (Gesetzesbegründung, S. 22).  
 
Diese Argumentation des Gesetzgebers ist jedoch auf die nach Landesrecht 
anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag nicht übertragbar. Diese Angebote 
werden häufig von Familienunterstützenden und -entlastenden Diensten (FuD/FeD) 
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für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf, die nicht in Einrichtungen leben, und 
ihre Familien angeboten. Zwar können auch Angebote zur Unterstützung im Alltag 
nach der Coronavirus-Testverordnung Antigen-Schnelltests zur Prävention einsetzen. 
Maßgeblicher Grund für die vom Gesetzgeber avisierte „sukzessive Verbesserung der 
Leistungserbringung“ ist jedoch die Impfstrategie. Im aktuellen Fokus der 
Impfstrategie (§ 2 CoronaImpfV) stehen jedoch Personen über 80 Jahre, Personen, die 
in stationären Pflegeeinrichtungen betreut werden und Mitarbeitende von stationären 
Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten. Für diese von § 2 CoronaImpfV 
erfassten Personengruppen mag es zutreffend sein, dass sie alle bis Frühjahr 2021 ein 
Impfangebot bekommen haben. 
 
Für die hier in Rede stehenden Angebote zur Unterstützung im Alltag, die sich auf die 
Personengruppe der Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf fokussieren, wird 
dies bis Frühjahr 2021 jedoch nicht der Fall sein. Denn Menschen mit Behinderung und 
Pflegebedarf, die nicht in Einrichtungen leben, sind frühestens von der zweiten 
Prioritätsgruppe erfasst (§ 3 CoronaImpfV). Auch ist unklar, ob FuD/FeD als „ambulante 
Pflegedienste“ nach § 2 Nr. 3 CoronaImpfV gelten. 
 
Hinzu kommt folgender wesentlicher Punkt: Angebote des FuD/FeD werden häufig von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und Pflegebedarf und ihren Familien 
genutzt. Kinder und Jugendliche mit Behinderung und Pflegebedarf haben häufiger 
relevante Vorerkrankungen und haben in diesem Fall ein hohes Risiko, schwer an 
Covid-19 zu erkranken. Gleichzeitig gibt es bisher keinen Impfstoff, der für Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren zugelassen ist. All dies zeigt, dass die Situation von 
Angeboten zur Unterstützung im Alltag, die sich auf die Personengruppe von 
Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf fokussiert haben, nicht mit der Situation 
von zugelassenen Pflegeeinrichtungen vergleichbar ist. Gerade weil sich diese 
Angebote zur Unterstützung im Alltag auch an Personen richten, die ein hohes Risiko 
für einen schweren Krankheitsverlauf haben und die im Frühjahr 2021 noch nicht 
geimpft sein werden, fordern die Fachverbände, 
 

die bisherige Regelung in § 150 Abs. 5a SGB XI zur Kostenerstattung bei 
Mindereinnahmen beizubehalten.  
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Alles andere würde der Lebensrealität nicht gerecht werden und wäre für die 
Betroffenen völlig unverständlich. Denn bei drohenden schweren Verläufen wird es 
nach wie vor vorkommen, dass Menschen mit Behinderung und ihre Familien die 
wichtigen Angebote zur Unterstützung im Alltag aus Angst vor einer Infektion nicht in 
gleichem Maße in Anspruch nehmen können/werden. Daher müssen derartige 
mittelbare Auswirkungen der Corona-Pandemie – wie bisher auch – berücksichtigt 
werden, um die Angebote zur Unterstützung im Alltag über die Corona-Pandemie 
hinweg zu sichern. 
 
 
 
 
 
Düsseldorf, 3. Februar 2021 

Thema: Barrierefreiheit in den Medien //  
Stellungnahme des bvkm zum Diskussionsentwurf der 
Rundfunkkommission

Am 7. November 2020 ist der Medienstaatsvertrag in Kraft getreten, der den bisherigen Rundfunkstaats-
vertrag ablöst. Die im Zuge dieser Novellierung geschaffenen Regelungen zur Verbesserung der Barri-
erefreiheit sollen zeitnah weiterentwickelt werden. Auch sind Vorgaben aus einer EU-Richtlinie im Me-
dienstaatsvertrag umzusetzen. In seiner Stellungnahme vom 7. Januar 2021 zum Diskussionsentwurf der 
Rundfunkkommission der Länder zur Stärkung barrierefreier Medienangebote und zur Umsetzung des Eu-
ropean Accessibility Acts (EAA) fordert der bvkm u.a., dass einmal täglich Nachrichten in einfacher oder 
leichter Sprache zu senden sind, um allen Menschen mit Behinderung gesellschaftliche und politische 
Teilhabe zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie fordert der bvkm außerdem, dass 
Notfallinformationen barrierefrei zu gestalten sind.

Die Stellungnahme finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. 
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Stellungnahme des 
Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 

zum Diskussionsentwurf zur Stärkung barrierefreier 
Medienangebote und zur Umsetzung des European Accessibility Act 

(EAA) vom November / Dezember 2020 
 

 
 

I. Vorbemerkung 
 
Im Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) sind 280 regionale 
Selbsthilfeorganisationen zusammengeschlossen, in denen etwa 28.000 Mitgliedsfamilien organisiert 
sind. Der überwiegende Teil der vertretenen Menschen ist von einer frühkindlichen cerebralen 
Bewegungsstörung betroffen. Dabei handelt es sich sowohl um körperbehinderte Menschen, deren 
Leben sich kaum von dem nichtbehinderter unterscheidet, als auch um Menschen mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen, die ein Leben lang auf Hilfe, Pflege und Zuwendung angewiesen sind.  
 
Wer am gesellschaftlichen Leben selbstbestimmt teilhaben will, muss informiert sein. Barrierefreiheit 
ist eine wesentliche Voraussetzung für Teilhabe, Unabhängigkeit und ein selbstbestimmtes Leben. 
Medien müssen daher barrierefrei zugänglich und nutzbar sein. Artikel 21 der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen verpflichtet die Vertragsstaaten, „geeignete Maßnahmen 
zu treffen, damit Menschen mit Behinderung ihr Recht auf Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit 
gleichberechtigt mit anderen durch die von ihnen gewählten Formen der Kommunikation ausüben 
können“.  
 
Die Corona-Krise hat auf sehr eindrucksvolle Weise deutlich gemacht, welche immense Bedeutung 
eine barrierefreie Notfallinformation hat. Die ARD-und-ZDF-Studie zum Mediennutzungsverhalten der 
Deutschen im Jahr 2020 hat gezeigt, dass die tägliche Mediennutzung sieben Stunden beträgt, wobei 
der Löwenanteil mit 86 Prozent (bzw. 213 Minuten) auf die Nutzung von Bewegtinhalten entfällt. Das 
Nutzungsverhalten ist teilweise durch den Lockdown beeinflusst. Damit Menschen mit Behinderungen 
nicht von der Mediennutzung ausgeschlossen sind, braucht es eine umfassende Barrierefreiheit. Der 
bvkm begrüßt das Ziel, den Medienstaatsvertrag in Sachen Barrierefreiheit zu novellieren und ermutigt 
die Rundfunkkommission der Länder ausdrücklich, den Medienstaatsvertrag zügig zu ändern und die 
barrierefreien Medienangebote zu stärken. 
 
Unsere große Sorge ist, dass die Rundfunkveranstalter ohne eine weitere gesetzliche Stärkung der 
Barrierefreiheit im Medienstaatsvertrag ihr diesbezügliches Engagement auf dem erreichten Status 
quo „einfrieren“ oder gar, mit Verweis auf die finanzielle Lücke durch die nicht realisierte Erhöhung 
des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar 2021 um 0,86 Euro/Monat, senken. Barrierefreie 
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Medienangebote sind die Basis für Teilhabe und keine freiwilligen Zusatzleistungen. Barrierefreiheit in 
den Medien ist nicht verhandelbar und darf vor allen Dingen nicht abhängig von der Kassenlage 
gemacht werden. 
 
Zum Vorschlag der Rundfunkkommission der Länder (Stand: November/Dezember 2020) nimmt der 
bvkm im Einzelnen wie folgt Stellung:  
 
 

II. Im Einzelnen 
 
Zu § 2 Begriffsbestimmungen, neue Ziffer 30 
 
Wir begrüßen ausdrücklich den Vorschlag, mit einer Legaldefinition des Begriffs der Barrierefreiheit 
mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Der Vorschlag übernimmt die in § 4 Behindertengleichstellungs-
gesetz (BGG) gefundene Formulierung und sorgt damit für eine einheitliche Definition des Begriffs der 
Barrierefreiheit.  
 
Die Rundfunkveranstalter bevorzugen die Schaffung barrierefreier Angebote vor allem im Internet (z.B. 
bei Gebärdensprache, Leichter Sprache). Die neue Legaldefinition macht aus unserer Sicht deutlich, 
dass barrierefreie Angebote nicht ausschließlich online zu schaffen sind. Menschen mit Behinderungen 
haben nicht immer einen Internetzugang oder ein HbbTV-taugliches Fernsehgerät zur Verfügung. Es 
braucht daher auch deutlich mehr barrierefreie Angebote im linearen Programm. Wir regen an, eine 
entsprechende Ergänzung in die Begründung aufzunehmen. 
 
Wir regen zudem an, in die Begründung eine Aufzählung der unterschiedlichen Dimensionen von Be-
hinderungen aufzunehmen. Dies dient dem Verständnis und zeigt, dass von einem barrierefreien Me-
dienangebot nicht nur Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung profitieren. 
 
 
Zu § 3 Allgemeine Grundsätze 
 
Wir begrüßen die Ergänzung „... und Diskriminierungen entgegenzuwirken.“ Diese Formulierung ent-
spricht den Vorgaben des Artikel 8 Abs. 2 lit. C UN-BRK, nach der die Medienorgane aufgefordert wer-
den müssen, Menschen mit Behinderungen in einer dem Zweck der UN-BRK entsprechenden Weise 
darzustellen, um Diskriminierungen abzubauen.  
 
Wir regen an, in die Begründung konkrete Beispiele und Maßnahmen aufzunehmen. 
 
 
Zu § 7 Barrierefreiheit 
 
Absatz 1: Wir begrüßen die Formulierung „wobei den Belangen von Menschen mit unterschiedlichen 
Beeinträchtigungen Rechnung zu tragen ist.“ Damit wird klargestellt, dass der Begriff der 
Barrierefreiheit nicht nur visuelle und auditive Hilfen umfasst. Wir stellen einen besonders hohen 
Handlungsbedarf bei Angeboten in Leichter Sprache fest. Programmangebote in Leichter Sprache in 
allen Ausspielwegen (Hörfunk, lineares Fernsehen, Online) sind nach unserer Überzeugung ein 
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selbstverständlicher Teil einer Grundversorgung und somit dringend notwendiger Teil eines 
barrierefreien Angebotes. ARD und ZDF legten in den vergangenen Jahren beim Ausbau der 
barrierefreien Angebote den Schwerpunkt auf Untertitel, gefolgt von Angeboten mit Audiodeskription 
und Gebärdensprache. Angebote in Leichter Sprache gibt es bislang nur vereinzelt. In einer Demokratie 
ist es unerlässlich, Nachrichten für alle anzubieten, damit sich Bürgerinnen und Bürger umfassend 
informieren und im Anschluss ihre Wahlentscheidung treffen können. 
 
Wir regen daher an, im Medienstaatsvertrag die Verpflichtung zu verankern, einmal täglich 
Nachrichten in Einfacher oder Leichter Sprache zu senden – und zwar auf allen Ausspielwegen. 
 
Im Übrigen bezweifeln wir sehr, dass es heutzutage noch technische Grenzen bei der Schaffung 
barrierefreier Medienangebote gibt. Wir stellen vielmehr fest, dass dank des digitalen Fortschritts der 
letzten Jahre die Umsetzung der Barrierefreiheit weniger an technischen Grenzen scheitert, sondern 
eher am fehlenden Bewusstsein für die Notwendigkeit barrierefreier Medienangebote.  
 
Absatz 2: Wir begrüßen die Verpflichtung, mindestens alle drei Jahre den jeweiligen Aufsichtsgremien 
nicht nur retrospektiv über die Fortschritte in der Barrierefreiheit zu berichten, sondern auch über die 
zukünftigen Maßnahmen. Wir bedauern allerdings, dass der Begriff „Aktionsplan“ nicht aufgenommen 
wurde.  
 
Wir regen an, die Worte „in einem Aktionsplan“ noch einzufügen: „… alle drei Jahre Bericht über die 
getroffenen und zukünftigen Maßnahmen in einem Aktionsplan nach Absatz 1 und die dabei erzielten 
Fortschritte.“ 
 
Absatz 3: Die noch andauernde Corona-Krise ist ein deutlicher Beleg dafür, dass eine barrierefreie 
Gestaltung von Notfallinformationen unerlässlich und zwingender Bestandteil der Grundversorgung 
ist. Zuletzt haben dies die Beauftragten von Bund und Ländern für Menschen mit Behinderungen 
anlässlich ihrer 60. Konferenz am 27. November 2020 in ihrer „Mainzer Erklärung: Medienrevolution 
inklusiv – Gutenberg barrierefrei“ gefordert. 
 
Uns ist bewusst, dass das Verlautbarungsrecht landesrechtlichen Bestimmungen unterliegt. Dennoch 
ist die Änderung des Medienstaatsvertrages dazu zu nutzen klarzustellen, dass die barrierefreie 
Gestaltung von Notfallinformationen kein „Nice-to-have“ sondern ein „Must-be“ ist. Spätestens nach 
den Erfahrungen in der Corona-Krise steht für uns fest, dass die Formulierung „sollen“ nicht ausreicht.  
 
Wir schlagen daher folgende Formulierung vor:  
 
„(3) Verlautbarungen, die entsprechend den landesrechtlichen Bestimmungen über das 
Verlautbarungsrecht verbreitet werden, sind barrierefrei zu gestalten. Landesrechtliche Regelungen 
bleiben unberührt.“ 
 
Wir erkennen das Problem der unterschiedlichen Gestaltung der landesrechtlichen Bestimmungen 
über das Verlautbarungsrecht. Im Interesse der gleichberechtigten Teilhabe der Menschen mit 
Behinderungen gerade in Notfall- und Krisenfällen sehen wir die Notwendigkeit, im 
Medienstaatsvertrag sicherzustellen, dass Notfallinformationen barrierefrei zu gestalten sind – 
unabhängig davon, ob die Rundfunkanbieter selbst die Verbreitungspflicht haben oder nur verpflichtet 
sind, Sendezeit zur Verfügung zu stellen. In jedem Fall ist eine geeignete Infrastruktur, barrierefreie 
Notfallinformationen zu gestalten, vorzuhalten.  
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Zu § 21 Barrierefreiheit 
 
Wir begrüßen die konkretisierenden Formulierungen mit dem Ziel der Umsetzung des European 
Accessibility Act (EAA). 
 
Wir regen an, in Absatz 1 die Einschränkung „… im Rahmen der technischen und ihrer finanziellen 
Möglichkeiten“ ersatzlos zu streichen, zumal es um die konkrete Umsetzung des EAA geht. 
 
Zu § 30 Telemedienangebote 
 
Wir begrüßen die Formulierung und verweisen auf unsere Anmerkungen zu § 21. 
 
Zu § 115 Ordnungswidrigkeiten 
 
Wir begrüßen sowohl die Aufnahme eines Verstoßes bei fehlender oder mangelhafter Umsetzung 
barrierefreier Medienangebote als auch die Aufnahme eines Verstoßes gegen die Berichtspflicht zu 
Fortschritten in der Barrierefreiheit in die Liste der Ordnungswidrigkeiten. Die Regelungen 
dokumentieren damit die Bedeutung der Barrierefreiheit in den Medien. 
 
 

III. Fazit 
 
Wir sehen in den vorgeschlagenen Maßnahmen erste notwendige Schritte zu einer Verbesserung der 
Barrierefreiheit und unterstützen diese.  
 
Gleichwohl ist sehr genau darauf zu achten, dass die Veranstalter nach § 3 Satz 1 Medienstaatsvertrag 
ihrer Verantwortung und Verpflichtung bewusst sind und ihre barrierefreien Angebote stetig und 
schrittweise ausbauen. Zu erwartende Sparzwänge (insbesondere durch Einnahmenausfälle bei 
Werbung und Rundfunkbeiträgen in Folge der Corona-Krise bzw. durch die nicht erfolgte Erhöhung des 
Rundfunkbeitrags zum 1. Januar 2021, die die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in die 
beschlossenen Haushaltspläne 2021 eingerechnet hatten) dürfen nicht einseitig zu Lasten der 
Barrierefreiheit kompensiert werden. Wir sehen mit Sorge, dass die Verpflichtung zur Barrierefreiheit 
durch den Hinweis auf die finanziellen Möglichkeiten der Veranstalter (§ 7 Abs. 1 Medienstaatsvertrag) 
beschränkt wird. Hier bedarf es aus unserer Sicht geeigneter flankierender Regelungen.  
 
 
Düsseldorf, den 7. Januar 2021 
 
 
Hinweis 
Zuständige Ansprechpartnerin für die Stellungnahme des bvkm ist Jutta Pagel-Steidl, Geschäftsführerin des Lan-
desverbandes für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg e.V. und Rundfunkrä-
tin beim Südwestrundfunk (SWR). 
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Gesetzliche	Neuerungen	für	Menschen	mit	
Behinderungen	ab	2021	
	
Mit	dem	Beginn	des	Jahres	2021	haben	sich	viele	gesetzliche	Neuregelungen	zu	Gunsten	von	
Menschen	mit	Behinderungen	ergeben.	Die	folgende	Zusammenfassung	soll	einen	Überblick	
über	die	wichtigsten	Neuregelungen	geben.	
	
Existenzsichernde	Leistungen	
Für	Bezieher	von	Grundsicherung	im	Alter	und	bei	Erwerbsminderung	und	für	Bezieher	von	
Hilfe	zum	Lebensunterhalt	steigen	ab	2021	die	Regelbedarfe.	Weil	die	Mehrbedarfe	an	die	
Regelbedarfe	anknüpfen,	steigen	auch	die	Mehrbedarfe.	
	

Regelbedarfsstufe	
Monatlicher	
Betrag	

RBS	1	 Alleinlebende	Erwachsene	 446	Euro	

RBS	2	
Paare	–	je	Person	(Ehegatten,	Lebenspartner	oder	ähnliche	
Beziehung	oder	in	einer	sog.	Besonderen	Wohnform)	

401	Euro	

RBS	3	
Stationär	untergebrachte	Erwachsene	in	einer	stationären	
Einrichtung	(nach	SGB	XII),	die	keine	Eingliederungshilfe	erhalten	

357	Euro	

RBS	4	
Jugendliche	vom	Beginn	des	15.	Lebensjahres	bis	zur	Vollendung	des	
18.	Lebensjahres	

373	Euro	

RBS	5	
Kind	vom	Beginn	des	
7.	Lebensjahres	bis	zur	Vollendung	des	14.	Lebensjahres	

309	Euro	

RBS	6		
Kind	bis	zur	Vollendung	des	
6.	Lebensjahres	

283	Euro	

	
• Künftig	sollen	die	Regelsätze	auch	die	Verbrauchskosten	für	Handys	und	

Smartphones	abbilden.	
• Die	Leistung	für	Schulbedarfe	erhöht	sich	von	150	Euro	auf	154,50	Euro.	
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• Die	Regelung	über	den	ernährungsbedingten	Mehrbedarf	(§	30	Abs.	5	SGB	XII)	wird	
neu	gefasst:	Ein	Mehrbedarf	für	Leistungsberechtigte	wird	anerkannt,	wenn	der	
Ernährungsbedarf	einer	Person	aus	medizinischen	Gründen	von	allgemeinen	
Ernährungsempfehlungen	abweicht	und	finanzielle	Aufwendungen	für	die	Ernährung	
deshalb	unausweichlich	und	mehr	als	in	geringem	Umfang	oberhalb	eines	
durchschnittlichen	Bedarfs	für	Ernährung	liegen.	Dies	gilt	z.B.	für	Produkte	zur	
erhöhten	Versorgung	des	Stoffwechsels	mit	bestimmten	Nähr-	oder	Wirkstoffen.	

	
Kindergeld,	Kinderfreibetrag	sowie	weitere	steuerrechtliche	Entlastungen	
Zum	1.	Januar	2021	steigt	das	Kindergeld	für	die	ersten	beiden	Kinder	jeweils	auf	219	Euro,	
für	das	dritte	Kind	auf	225	Euro	und	für	jedes	weitere	Kind	auf	jeweils	250	Euro.	
	
Zum	1.	Januar	2021	steigt	der	steuerliche	Kinderfreibetrag	auf	insgesamt	8.388	Euro.	Dieser	
setzt	sich	zusammen	aus	5.460	Euro	(für	das	sächliche	Existenzminimum	des	Kindes)	und	
2.928	Euro	(für	den	Betreuungs-,	Erziehungs-	und	Ausbildungsaufwandes).	Bei	getrennten	
Elternpaaren	wird	der	halbe	Kinderfreibetrag	angesetzt.	
	
Der	steuerliche	Grundfreibeitrag	steigt	auf	9.744	Euro	pro	Jahr.	Eltern	behinderter	Kinder	
haben	–	unabhängig	vom	Alter	des	Kindes	mit	Behinderung	–	einen	Anspruch	auf	Kindergeld,	
solange	die	eigenen	Einkünfte	des	Kindes	nicht	den	allgemeinen	steuerlichen	
Grundfreibetrag	zuzüglich	des	behinderungsbedingten	Mehraufwandes	übersteigen.	Dies	gilt	
für	alle	Kinder	mit	Behinderung,	deren	Behinderung	vor	Vollendung	des	25.	Lebensjahres	
eingetreten	ist.	
	
Steuerpflichtige	mit	einer	Behinderung	können	für	ihre	zusätzlichen	Aufwendungen	–	
anstelle	von	Einzelnachweisen	–	einen	Behinderten-Pauschbetrag	beantragen.	Dieser	wird	
ab	2021	verdoppelt.	Der	Behinderten-Pauschbetrag	ist	ein	Jahresbetrag	und	wird	in	voller	
Höhe	gewährt.	Dies	gilt	auch,	wenn	der	Grad	der	Behinderung	(GdB)	im	Laufe	des	Jahres	
erstmals	eintritt	oder	wegfällt.	Erhöht	oder	sinkt	der	GdB	im	Laufe	des	Jahres,	so	richtet	sich	
der	jährliche	Behinderten-Pauschbetrag	nach	dem	höheren	GdB.	Erstmals	sind	bei	einem	
GdB	von	weniger	als	50	keine	weiteren	Voraussetzungen	erforderlich,	um	den	Behinderten-
Pauschbetrag	geltend	machen	zu	können.	
	

Grad	der	Behinderung	(GdB)	 Behinderten-Pauschbetrag	/	Jahr	

GdB	20	 384	Euro	

GdB	30	 620	Euro	
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GdB	40	 860	Euro	

GdB	50	 1.140	Euro	

GdB	60	 1.440	Euro	

GdB	70	 1.780	Euro	

GdB	80	 2.120	Euro	

GdB	90	 2.460	Euro	

GdB	100	 2.840	Euro	

Schwerbehindertenausweis	mit	
Merkmal	„H“,	„Bl“	oder	„Tbl“	

7.400	Euro	

	
Erstmals	eingeführt	wird	ein	Pflege-Pauschbetrag	in	Höhe	von	600	Euro	pro	Jahr	(bei	
Pflegegrad	2)	bzw.	in	Höhe	von	900	Euro	pro	Jahr	(bei	Pflegegrad	3).	Der	Pflege-
Pauschbetrag	bei	der	Pflege	von	Menschen	mit	den	Pflegegraden	4	und	5	steigt	von	924	
Euro	auf	1.800	Euro	pro	Jahr.	
	
2021	tritt	eine	Vereinfachung	in	Kraft.	Menschen	mit	Behinderungen	mit	einem	bestimmten	
GdB	können	ab	2021	Fahrtkosten	für	Zusammenhang	mit	der	Behinderung	veranlassten	
unvermeidbaren	Fahrten	zur	Erledigung	privater	Angelegenheiten	als	außergewöhnliche	
Belastung	in	der	Einkommensteuererklärung	geltend	machen.	Ab	2021	steht	behinderten	
Steuerzahlern	neben	dem	Behinderten-Pauschbetrag	eine	Fahrtkostenpauschale	zu.	
Nachweise	müssen	sie	im	Gegensatz	zum	Jahr	2020	nicht	mehr	erbringen.	Die	
Fahrtkostenpauschale,	bei	der	das	Finanzamt	die	zumutbare	Belastung	anrechnet,	beträgt	ab	
2021	für	Menschen	mit	einem	GdB	von	mindestens	80	oder	mit	einem	GdB	von	mindestens	
70	und	dem	Merkzeichen	„G“	900	Euro	und	für	Menschen	mit	dem	Merkzeichen	„aG“,	„Bl“	
oder	„H“	im	Behindertenausweis	4.500	Euro.	
	
Wertmarke	
Für	schwerbehinderte	Menschen,	welche	die	Wertmarke	zur	Nutzung	des	öffentlichen	
Personennahverkehrs	bislang	kostenfrei	erhalten	haben,	ändert	sich	2021	nichts.	Dagegen	
erhöht	sich	der	Eigenanteil	für	die	unentgeltliche	Beförderung	in	Bussen	und	Bahnen	für	alle	
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anderen	schwerbehinderten	Menschen.	Der	Eigenanteil	beträgt	nun	91	Euro	für	eine	
Ganzjahresmarke	und	46	Euro	für	eine	Halbjahresmarke.	Der	erhöhte	Eigenanteil	wird	erst	
mit	der	Neuausstellung	der	Wertmarke	fällig.	Vorher	ausgestellte	Wertmarken	gelten	bis	
zum	Ablauf	ihrer	Gültigkeit	weiter.	
	
Eingliederungshilfe	
Der	Vermögensfreibetrag	für	vermögensabhängige	Leistungen	der	Eingliederungshilfe	wird	
von	57.330	Euro	auf	59.220	Euro	erhöht.	Auch	der	Einkommensfreibetrag	steigt.	
	
Pflege	
Nach	§	150b	SGB	XI	werden	die	bis	zu	20	Arbeitstage,	für	die	das	Corona-
Pflegeunterstützungsgeld	genutzt	wurde,	nicht	auf	die	zehn	Arbeitstage,	für	die	es	das	
reguläre	Pflegeunterstützungsgeld	gibt,	angerechnet.	Wer	wegen	der	Corona-Pandemie	
zuhause	bleibt,	um	einen	Angehörigen	zu	versorgen,	behält	daher	den	Anspruch	auf	die	
regulären	zehn	Tage	Freistellung	gegen	Zahlung	des	Pflegeunterstützungsgeldes.	Das	
Corona-Pflegeunterstützungsgeld	wird	noch	bis	zum	31.	März	2021	für	ein	Fernbleiben	von	
bis	zu	20	Arbeitstagen	aus	coronabedingten	Gründen	gezahlt.	Das	reguläre	
Pflegeunterstützungsgeld	nach	§	44a	Abs.	3	SGB	XI	wird	für	eine	Arbeitsverhinderung	von	bis	
zu	zehn	Arbeitstagen	gezahlt,	wenn	jemand	einen	pflegebedürftigen	nahen	Angehörigen	in	
einer	akut	aufgetretenen	Pflegesituation	zuhause	versorgen	muss.	
	
Die	Pflegekasse	hat	über	einen	Antrag	auf	Pflegehilfsmittel	oder	Zuschüsse	zu	
wohnumfeldverbessernden	Maßnahmen	zügig,	spätestens	bis	zum	Ablauf	von	drei	Wochen	
nach	Antragseingang	oder	in	Fällen,	in	denen	eine	Pflegefachkraft	oder	der	Medizinische	
Dienst	beteiligt	wird,	innerhalb	von	fünf	Wochen	nach	Antragseingang	zu	entscheiden.	Kann	
die	Pflegekasse	die	Fristen	nicht	einhalten,	teilt	sie	dies	den	Antragstellern	unter	Darlegung	
der	Gründe	rechtzeitig	schriftlich	mit.	Erfolgt	keine	Mitteilung	eines	hinreichenden	Grundes,	
gilt	die	Leistung	nach	Ablauf	der	Frist	als	genehmigt.	
	
Pflegebedürftige,	die	Pflegegeld	erhalten,	können	sich	bis	zum	31.	März	2021	telefonisch,	
digital	oder	per	Videokonferenz	beraten	lassen.	Die	Beratung,	die	in	bestimmten	
Zeitabständen	abgerufen	werden	muss	um	eine	Kürzung	oder	Streichung	des	Pflegegeldes	zu	
verhindern,	muss	bis	zum	31.	März	2021	daher	nicht	in	Präsenz	stattfinden.	
	
	
Sebastian	Tenbergen,	LL.M.	
Referent	für	Sozialrecht	und	Sozialpolitik	
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PRESSEMITTEILUNG	
Steuererklärung	leicht	gemacht!	

Neuer	Ratgeber	hilft	Eltern	behinderter	Kinder	

Düsseldorf,	 Januar	 2021	 Der	 Bundesverband	 für	 körper-	 und	
mehrfachbehinderte	 Menschen	 e.V.	 hat	 sein	 jährlich	 neu	 er-
scheinendes	 Steuermerkblatt	 für	 Familien	 mit	 behinderten	 Kin-
dern	aktualisiert.	Das	Merkblatt	 folgt	Punkt	 für	Punkt	dem	Auf-
bau	der	Formulare	für	die	Steuererklärung	2020.	Es	bietet	daher	
schnelle	und	praxisnahe	Hilfe	beim	Ausfüllen	dieser	Vordrucke.	
	
Die	 Neuauflage	 berücksichtigt	 steuerrechtliche	 Änderungen,	 die	
am	1.	Juli	2020	durch	das	Zweite	Corona-Steuerhilfegesetz	in	Kraft	
getreten	sind.	Ebenfalls	berücksichtigt	sind	die	zum	1.	Januar	2021	
wirksam	gewordenen	Änderungen	aufgrund	des	Gesetzes	 zur	 Er-
höhung	der	Behinderten-Pauschbeträge.	Mit	diesem	Gesetz	wur-
den	die	Behinderten-Pauschbeträge	 verdoppelt	 und	neue	Pflege-
Pauschbeträge	für	die	Pflege	von	Pflegebedürftigen	der	Pflegegra-
de	2	und	3	eingeführt.	
	
Aktuelle	 Informationen	 gibt	 es	 darüber	 hinaus	 zum	 Kindergeld.		
Dieses	 ist	 2021	 für	 jedes	 Kind	 um	 15	 Euro	monatlich	 gestiegen.	
Gleichzeitig	 wurde	 der	 Kinderfreibetrag	 auf	 2.730	 Euro	 erhöht.	
Gestiegen	auf	nunmehr	9.744	Euro	ist	ferner	der	Grundfreibetrag,	
der	 für	 den	 Kindergeldanspruch	 von	 Eltern,	 die	 ein	 erwachsenes	
Kind	mit	Behinderung	haben,	von	Bedeutung	ist.	
	

Das	Merkblatt	steht	zum	kostenlosen	Download	unter	
www.bvkm.de	(Rubrik	„Recht	&	Ratgeber“)	zur	Verfügung.	
Es	kann	in	gedruckter	Form	für	1	Euro	bestellt	werden	über		
versand@bvkm.de	oder	unter	bvkm,	Brehmstr.	5-7,		
40239	Düsseldorf.	

	
Der	Bundesverband	für	körper-	und	mehrfachbehinderte	Menschen	e.V.	(bvkm)	
ist	der	größte	Selbsthilfe-	und	Fachverband	für	körper-	und	mehrfachbehinderte	
Menschen	und	ihre	Angehörigen	in	Deutschland.	In	über	280	Mitgliedsorganisati-
onen	sind	28.000	Familien	organisiert.		
www.bvkm.de	
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PRESSEMITTEILUNG	
	
Neuer	Ratgeber	zum	Thema	„Grundsicherung	
nach	dem	SGB	XII“	erschienen		

Hilfreiche	Tipps	für	Menschen	mit	Behinderung	und	Eltern		
behinderter	Kinder		
	
Düsseldorf,	 Februar	 2021.	 Der	 Bundesverband	 für	 körper-	 und	 mehr-
fachbehinderte	Menschen	e.V.	 (bvkm)	hat	sein	Merkblatt	zur	„Grund-
sicherung	nach	dem	SGB	XII“	aktualisiert.	Dieses	Merkblatt	richtet	sich	
speziell	an	erwachsene	Menschen	mit	Behinderung.	Diese	können	Leis-
tungen	 der	 Grundsicherung	 nach	 dem	 Recht	 der	 Sozialhilfe	 (SGB	 XII)	
beziehen,	wenn	sie	dauerhaft	voll	erwerbsgemindert	sind.		
	
Das	 jetzt	 umfassend	 aktualisierte	 Merkblatt	 berücksichtigt	 die	 zum	 1.	
Januar	 2021	 in	 Kraft	 getretenen	 Änderungen	 aufgrund	 des	 Regelbe-
darfsermittlungsgesetzes.	 Mit	 diesem	 Gesetz	 wurden	 die	 Regelsätze	
angehoben	und	die	Regelung	für	den	ernährungsbedingten	Mehrbedarf	
neu	gefasst.	Anerkannt	wird	dieser	Mehrbedarf	jetzt	nur	noch,	wenn	der	
Ernährungsbedarf	 aus	 medizinischen	 Gründen	 von	 allgemeinen	 Ernäh-
rungsempfehlungen	 abweicht. Auf	 den	 neuen	 Mehrbedarf	 für	 das	 ge-
meinschaftliche	 Mittagessen	 in	 Werkstätten	 für	 behinderte	 Menschen	
(WfbM)	 geht	 das	 Merkblatt	 ebenfalls	 ein.	 Der	 Mehrbedarf	 hierfür	 be-
trägt	 seit	 2021	 pro	 eingenommenem	 Mittagessen	 3,47	 Euro.	 Ebenfalls	
eingehend	erläutert	werden	die	Vereinfachungen	beim	Leistungszugang,	
die	während	der	Corona-Pandemie	gelten.	Dazu	gehört	z.	B.	die	befriste-
te	Aussetzung	von	Vermögensprüfungen.		
	
Wie	 immer	verdeutlicht	das	Merkblatt	 in	bewährter	Form	anhand	kon-
kreter	 Beispiele,	 wie	 hoch	 die	 Grundsicherung	 im	 Einzelfall	 ist	 und	 wie	
sich	die	Freibeträge	vom	Renten-	und	Werkstatteinkommen	berechnen.	
Aktuelle	 Informationen	 zur	 Grundsicherung	 und	 zur	 aktuellen	 Recht-
sprechung	finden	Interessierte	auch	auf	www.bvkm.de	(Rubrik	„Recht	&	
Ratgeber“).		

Das	Merkblatt	steht	zum	kostenlosen	Download	unter	
www.bvkm.de	(Rubrik	„Recht	&	Ratgeber“)	zur	Verfügung.	Es	
kann	in	gedruckter	Form	für	1	Euro	bestellt	werden	über	
versand@bvkm.de	oder	unter	bvkm,	Brehmstr.	5-7,		
40239	Düsseldorf.	

Der	Bundesverband	für	körper-	und	mehrfachbehinderte	Menschen	e.V.	(bvkm)	
ist	der	größte	Selbsthilfe-	und	Fachverband	für	körper-	und	mehrfachbehinderte	
Menschen	und	ihre	Angehörigen	in	Deutschland.	In	über	280	Mitgliedsorganisati-
onen	sind	28.000	Familien	organisiert.	www.bvkm.de	
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Liebe Mitgliedsorganisationen des bvkm, 

ein Zusammenschluss aus Verbänden, Initiativen 
und Einrichtungen aus dem Bereich der Behinder-
tenhilfe und Soziale Psychiatrie hat eine gemeinsa-
me Erklärung (s. nächste Seite) verfasst, mit der im 
Super-Wahljahr 2021 für eine klare Haltung geworben 
werden soll. 
 
Die Erklärung für Menschlichkeit und Vielfalt ist eine 
deutliche Absage an Ideologien der Ungleichwertig-
keit, wie sie u. a. von Vertreter*innen der „Alternative 
für Deutschland (AfD)“ immer wieder propagiert wird. 
 
Machen Sie mit! 
• Zeichnen Sie die Erklärung für Menschlichkeit 

und Vielfalt bis 26. Februar mit durch eine Zusa-
ge an kontakt@wir-fmv.org oder 

        bgr@paritaet.org
• Starttag der Kampagne: 2. März 2021
• Vor dem Kampagnenstart erhalten die mitzeich-

nenden Organisationen und Initiativen weitere 
Informationen (derzeit ist eine Mitzeichnung als 
Einzelperson nicht vorgesehen).

• Sperrfrist: Bitte verbreiten Sie die Erklärung nicht 
(!) vor dem 2. März (z. B. auf Ihrer Website u. über 
die Sozialen Netzwerke)

 
Bei der kommenden Bundestagswahl und den vielen 
Landtags- und Kommunalwahlen geht es um nichts 
Geringeres als um den Erhalt unserer Demokratie. 
Jede Stimme zählt. Wir wollen einen Beitrag dazu 
leisten, dass ausgrenzende und diskriminierende 
Kräfte und Strömungen keinen Erfolg haben. 
 
Verbreitet wird die Erklärung für Menschlichkeit und 
Vielfalt mit einer öffentlichkeitswirksamen Kampag-
ne, die die Wahlen in 2021 proaktiv begleiten wird. 
Starttag der Kampagne ist 2. März. Wir werden Ihnen 
bis dahin Material für unterstützende Medienarbeit 

zukommen lassen. Wichtig ist, dass wir alle gemein-
sam am 2. März beginnen, die Erklärung öffentlich zu 
verbreiten. Bitte nicht vorher, damit der erste Druck 
der Öffentlichkeitsarbeit besonders wirksam ist. 
 
Die Erklärung wird unter Nennung der mitzeichnen-
den Organisationen und Initiativen vor den ersten 
Wahlterminen im März online auf einer eigenen Web-
site (www.wir-fmv.org  – Anm.: Seite ist im Aufbau) 
veröffentlicht. 

Bislang haben etliche Verbände auf Bundesebe-
ne, darunter unter anderem die Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung – dazu gehört auch der 
Bundesverband für körper- und mehrfachbehin-
derte Menschen e. V. (bvkm) – der Paritätische 
Gesamtverband, die Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie, die Diakonie Deutschland und der 
Sozialverband VdK  ihre Unterstützung bekundet, 
dazu zahlreiche Vereine und Initiativen auf lokaler 
und regionaler Ebene. Die Liste wird immer länger.   

Bitte senden Sie ihre Zusage zur Mitzeichnung zeit-
nah bis spätestens 26. Februar an
kontakt@wir-fmv.org oder bgr@paritaet.org. 

Über die weiteren Planungen und konkreten Termine 
werden alle Mitzeichnenden rechtzeitig informiert.   

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team vom bvkm

Als Initiativen, Einrichtungen und Verbände, die sich für Inklusion und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung einsetzen, wenden wir uns gegen jegliche 
Form von Ausgrenzung und Diskriminierung. Wir treten ein für Menschlichkeit und Vielfalt.

Und wir sind nicht alleine: Wir stehen für Millionen Menschen in Deutschland, die das  
Auftreten und die Ziele von Parteien wie der Alternative für Deutschland (AfD) und anderer 
rechter Bewegungen entschieden ablehnen. Die AfD hat vielfach gezeigt, dass sie in ihren  
Reihen Menschen- und Lebensfeindlichkeit duldet. Sie fördert Nationalismus, Rechtspopulis-
mus und Rechtsextremismus.

Diese Entwicklung macht uns große Sorgen. Denn heute ist wieder an der Tagesordnung, was 
in Deutschland lange als überwunden galt: Hass und Gewalt gegen Menschen aufgrund von  
Behinderung, psychischer und physischer Krankheit, Religion oder Weltanschauung, sozialer  
oder ethnischer Herkunft, Alter, sexueller Identität und Orientierung sowie nicht zuletzt  
Personen, die sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft engagieren.

Das ist nicht hinnehmbar und muss aufhören! Wir sagen NEIN zu jeglicher Ideologie der  
Ungleichwertigkeit von Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar!

Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass:

  sich Hass und Gewalt nicht weiter ausbreiten können,
  niemand das Recht auf Leben von Menschen mit Behinderungen 
  in Frage stellen darf und
  Menschen nicht ausgegrenzt, benachteiligt und diskriminiert werden.

Wir lassen nicht zu, dass in Deutschland eine Stimmung erzeugt wird, die unsere  
Gesellschaft spaltet. Wir setzen uns ein für eine menschliche und lebenswerte Zukunft 
für uns alle!

Eintreten für Menschlichkeit und Vielfalt!

www.wir-fmv.org             #wfmv2021

Stand 01. Februar 2021

Bitte um Mitzeichnung der   
Erklärung für Menschlichkeit und Vielfalt
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Als Initiativen, Einrichtungen und Verbände, die sich für Inklusion und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung einsetzen, wenden wir uns gegen jegliche 
Form von Ausgrenzung und Diskriminierung. Wir treten ein für Menschlichkeit und Vielfalt.

Und wir sind nicht alleine: Wir stehen für Millionen Menschen in Deutschland, die das  
Auftreten und die Ziele von Parteien wie der Alternative für Deutschland (AfD) und anderer 
rechter Bewegungen entschieden ablehnen. Die AfD hat vielfach gezeigt, dass sie in ihren  
Reihen Menschen- und Lebensfeindlichkeit duldet. Sie fördert Nationalismus, Rechtspopulis-
mus und Rechtsextremismus.

Diese Entwicklung macht uns große Sorgen. Denn heute ist wieder an der Tagesordnung, was 
in Deutschland lange als überwunden galt: Hass und Gewalt gegen Menschen aufgrund von  
Behinderung, psychischer und physischer Krankheit, Religion oder Weltanschauung, sozialer  
oder ethnischer Herkunft, Alter, sexueller Identität und Orientierung sowie nicht zuletzt  
Personen, die sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft engagieren.

Das ist nicht hinnehmbar und muss aufhören! Wir sagen NEIN zu jeglicher Ideologie der  
Ungleichwertigkeit von Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar!

Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass:

  sich Hass und Gewalt nicht weiter ausbreiten können,
  niemand das Recht auf Leben von Menschen mit Behinderungen 
  in Frage stellen darf und
  Menschen nicht ausgegrenzt, benachteiligt und diskriminiert werden.

Wir lassen nicht zu, dass in Deutschland eine Stimmung erzeugt wird, die unsere  
Gesellschaft spaltet. Wir setzen uns ein für eine menschliche und lebenswerte Zukunft 
für uns alle!

Eintreten für Menschlichkeit und Vielfalt!

www.wir-fmv.org             #wfmv2021

Stand 01. Februar 2021
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„Deine Stimme für Inklusion – 
mach mit!“ – Aktionstag 5. Mai
Trotz oder gerade wegen Corona wird die Aktion Mensch 
auch 2021 die Aktivitäten zum 5. Mai, dem Europäischen 
Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derung, unterstützen und sichtbar machen. Unter dem 
Motto „Deine Stimme für Inklusion – mach mit! “ soll in 
diesem Jahr wieder ein stärkerer Protestcharakter deut-
lich werden. Im Fokus werden die größten Teilhabe-Bar-
rieren für Menschen mit Behinderung im Alltag stehen. 
Wer sich am Protesttag beteiligen möchte, soll mit der 
geplanten Aktion auf die Situation von Menschen mit 
Behinderung vor Ort/im Sozialraum reagieren. Inhaltlich 
geht es darum, im Aktionszeitraum auf die noch nicht 
umgesetzten Rechte und noch vorhandenen Diskrimi-
nierungen und Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderung aufmerksam zu machen und auf deren Um-
setzung beziehungsweise Abschaffung zu drängen.

Der Aktionszeitraum läuft in diesem Jahr vom 24. April 
2021 bis zum 9. Mai 2021. Für Aktionen in diesem Zeit-
raum besteht auch im Jahr 2021 die Möglichkeit einer 
finanziellen Förderung. Möglich sind digitale und/oder 
analoge Aktionen. Da im Moment niemand weiß, wie 
die Situation in der Corona-Pandemie Ende April/Anfang 
Mai sein wird, empfiehlt es sich auf jeden Fall bei einer 
geplanten Aktion vor Ort alternativ eine digitale Aktion 
zu planen. Ideen hierzu hat die Aktion Mensch Ideen für 
digitale Aktionen zusammengestellt.

Anträge zum Protesttag 5. Mai 2021 können ab sofort 
gestellt werden. Achtung: Der Antrag muss selbstver-
ständlich vor dem Aktionstag eingereicht werden. Um 
Planungs- und Fördersicherheit zu haben, empfiehlt sich 
eine zeitnahe Antragstellung.

Weitere Informationen, Ideen für Aktionen und den Link 
zur Antragstellung über das Antragssystem der Aktion 
Mensch finden Sie hier: https://www.aktion-mensch.
de/was-du-tun-kannst/aktionstag-5-mai.html

Seit dem 1. Februar 2021 kann dort auch das diesjährige 
Aktionsmittelpaket (pro Aktion ein Paket) bestellt wer-
den. Auf der Website zum 5. Mail stehen außerdem die 
Broschüre „Inklusion vor Ort“ sowie diverse Checklisten 
und Tipps zum Download bereit.

#1BarriereWeniger 
– Start der neuen Förderaktion 
Kurz vor Weihnachten hatten wir Sie darüber 
informiert, dass die Mikro-Förderung der Aktion 
Mensch zum 31.12.2020 ausläuft. Heute stellen 
wir Ihnen eine neue Förderaktion vor, die zum 01. 
März 2021 startet. Zielsetzung der Förderaktion 
ist es, im Laufe eines Jahres 2.000 Barrieren ab-
zubauen, um mehr Teilhabe im Alltag zu ermögli-
chen. Dazu stellt die Aktion Mensch 10 Mio. Euro 
zur Verfügung.

Die Aktion folgt der Idee, dass Projekt-Partner (= freige-
meinnützige Organisationen) privat-gewerbliche oder 
öffentlich-rechtliche Akteure für eine Kooperation ge-
winnen, um gemeinsam die Zugänglichkeit ihres Sozial-
raums zu erhöhen. Barrieren können sowohl bauliche 
oder technische Hindernisse sein, wie auch digitale An-
gebote oder öffentliche Veranstaltungen durch die Teil-
habe verwehrt bleibt.

Weitere Informationen zu #1BarriereWeniger finden Sie 
auf der Internetseite (www.aktion-mensch.de/1barri-
ereweniger) und in dem beigefügten Infoflyer bzw. den 
Förderbestimmungen.

Bei Fragen zur Förderung durch die Aktion Mensch mel-
den Sie sich gern. 

Ansprechpartnerin: Heide Adam-Blaneck, 
heide.adam-blaneck@bvkm.de, Tel 02 11 / 6 40 04-16

Neues von der Aktion Mensch
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Unsere neue Förderaktion 

• 2.000 Barrieren weniger innerhalb von einem Jahr – dafür setzt sich die Aktion Mensch ein.
• Ermögliche als Projekt-Partner mehr Teilhabe im Alltag!
• Gewinne dazu einen Kooperations-Partner aus der Privatwirtschaft oder einer öffentlich-rechtlichen Institution.
• Beantrage einen Zuschuss von 5.000 Euro für eure gemeinsame Aktion!
• Insgesamt stellt die Aktion Mensch 10 Mio. Euro im ersten Aktionsjahr von #1BarriereWeniger zur Verfügung. 

Auf einen Blick

Packen wir es gemeinsam an! #1BarriereWeniger

Gemeinsam gegen Barrieren
Erkunde gemeinsam mit Menschen mit  
Behinderung euer Lebensumfeld. Findet  
zusammen heraus, wo Barrieren die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben konkret 
behindern. Im Fokus stehen können zum 
Beispiel:

•  bauliche oder technische Hindernisse
•  Medien und digitale Angebote
•  öffentliche Veranstaltungen

Barrierefreiheit nützt uns allen.

Mehr Informationen zu #1BarriereWeniger findest du unter www.aktion-mensch.de/1barriereweniger

Kooperations-Partner finden
Für die Förderaktion #1BarriereWeniger brauchst du 
einen Kooperations-Partner. Das kann ein Unternehmen 
aus der Nachbarschaft sein: Zum Beispiel die Bäckerei 
um die Ecke, die bisher noch Stufen vor der Eingangstür 
hat. Oder eine öffentlich-rechtliche Institution: Zum 
Beispiel die Verwaltung, die Dokumente in Leichter 
Sprache für den Gemeinderat erstellen möchte.

Schließt gemeinsam eine Projekt-Partnerschaft und 
macht euer Umfeld ein Stück barrierefreier und damit 
lebenswerter. Strahlt euer Engagement auch öffentlich-
keitswirksam aus. Das motiviert andere, sich ebenfalls 
für mehr Barrierefreiheit einzusetzen.

Wenn es um Teilhabe im Alltag geht, ist jede Barriere eine zu viel. Gemeinsam mit dir als gemeinnützigem Projekt-
Partner wollen wir mit unserer neuen Förderaktion #1BarriereWeniger genau dort ansetzen – direkt vor Ort.  
Entwickle gemeinsam mit einem Partner aus der Privatwirtschaft oder einer öffentlich-rechtlichen Institution eine 
gute Idee, um den Lebensalltag in eurer Umgebung für alle zugänglicher zu machen. Wir unterstützen die Beseiti-
gung jeder Barriere mit einem Zuschuss von 5.000 Euro.
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Pressekontakt:	
	
Zur	freien	Auswertung	durch	die	Re-
daktionen	von	Presse,	Funk	und	Fern-
sehen		
	
Kontakt	
	
Bundesverband	für	körper-	und	mehr-
fachbehinderte	Menschen	e.V.	
Anne	Willeke	
Brehmstraße	5-7	
40239	Düsseldorf	
Tel.:	0211/64004-17	
anne.willeke@bvkm.de	
www.bvkm.de	
	
	
	
http://www.bvkm.de	
facebook.com/bvkm.de	
instagram.com/bvkm.ev	
twitter.com/bvkmBund	
	
	
	

	

PRESSEMITTEILUNG	
	

Fritz	und	Frida	im	neuen	Look	
	
Zeitschrift	von	und	für	Menschen	mit	Behinderung		
erscheint	12	Jahre	nach	Entstehung	in	neuem	Design	
	
Die	Zeitschrift	„Fritz	&	Frida“,	herausgegeben	vom	Bundes-
verband	für	körper-	und	mehrfachbehinderte	Menschen	
(bvkm),	entstand	im	Jahre	2008	im	Rahmen	des	Projekts	
„Frauen	sind	anders	–	Männer	auch!“	zur	Entwicklung	ge-
schlechtersensibler	Konzepte	in	der	Behinderten(selbst)-hilfe.		
Sie	dient	noch	heute	als	Instrument	der	Vernetzung	und	des	
Austauschs,	greift	Themen	aus	der	Lebenswelt	der	Zielgruppe	
auf,	ist	eine	Plattform	für	individuelle	Erfahrungen,	leistet	
Aufklärung,	fordert	auf	zur	Selbsthilfe	und	gibt	Impulse	zu	den	
jeweiligen	Themenbereichen.		
	
Die	Zeitschrift	Fritz	&	Frida	erfreut	sich	mit	der	Auflage	von	
3700	Exemplaren	einer	interessierten	Leser*innenschaft	und	
einer	hohen	Beteiligung	seitens	der	Menschen	mit	Behinderung	
in	Form	von	Beiträgen,	die	ihre	Lebenssituation	betreffen.	
Nach	über	einem	Jahrzehnt	stand	ein	Relaunch	des	Mediums	
an.	Nicht	nur	das	Design,	auch	der	inhaltliche	Aufbau	wurde	
einer	Prüfung	unterzogen	und	führte	zu	einer	Neukonzeption:	
	
• Layout:	Das	neue	Design	beinhaltet	ein	neues	Titelkonzept,	

einen	farbigen	Mittelteil,	ein	ausgeglichenes	Text-Bilder-
Verhältnis	und	ansprechende	Illustrationen.		

• Eine	Leserichtung:	Die	bisherige	Aufteilung	in	einen	Frau-
en-,	(von	der	anderen	Seite	geöffnet)	einen	Männer-	und	
einen	Mittelteil	fiel	auf	das	Thema	des	Projekts	zurück,	in	
dessen	Zuge	sie	entstanden	war.	Mit	Ende	des	Projektes	
änderten	sich	die	Schwerpunkte.	Es	mehrten	sich	die	Bei-
träge,	die	unabhängig	von	Geschlechterfragen	eingingen.	
Die	Neukonzeption	beinhaltet	eine	durchgehende	Lese-
richtung	mit	nur	einem	Titelbild.	

• Naturpapier:	Aus	Gründen	der	Umweltfreundlichkeit	und	
auch,	weil	Rätsel,	Fragebogen	und	sonstige	Mitmachaktio-
nen	besser	mit	einem	beliebigen	Stift	auszufüllen	sind,	
wurde	ein	Naturpapier	gewählt.	
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• Barrierefreie	Online-Ausgabe:	Zur	Neukonzeption	gehört	
auch	eine	barrierefreie	Online-Ausgabe.	So	können	Men-
schen	mit	Sehschwierigkeiten	mühelos	alle	Inhalte	über	ihr	
digitales	Endgerät	erfassen	und	die	Schrift	vergrößern	oder	
die	Vorlesefunktion	nutzen.	Die	Online-Ausgabe	finden	Sie	
unter:	www.bvkm.de	(Über	uns/	Unsere	Magazine)	oder	
die	aktuelle	Ausgabe	unter	https://bvkm.de/wp-
content/uploads/2020/11/fritz-und-
frida_wunsche_17_online.pdf	

Der	Relaunch	der	Zeitschrift	findet	unter	den	Leserinnen	und	
Lesern	großen	Anklang.	Die	professionelle	Neugestaltung	bringt	
den	Menschen,	die	sich	an	den	Texten	und	der	Redaktion	betei-
ligen,	aber	auch	denjenigen,	die	das	Heft	lesen,	eine	erhöhte	
Wertschätzung	entgegen.		
	
Gedruckte	Exemplare	können	in	beliebiger	Stückzahl	bestellt	
werden	über	info@bvkm.de.	
	
	

Ermöglicht	wurde	die	Neugestaltung	durch	
die	freundliche	Unterstützung	der	Lotterie	
		
	
	
	
Der	Bundesverband	für	körper-	und	mehrfachbehinderte	Menschen	e.V.	
(bvkm)	 ist	 der	 größte	 Selbsthilfe-	 und	 Fachverband	 für	 körper-	 und	
mehrfachbehinderte	 Menschen	 und	 ihre	 Angehörigen	 in	 Deutschland.	
In	 über	 280	 Mitgliedsorganisationen	 sind	 28.000	 Familien	 organisiert.	
www.bvkm.de	
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Die kleinen Bälle rollen im neuen Boccia-Film 
des bvkm ¬– auch wenn das Qualifikationstur-
nier 2021 verlegt werden musste 

Boccia – eine Sportart für Alle! So heißt der aktuelle Boc-
cia-Film des bvkm. Boccia ist eine spannende und vielseiti-
ge Sportart. Boccia bietet Menschen, die in ihrer Mobilität 
stark eingeschränkt sind, die Möglichkeit, sich sportlich 
zu betätigen und an Wettkämpfen teilzunehmen. Boccia 
ist ein ideales Spiel für Sportvereine, Schulen und ande-
re Einrichtungen. Boccia kann als Freizeit- und als Wett-
kampfsport durchgeführt werden. Und: Für die Ausübung 
des Sports wird nicht viel benötigt ¬–  ausreichend Platz 
und ein Ball-Set. Das wars schon. 

Der bvkm ist seit mehr als 16 Jahren Veranstalter der Deut-
schen Boccia-Meisterschaften. Corona hat auch hier die 
sportlichen Pläne ordentlich durcheinandergewirbelt. 

Das ursprünglich für den  19. März 2021 geplante Qualifi-
kationsturnier muss leider ausfallen. 

Aber: es gibt einen neuen Termin. Vom 17. – 20. Septem-
ber 2021 finden das Qualifikationsturnier und die Deut-
schen Meisterschaften in Wiesbaden statt. 
Bitte beachten Sie hier die jeweils aktuellen Informatio-
nen auf der Website des bvkm unter https://bvkm.de/ue-
ber-uns/veranstaltungen/

Als kleiner Trost für die Zwischenzeit: Am 19. März 2019, 
dem ursprünglichen Tag des Qualifikationsturniers, geht 
der neue Boccia-Film offiziell an den Start. Denn: Der von 
vielen Menschen so geliebte Boccia-Sport soll weiterhin 
sichtbar bleiben und faszinieren. Alle Interessierten sind 
eingeladen, Boccia auf diesem Wege kennenzulernen. 

Der Boccia-Film ist auf dem Youtube-Kanal des bvkm veröf-
fentlicht. Klicken Sie auf den Link oder den QR-Code:
https://www.youtube.com/watch?v=Nc2RZLvWV_0

Weitere Informationen zu Boccia:  
Sven Reitemeyer (Referent Sport, Kindheit, und Familie) 
sven.reitemeyer@bvkm.de 

Sport, Spiel und Bewegung!
Neues Buch zum Thema Sport demnächst  im verlag selbstbestimmtes leben

Im Frühjahr 2021 erscheint im verlag selbstbestimmtes 
leben ein neues Buch zum Thema „Sport für Menschen 
mit mehrfachen Behinderungen“. Die beiden Autoren 
Michael Schoo und Christopher Mihajlovic haben da-
rin ihre langjährige Erfahrungen mit Sport, Spiel und 
Bewegung für Menschen mit Behinderungen festg-
halten. Beide kommen aus der Praxis und haben das 
Buch daher auch für die Praxis geschrieben.

Sport, Spiel und Bewegung machen Spaß und wir-
ken entwicklungsfördernd, unabhängig davon, ob die 
sportliche Betätigung im schulischen oder außerschu-
lischen Bereich stattfindet. Ebenso spielen die indivi-
duellen Voraussetzungen keine Rolle. Auch Menschen 
mit Behinderungen wollen sportliche Inhalte kennen-
lernen und erproben. Dieses Buch zeigt Möglichkeiten 
des Sporttreibens in den verschiedenen Lebensberei-

chen für Menschen mit mehrfachen 
und schweren Behinderungen auf. 
Es stellt sowohl die methodisch-di-
daktische Grundlagen der Gestal-
tung von Sport- und Übungsstun-
den vor, als auch das Potenzial des 
Sports im Sinne der Teilhabe. Im 
praktischen Teil werden viele Sport- 
und Bewegungsarten aus unter-
schiedlichen Bereichen vorgestellt 
und Konzepte aus den Bereichen 
Schule, Verein und Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung mitgegeben.

Ab Frühjahr ist das Buch unter www.bvkm.de/verlag 
verfügbar oder kann jetzt hier vorbestellt werden: 
versand@bvkm.de, Tel.: 0211/64004-15

Neuer Film 
Boccia – eine Sportart für Alle!

SPORT, SPIEL UND BEWEGUNG  
Für Menschen mit mehrfachen Behinderungen 

Michael Schoo und Christopher Mihajlovic

verlag selbstbestimmtes leben verlag selbstbestimmtes leben 
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Sport, Spiel und Bewegung machen Spaß und wirken entwicklungsfördernd. Dies ist 

unabhängig davon, ob die sportliche Betätigung im schulischen oder außerschulischen 

Bereich stattfindet. Ebenso spielen die individuellen Voraussetzungen keine Rolle. Auch 

Menschen mit Behinderungen wollen sportliche Inhalte kennenlernen und erproben. 

Dieses Buch zeigt Möglichkeiten des Sporttreibens in den verschiedenen Lebensberei-

chen für Menschen mit mehrfachen und schweren Behinderungen auf. Es stellt sowohl 

die methodisch-didaktische Grundlagen der Gestaltung von Sport- und Übungsstunden 

vor, als auch das Potenzial des Sports im Sinne der Teilhabe. Im praktischen Teil werden 

viele Sport- und Bewegungsarten aus unterschiedlichen Bereichen vorgestellt und Kon-

zepte aus den Bereichen Schule, Verein und Werkstatt für Menschen mit Behinderung 

mitgegeben. 
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Plattform Jugend
Austausch zur Kinder- 
und Jugendarbeit im bvkm // 
Save the date 2021

Am 18. und 19. November 2020 fand die zweite Plattform 
Jugend statt – coronabedingt digital. Zu den Schwerpunk-
ten Inklusion, herausforderndes Verhalten und Erlebnispä-
dagogik kamen insgesamt 14 VertreterInnen aus den Mit-
gliedsorganisationen des bvkm zusammen. Das Programm 
beinhaltete zum einen Fachinputs von ExpertInnen und 
zum anderen Raum für Austausch zur gelebten Praxis. Da-
bei durften natürlich auch Umsetzungsfragen rund um die 
Corona-Auflagen nicht fehlen.

Im Schwerpunkt Inklusion stand einerseits die Vorstel-
lung eines ganz praktischen Projekts auf dem Programm, 
das zur Nachahmung einlud. Ein inklusives Gartenprojekt 
machte Lust auf gemeinsames Buddeln, Bauen, Säen, Ern-
ten und Verarbeiten. Es ging aber auch um einen Blick in 
die Jugendhilfe und deren Herangehensweise an die Inklu-
sion, die in der Vorstellung des Projekt „Inklusion – geht 
klar!“ des Bayerischen Jugendrings deutlich wurde. 

Bei der Auseinandersetzung mit herausforderndem Ver-
halten stand die Frage im Mittelpunkt, wie man zu einem 
guten Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen 
finden kann. Dabei half der Blick auf einerseits Gründe und 
Auslöser, andererseits deeskalierende Verhaltensweisen 
und Handlungsstrategien.

Im Bereich der Erlebnispädagogik brachten einige Teilneh-
mende schon etwas Erfahrung mit. Entsprechend ging es 
auch hier vor allem um Hintergrundwissen. Vorgestellt wur-
den verschiedene Reflexionsmethoden und ihre pädagogi-
sche Wirkung. Nicht fehlen durfte an dieser Stelle auch im 
digitalen Raum das Selbst-Ausprobieren mit einem kniffli-
gen Puzzle.

Die offene Austauschzeit wurde genutzt für Corona-The-
men: Gruppenangebote ja oder nein, Hygienemaßnah-
men, Testungen, … Hier wurde noch einmal deutlich, wie 
wertvoll Vernetzung sein kann. Da Austausch und Vernet-
zung sich im digitalen Raum nicht ganz so einfach von al-
leine herstellen, wurden die beiden Seminartage begleitet 

von einem optionalen Angebot im Anschluss. Nach einer 
kleinen Pause wurde an beiden Tagen ein „Kaffeeklatsch“ 
angeboten, der natürlich auch im begleitenden Material-
paket bedacht wurde. Wer wollte, konnte hier noch einmal 
mit anderen Teilnehmenden das Gehörte reflektieren, wei-
tere Fragen diskutieren oder Praxiserfahrungen austau-
schen. Erwartungsgemäß wurde das Angebot jeweils nur 
von wenigen angenommen, die es aber sehr gut für sich 
nutzen konnten.

Größeren Zuspruch fand ein Kaffeeklatsch im Nachgang 
der Veranstaltung, bei dem die Ergebnisse aus der On-
line-Auswertung vorgestellt wurden und gemeinsam die 
Themen für die nächste Plattform festgezurrt wurden. 
Auch ein Vorbereitungsteam bildete sich gleich.  Denn die 
nächste Plattform Jugend wird natürlich wieder gemeinsam 
mit VertreterInnen aus der Praxis vorbereitet werden. 

Save the date:
15.-17. September 2021 // Hannover
Dritte Plattform Jugend

Gute Jugendarbeit macht sich nicht von selbst. Wir machen 
deshalb die Vorteile, gemeinsam unter dem Dach eines 
Verbandes zu sein, für dieses Aufgabenfeld nutzbar. Beim 
dritten Austauschtreffen für Mitgliedsorganisationen des 
bvkm stehen zwei Themen im Fokus:
• Sprechen Sie Inklusion? – Von der Idee zum Koopera-

tionsprojekt
• Alles klar?! – Kommunikation mit jungen Menschen 

mit komplexer Behinderung 

Geplant ist außerdem ein Praxistest und selbstverständ-
lich wird auch Gelegenheit zum Austausch nicht fehlen.

Kontakt: Lisa Eisenbarth, 
lisa.eisenbarth@bvkm.de, 0211 - 64 00 4 - 27
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Coronabedingt als Online-Reihe, fand im November und 
Dezember die erste Veranstaltung des bvkm für erwach-
sene Geschwister von Menschen mit Behinderung statt. 
Die 14 Teilnehmenden erlebten ein abwechslungsrei-
ches Programm mit viel Anregung zur Selbstreflexion, 
Gelegenheit zum Austausch mit anderen Geschwistern 
und umfassenden Infos zu rechtlichen und alltagsprak-
tischen Fragen rund um das Leben mit Geschwister mit 
Behinderung.

Der Anmeldeschluss war bereits verstrichen und das 
Angebot ausgebucht, als entschieden werden musste, 
dass das geplante Präsenzwochenende nicht stattfin-
den kann. In mehreren Videokonferenzen entwickelte 
das ReferentInnen-Team – zwei externe ReferentInnen 
mit großer Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit 
Geschwistern und Gruppen sowie der Referent für Sozi-
alrecht und die Referentin für Kindheit, Jugend, Familie 
und Bildung des bvkm – recht kurzfristig eine digitale 
Alternative. Der Anspruch war kein geringerer als dass 
dennoch alle Inhalte Platz finden sollten, der Austausch 
viel Raum haben und ein guter Rahmen für die selbstre-
flexiven Teile entstehen sollte. Dazu wurden kurzerhand 
zusätzlich zum Wochenendblock am ursprünglichen Ter-
min noch zwei weitere Tagestermine vereinbart. Glück-
licherweise konnte sich ein Großteil der Angemeldeten 
auf das neue Format einlassen und letztendlich waren 
sogar fast alle bei allen Termine dabei – und das, ob-
wohl zunächst von einigen die Rückmeldung kam, dass 
sie die Zusatztermine nicht einrichten können.
Die Gruppe fand sich aber auch auf Anhieb sehr gut zu-
sammen. Alle Teilnehmenden brachten eine große Of-
fenheit mit und waren schnell miteinander im Kontakt. 
Auch auf die Übungen, die zum großen Teil in Einzel-
arbeit oder Kleinstgruppen durchgeführt wurden, und 
angeleiteten Austauschrunden konnten sich alle gut 

einlassen. So konnten sich Bildschirmzeiten und Offline-
zeiten abwechseln und ergänzen, in unterschiedlichen 
Konstellationen alle auch mal intensiver untereinander 
in Kontakt kommen und sehr viele Inhalte bearbeitet 
werden. Begleitet wurden dafür alle Termine durch mehr 
oder weniger umfangreiche Materialpakete mit Übungs-
blättern für die Einzelarbeiten, Bastelmaterialien für die 
kreativen Einheiten, Infomaterialien sowie ausgewähl-
ten Materialien für besondere Aktionen wie etwa einem 
Teebeutel, der sich in eine Wunschlaterne verwandelte.
Inhaltlich startete das Programm mit einer Rückschau 
und der Frage, was das eigene Leben geprägt hat, wel-
che Ressourcen die einzelnen auch durch schwierigere 
Phasen gebracht haben und was das alles mit dem Ge-
schwister-Sein zu tun hat. Es folgte der Blick aufs Heute, 
auf die eigenen Grenzen und das eigene Wohlbefinden 
und was dafür nötig ist. Besonders viel Raum bekam 
aber der Blick in die Zukunft, auf die nächsten unmittel-
baren Ziele und die Frage, wie diese sinnvoll angegan-
gen werden können. Ergänzt wurde dieser Prozess durch 
umfassende Infos zu juristischen Themen sowie Themen 
der Alltagsversorgung. Ganz in Ruhe konnten Fragen zu 
gesetzlicher Betreuung, Vorsorgevollmacht, Unterstüt-
zungsleistungen, aber auch Anlauf- und Beratungsstel-
len für Geschwister gestellt und beantwortet werden.
Die Rückmeldungen der Teilnehmenden zu diesem An-
gebot waren sehr positiv. Offenbar ist es gelungen, auch 
den digitalen Raum so zu gestalten, dass die sehr per-
sönlichen Fragestellungen rund um das Geschwister-Da-
sein offen und zielführend bearbeitet werden konnten. 
Auch der Austauschgedanke kam keineswegs zu kurz, 
denn es stellte sich schnell der Wunsch ein, auch über 
das Angebot hinaus in Kontakt zu bleiben. Nicht zuletzt 
wurde die Hoffnung des bvkm erfüllt, durch diese erste 
Arbeit mit der Zielgruppe weitere Ideen für Angebote für 
erwachsene Geschwister  von Menschen mit Behinde-

SelbstverständlICH 
Geschwister
Online-Reihe für erwachsene 
Geschwister von Menschen mit Behin-
derung // Save the date 2021
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rung zu entwickeln. Eine ganz konkrete Idee wird bereits 
mit dem Fachtag im November 2021 umgesetzt werden. 
Dabei steht noch einmal eine Teilgruppe der erwachse-
nen Geschwister im Fokus, die jungen Erwachsenen. Die-
se Zielgruppe war besonders stark vertreten und zeigte 
ein sehr hohes Interesse an Grundlageninformationen 
zu rechtlichen Fragen und Fragen der Alltagsversorgung. 
Dem möchte der bvkm mit der geplanten Veranstaltung 
entgegenkommen. 

Save the date:
26. und 27. November 2021, Köln
Fachtag für erwachsene Geschwister 
von Menschen mit Behinderung

Ziel dieser Veranstaltung ist es, über die rechtlichen 
und ganz praktischen Möglichkeiten zu informieren, 
Verantwortung für Geschwister mit Behinderung zu 
übernehmen. Was bedeutet gesetzliche Betreuung? Wie 
unterscheidet sie sich von einer Vorsorgevollmacht? 
Welche besonderen Wohnformen gibt es? Wie kann 
Pflege zuhause organisiert werden? Welche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten gibt es für eine selbstbestimmte 
Freizeitgestaltung? Wie kann die Frage nach der Zukunft 
thematisiert werden? Wie kann der Auszug aus dem El-
ternhaus angestoßen und begleitet werden?

Mit ganz praktischen Beispielen möchte der bvkm Ge-
schwistern erste Anregungen geben, wie Antworten auf 
diese Fragen aussehen könnten.

Sie haben dazu Angebote? Oder Ideen? 
Dann freuen wir uns über Nachricht!

Kontakt: Lisa Eisenbarth, 
lisa.eisenbarth@bvkm.de, 0211 - 64 00 4 - 27

Veranstaltungen // Weiterbildungsangebote des bvkm 

Der bvkm hat für das laufende Jahr 2021 zahlreiche interessante Veranstaltungen und 
Weiterbildungen geplant. Natürlich alles coronakonform! Das Jahresprogramm wird 
laufend aktualisiert und ergänzt. 
Neue Veranstaltungen, Ausschreibungsunterlagen und aktuelle Informationen finden 
Sie auf der Website unter: https://bvkm.de/ueber-uns/veranstaltungen/ 
Wenn Sie über das Menü gehen: www.bvkm.de (Über uns/Veranstaltungen bvkm)

• 03.05.2021 Frankfurt, Spenerhaus // Projekttag: Erwachsenenbildung für Menschen mit (und ohne) 
Behinderung

Der bvkm lädt Interessierte aus den Mitgliedsorganisationen ein zum 6. Projekttag! Dieses Mal geht es 
um Ideen und Praxiserfahrungen von (ggf. inklusiver) Erwachsenenbildung. Und wir bleiben auch im 
Anschluss am Thema: Der Projekttag soll Auftakt sein für die Gründung eines MultiplikatorInnen-Krei-
ses, der sich in Form von Austausch, Beratung und Weiterbildung intensiver mit Erwachsenenbildung in 
unserem Verband beschäftigt.

Der Projekttag bietet Einblick in verschiedene Projekte aus den Mitgliedsorganisationen, die sich mit 
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Erwachsenenbildung befassen. Im Anschluss erhalten Sie Tipps zur Finanzierung solcher Angebote insbes. 
über die Fördermaßnahmewwn Mensch. Für alle mit weiter Anreise: Wir haben ein Übernachtungs-Abruf-
kontingent vom 2. auf den 3. Mai gebucht.

Ansprechpartnerin: Anne Willeke, anne.willeke@bvkm.de

• 10.09.2021 – 12.09.2021  Duisburg // Jahresversammlung der Clubs und Gruppen

Save the date! Nähere Informationen folgen in de nächsten Wochen und Monaten. 

Ansprechpartnerin: Anne Willeke, anne.willeke@bvkm.de

• 17.09.2021  Wiesbaden // Qualifikationsturnier zu den 17. Deutschen Boccia-Meisterschaften

Mit neuer sportlicher Energie startet am 17.09.2021 das Qualifikationsturnier zu den 17. Deutschen Boc-
cia-Meisterschaften, in Wiesbaden. Boccia ist besonders für Menschen geeignet, die in ihrer Mobilität stark 
eingeschränkt sind. Es bietet vor allem Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen die Möglichkeit, 
sich sportlich zu betätigen und an Wettkämpfen teilzunehmen. Boccia ist ein ideales Spiel für Sportvereine, 
Schulen und andere Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Zum Qualifikationsturnier sind sowohl Einzelpersonen, Vereine und Einrichtungen, die schon seit längerer 
Zeit an den Deutschen Boccia-Meisterschaften teilnehmen, eingeladen wie auch Personen, die bisher noch 
nie daran teilgenommen haben. Es wäre schön, wenn das Angebot genutzt wird, um Menschen mit Behin-
derung den Zugang zu einer für sie möglicherweise noch ganz unbe kannten Sportart zu eröffnen.

Das Qualifikationsturnier findet in der Sporthalle Klarenthal in Wiesbaden statt.

Kontakt: Sven Reitemeyer, sven.reitemeyer@bvkm.de, 02 11 640 04-13

• 18.09.2021  Wiesbaden // 17. Deutschen Boccia-Meisterschaften des bvkm

Am 18. September 2021 führt der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. in 
Wiesbaden die 17. Deutschen Boccia-Meisterschaften durch. SportlerInnen aus unterschiedlichen Bundes-
ländern treten in den Startklassen BC1 bis BC4 an. Gespielt wird nach den internationalen Regeln der Boc-
cia International Sports Federation (BISFed). Zielvermögen und Konzentration sind gefragt, um die eigenen 
Boccia-Bälle möglichst nah am Jackball zu platzieren. Spannung bis zum Schluss ist garantiert!

Die 17. Deutschen Boccia-Meisterschaften finden in der Sporthalle Klarenthal in Wiesbaden statt.

Kontakt: Sven Reitemeyer, sven.reitemeyer@bvkm.de, 02 11 640 04-13

Noch etwas
Interessante Veranstaltungen aus den Mitgliedsorganisationen des bvkm finden Sie auf der Website des 
bvkm (u. rechts auf der Startseite von www.bvkm.de) oder unter diesem Link:  https://bvkm.de/angebote/ 

Wenn auch Sie dort Ihre Veranstaltungen einstellen oder präsentieren möchten, sprechen Sie uns an. 
Auf den nachfolgenden Seiten wird erklärt, wie es funktioniert. 

Kontakt: Stephanie Wilken-Dapper, stephanie.wilken-dapper@bvkm.de
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NEUES ANGEBOT   
 
Veranstaltungsplattform für Mitgliedsorganisationen des bvkm  
www.bvkm.de 
 
Kontakt  
Medien + Kommunikation  

Stephanie Wilken-Dapper      Susanne Ellert 
Tel. 0211-64 00 4-14       Tel. 0211-64 00 4-21 
stephanie.wilken-dapper@bvkm.de     susanne.ellert@bvkm.de 
 
 
 

 
 
1. Die Idee 

 Der bvkm bietet seinen Mitgliedsorganisationen mit dem „Interaktiven Veranstal-
tungskalender“ auf www.bvkm.de zukünftig die Möglichkeit, eigene Veranstaltungs-
angebote einer größeren Zielgruppe zugänglich zu machen und dadurch neue Inte-
ressierte zu erreichen.  

 Bei dem interaktiven Veranstaltungskalender handelt es sich um ein Serviceangebot 
des bvkm für seine rund 270 Mitgliedsorganisationen. Junge Familien, Menschen mit 
Behinderung und andere Interessierte, die noch nicht an eine Mitgliedsorganisation 
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vor Ort angebunden sind, werden über die thematische Auswahl auf die Angebote 
einzelner, regionaler Mitgliedsorganisationen aufmerksam gemacht. 

 Ziel: Vernetzung von Selbsthilfeorganisationen, Menschen mit Behinderung und de-
ren Angehörigen, langfristige Mitgliederbindung, Ansprache jüngerer Zielgruppen 
weiter auszubauen.  

 Schnittstelle für die Mitgliedsorganisationen des bvkm werden 

 Vereinfachter überregionaler Austausch der Mitgliedsorganisationen des bvkm und 
der vor Ort organisierten Familien mit einem behinderten Kind/Angehörigen mit Be-
hinderung untereinander.  

 
2. Das kann der Kalender 

 Der interaktive Veranstaltungskalender kann demnächst von den Mitgliedsorganisa-
tionen mit eigenen Terminen und Veranstaltungen befüllt werden. Unterschiedliche 
Auswahloptionen ermöglichen den Nutzerinnen und Nutzern die passgenaue Suche 
nach Angeboten.  

 Durch eine Umkreissuche werden sie automatisch auf Angebote – und damit auf die 
Mitgliedsorganisation in der Nähe – hingewiesen.  

 
 
 
Auswahlmöglichkeiten z. B. nach Zielgruppen 
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Auswahlmöglichkeiten z. B. nach Kategorien 

 
 
 
 
3. Termine einstellen – So geht‘s 

 Sie melden sich beim bvkm (s. Kontaktmöglichkeiten) 
 Der bvkm registriert Sie als Veranstalter (einmalige Prozedur) 
 Nach der Registrierung erhalten Sie die Zugangsdaten für Ihr persönliches Login 
 Mit dem Login gelangen Sie in das Terminformular 
 Sie tragen dort Ihre Termine ein, laden z. B. Flyer hoch und speichern alles 
 Der bvkm gibt den Termin frei 
 Ihr Termin steht auf www.bvkm.de online 

 
Wichtig: Der bvkm erstellt in den nächsten Wochen eine ausführliche Anleitung (incl. 
Screenshots), damit Sie wissen, was zu tun ist.  
 
 

Neugierig geworden? Dann melden Sie sich! 

Stephanie Wilken-Dapper, Tel. 0211/64 00 4-14, stephanie.wilken-dapper@bvkm.de 
Susanne Ellert, Tel. 0211/64 00 4-21, susanne.ellert@bvkm.de 



Bestellung

Willkommensmappen  
zur Weitergabe an Familien mit behinderten 
Kindern/Angehörigen

Zur Weitergabe möchten wir gern  
kostenlose Willkommensmappen bestellen:

□ 2 Exemplare

□ 5 Exemplare

□ 10 Exemplare

Einrichtung/Organisation

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse oder Telefon-
nummer für evtl. Rückfragen

Bitte senden Sie Ihre Bestellung per Fax an: 0211/64004-20 oder mailen Sie Ihre Bestel-
lung an info@bvkm.de


